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VIII. Zukunftsszenarien

VIII.1 Einleitung: Zukunftsszenarien 
nachhaltiger Familienpolitik

Nachhaltige Familienpolitik beansprucht, zur Ent-
wicklung gesellschaftlicher und politischer Rah-
menbedingungen beizutragen, die der nachwach-
senden Generation die Entscheidungen für eigene
Lebensformen und für Familie und Kinder in
Freiheit und Selbstverantwortung ermöglichen.
Nachhaltige Familienpolitik trägt somit dazu bei,
den heutigen Eltern und der nachwachsenden Ge-
neration die Möglichkeit zu eröffnen und zu si-
chern, die Fürsorge für Kinder, die Fürsorge für
die eigenen Eltern, die Fürsorge für den Partner/
die Partnerin in eigener Entscheidung als Teil der
eigenen Lebensführung nicht nur zu begreifen,
sondern auch zu realisieren. Daher widersprechen
die Benachteiligungen, die sich aus der Entschei-
dung junger Erwachsener für ein Engagement und
Fürsorge für andere ergeben – und auch in unserer
Gesellschaft heute noch vielfältig anzutreffen
sind – einer nachhaltigen Familienpolitik.

Eine so verstandene nachhaltige Familienpolitik
trägt dazu bei, das Humanvermögen einer Ge-
sellschaft zu erhalten und zu akzeptieren, dass
die Leistungen der nachwachsenden Generation
für die eigenen Kinder, für die Solidarität mit den
Eltern und die Fürsorge in Staat und Gesellschaft
auch in einer global wettbewerbsorientierten
Wirtschaft genauso wichtig für die Zukunft einer
Gesellschaft sind wie die ökonomischen Aktivi-
täten der Gesellschaft. Auch in einer globalisier-
ten Welt sind die Ressourcen von Familien und
Kindern eine unverzichtbare Voraussetzung für
die ökonomische Zukunftsfähigkeit dieser Ge-
sellschaft. 

Diese Zukunftsfähigkeit und ihre Gestaltungs-
möglichkeiten hängen nicht nur von dem Erhalt
des Humanvermögens ab, sondern auch von den
Möglichkeiten, in einer Wettbewerbsgesell-
schaft Fürsorge gegenüber anderen praktizieren
zu können, ohne dass dies die Teilhabe an ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen ausschließt oder
zu erheblichen Nachteilen führt. Nachhaltige Fa-
milienpolitik, in der die Fürsorge für andere als
eine genauso wichtige Leistung in einer Gesell-
schaft betrachtet wird wie ökonomische Leistun-
gen und Aktivitäten, ist notwendigerweise immer
auch eine Politik der Geschlechtergleichheit. Da-
mit kann sichergestellt werden, dass nicht auf der
Basis unterschiedlicher Präferenzen der Ge-
schlechter für gesellschaftliche Bereiche eine
Benachteiligung von Frauen und Müttern ent-
steht und gleichzeitig die Bedeutung der Für-

sorge für moderne Gesellschaften herabgesetzt
wird.

VIII.1.1 Nachhaltige Familienpolitik als 
Lebenslaufs- und Zeitpolitik 

Eine nachhaltige Familienpolitik versucht nicht,
jenes in der Industriegesellschaft entstandene
Modell der Familie auf der Basis zweier getrenn-
ter Sphären, nämlich der häuslichen und der be-
ruflichen, einfach dadurch zu modernisieren,
dass die Struktur dieses Modells erhalten bleibt
und lediglich durch die Verbesserung der Infra-
struktur Müttern mit Kindern erleichtert wird,
Beruf und Familie miteinander besser zu kombi-
nieren. Eine nachhaltige Familienpolitik versucht
als Lebenslaufpolitik Möglichkeiten zu schaffen,
in einem sehr viel längeren Leben, das den meis-
ten Menschen heute vergönnt ist, die klassische
Dreiteilung des Lebenslaufs in Kindheit und Ju-
gend als Bildungsphase, das Erwachsenenalter
als Berufs- oder Familienphase und das Ren-
tenalter als Freizeitphase, zu überwinden. 

Die Verteilung von Lebensaufgaben im Lebens-
lauf ist so zu organisieren, dass nicht bestimmte
Lebensphasen zu einer vollständigen Überlas-
tung und Überforderung führen und andere Le-
bensphasen ohne gesellschaftliche Teilhabe als
reine Freizeit außerhalb der Gesellschaft organi-
siert werden. Eine nachhaltige Familienpolitik
als Lebenlaufspolitik muss also dazu beitragen,
jene „Rush-Hour“ im Leben, die wir schon im
internationalen Teil beschrieben haben, zu über-
winden. Dazu ist es notwendig, das klassische
Modell des altersdifferenzierten Lebenslaufs
durch altersintegrierte Modelle des Lebenslaufs
zu ersetzen (Riley/Riley 1992). 

Nachhaltige Familienpolitik unterstützt jene
Rahmenbedingungen, die es jungen Erwachse-
nen ermöglicht, auf der Basis persönlicher Präfe-
renzen Partnerschaftsbeziehungen und familiale
Lebensformen herstellen zu können. Damit ver-
bunden ist auch, gemeinsam mit einem Partner/
einer Partnerin sich für Kinder im Lebenslauf so
zu entscheiden, dass diese Entscheidung eine
längerfristige Basis für die Entwicklung eines
gemeinsamen Lebensentwurfs bieten kann. 

Diese Kumulation von Lebensaufgaben in einer
sehr kurzen Lebensphase ist durch ein neues al-
tersintegriertes Lebenslaufmodell zu ersetzen.
Das setzt voraus, die tägliche Zeit in Familie,
Ausbildung und Beruf so zu organisieren, dass
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die oben formulierte Gleichwertigkeit von Für-
sorge für andere, die Entwicklung des Humanka-
pitals und die ökonomischen Aktivitäten auch ge-
währleistet werden kann. Dies verlangt eine neue
Balance zwischen den verschiedenen Bereichen.
Sie zeigt sich vor allem darin, dass die notwen-
dige Verlässlichkeit bei Sorgeaufgaben mit der
Entwicklung von Humankapital und den berufli-
chen Aktivitäten gleich gewichtet wird. Das klas-
sische Modell der Industriegesellschaft kannte
feste Zeitstrukturen und eine klare Aufgabentei-
lung nicht nur innerhalb der Familie, sondern
auch zwischen Familie, Kinderbetreuungsein-
richtung, Schule und Ausbildung. Die Verläss-
lichkeit für Fürsorge und für die Beziehung zu
anderen Menschen in der Industriegesellschaft
war aber eben nur gewährleistet, weil es diese
klaren Strukturen gab. In einer flexiblen Ökono-
mie zerfallen sowohl diese festen Zeitstrukturen
als auch die klaren Aufgabenteilungen zwischen
bestimmten gesellschaftlichen Institutionen.

Eine nachhaltige Familienpolitik wird die Auflö-
sung klarer und fester zeitlicher Muster und Auf-
gabenteilungen nicht zurückholen können, weil
der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft
diese klassischen Strukturen zerbrochen hat und
die heutigen Subjekte andere Lebensentwürfe
und andere Lebensvorstellungen und damit ver-
bundene andere Präferenzen entwickelt haben als
die Elterngenerationen. Allerdings benötigt eine
solche Gesellschaft mit pluralen Lebensentwür-
fen und hoch flexiblen Zeitstrukturen auch Stra-
tegien, jene Verlässlichkeit für Fürsorge und Be-
ziehungen für andere sicherstellen zu können.
Eine nachhaltige Familienpolitik kann sich also
nicht allein auf die Rahmenbedingungen familia-
ler Lebensformen konzentrieren, sondern muss
auch die Möglichkeit schaffen, dass in Lebensbe-
reichen wie der Arbeitswelt Zeitstrukturen und
Formen von Arbeitsteilung entwickelt werden,
die diese Verlässlichkeit als eine notwendige Vo-
raussetzung für Fürsorge und Beziehung zu an-
deren sicherstellt (Skolnik/Skolnik 2001).

VIII.1.2 Nachhaltige Familienpolitik als 
eine neue Integration von 
Familie, Erwerbsarbeit, 
Nachbarschaft und Gemeinde

Die Industriegesellschaft basierte auf einer rigo-
rosen Trennung der Arbeitssphäre, des Wohnens,
der Ausbildung und der institutionellen Fürsorge
für Kinder. Dieser Vorstellung einer möglichst
hoch spezialisierten und ausdifferenzierten Orga-
nisation einer Gesellschaft folgten auch die meis-
ten Infrastrukturangebote für Familien und Kin-
dern, mit dem Ergebnis einer unübersichtlichen
Fülle von finanziellen Unterstützungsleistungen
und institutionellen Angeboten für Familien. Die
Fragmentierung und Ausdifferenzierung moder-
ner Gesellschaften, Gemeinden und Nachbar-

schaften macht es Familien mit Kindern heute
zunehmend schwer, in einer solch fragmentierten
Welt Kindern jene Stabilität und Sicherheit in Fa-
milie und Umwelt zu geben, die für ihre Ent-
wicklung eine unerlässliche Voraussetzung dar-
stellen (Shonkoff/Philipps 2000; Grossmann
2003, 2005). Es ist eine der Paradoxien der Ent-
wicklung der modernen Familienpolitik, Infra-
strukturpolitik für Kinder und Jugendliche sowie
der Bildungspolitik, dass auf die Ausdifferenzie-
rungen moderner Gesellschaften mit einer zu-
nehmenden Ausdifferenzierung von Maßnah-
men, Institutionen, Zuständigkeiten und
Qualifikationsangeboten reagiert worden ist.
Dies ist keinesfalls ein deutsches Phänomen,
sondern wird auch in anderen Ländern festge-
stellt und kritisiert (Rainwater/Smeeding 2003).
Da darüber hinaus die Familie mit Kindern heute
nicht mehr mehrheitlich dem Modell der Versor-
gerehe entspricht, haben viele Gesellschaften wie
die Bundesrepublik zu lange darauf gesetzt, dass
die Familie – und hierbei insbesondere die Müt-
ter – diese neuen Herausforderungen alleine be-
wältigen können. Das Modell „Supermom“, die
im Grundsatz alles leisten kann, was für Beruf,
Familie und Partnerschaft erforderlich ist, war
lange Zeit die Grundvorstellung, mit der man
glaubte, die Herausforderungen moderner Ge-
sellschaften bewältigen zu können – allenfalls er-
gänzt um die Hoffnung, dass die Ehemänner sich
die Aufgaben mit den Müttern teilen. Aber so
sehr sich auch Eltern darum bemühen, mit diesen
strukturellen Fragmentierungen und Ausdifferen-
zierungen moderner Gesellschaften fertig zu
werden, diese Herausforderungen werden allen-
falls von einem Teil der Familien mit entspre-
chenden Ressourcen bewältigt. Die Strukturpro-
bleme können gar nicht auf individueller Ebene
in der Familie gelöst werden, da sie Ausdruck ei-
ner gesellschaftlichen Differenzierung sind, die
sozial und politisch thematisiert und bearbeitet
werden muss.

Nachhaltige Familienpolitik muss deshalb auf al-
len Ebenen der Gesellschaft einschließlich der
institutionellen Strukturen im kommunalen Be-
reich dazu beitragen, Angebote zur Unterstüt-
zung von Familien nicht weiter auszudifferenzie-
ren, sondern wieder neu zu integrieren. Dazu hat
es in der letzten Zeit eine Vielzahl sehr erfreuli-
cher Ansätze insbesondere im kommunalen Be-
reich gegeben. Diese müssen aber im Grundsatz
um eine nachhaltige Familienpolitik ergänzt wer-
den, die sich bemüht, auf allen Ebenen der Ge-
sellschaft ein höheres Maß an Stringenz und Ko-
härenz zu entwickeln. Damit kann für Familien
mit Kindern eine klar erkennbare und nachvoll-
ziehbare Struktur entstehen, die von den Fami-
lien dann optimal genutzt werden kann. Eltern
müssen ihre Kompetenzen so einbringen können,
dass sie nicht nur als Klienten und Nutzer auftre-
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ten, sondern eine aktiv gestaltende Rolle in der
Lebensumwelt ihrer Kinder einnehmen können. 

Eine nachhaltige Familienpolitik muss deshalb
dazu beitragen, Eltern als „Investoren“ in die Zu-
kunft ihrer Kinder und zugleich als „Investoren“
in die Zukunft von Nachbarschaft und Gemeinde
zu begreifen. Eltern sind nicht nur die wichtigs-
ten Förderer ihrer Kinder, sondern sie sind in der
Regel gerade im Interesse ihrer Kinder bereit,
sich auch für kommunale und nachbarschaftliche
Angelegenheiten besonders zu engagieren
(BMFSFJ 2000a, 2001). Dieses Engagement zu
fördern setzt voraus, dass zwischen Eltern, Kin-
dern, Nachbarschaft, Gemeinden und professio-
nellen Angeboten für Familien und Kindern eine
neue Offenheit entsteht, die die gemeinsame Ver-
antwortung der Eltern, der Gemeinden und der
institutionellen Angebote für Familien für die
Zukunft der Kinder ermöglicht. Nachhaltige Fa-
milienpolitik ist in diesem Sinne ganz in der Tra-
dition des sozial ökologischen Ansatzes von Urie
Bronfenbrenner (1981) eine Politik, die nicht nur
die Bedeutung der Lebensumwelt für Kinder be-
greift, sondern auch den Versuch unternimmt, die
Lebensumwelt von Kindern so zu gestalten, dass
jene Sicherheit, Verlässlichkeit und Bindungs-
möglichkeit entsteht, die notwendig ist, um sich
zu einem selbstständigen und selbstbewussten
Staatsbürger entwickeln zu können.

VIII.1.3 Nachhaltige Familienpolitik und 
finanzielle Unterstützung für 
Familien 

Eine nachhaltige Familienpolitik ist immer auch
eine Politik, die sich sowohl um die ökonomi-
sche Situation von Familien mit Kindern als auch
von Familien mit Fürsorgeleistungen für andere
auseinander zu setzten hat. Viele dieser familia-
len Leistungen können nur erbracht werden,
wenn sie nicht nur marktförmig abgewickelt
werden. Daher muss man sicherstellen, dass die-
jenigen, die sich solchen Aufgaben widmen, ge-
genüber denjenigen, die sich diesen Aufgaben
nicht widmen, nicht ökonomisch benachteiligt
werden oder ihre ökonomische Unabhängigkeit
zu Gunsten dieser Leistungen teilweise aufgeben
müssen.

Das Gesamtsystem familienbezogener Maßnah-
men in Deutschland ist aber durch eine Vielzahl
unterschiedlicher Leistungen gekennzeichnet, die
bei unterschiedlichen Gebietskörperschaften, un-
terschiedlichen Ministerien und anderen Akteu-
ren auf der Ebene des Bundes, der Länder und der
Kommune angesiedelt sind. Die familienbezoge-
nen Leistungen sind in verschiedenen Rechts-
bereichen geregelt und auf unterschiedliche
Institutionen mit jeweils unterschiedlichen An-
spruchsvoraussetzungen, Leistungshöhen und Fi-
nanzierungsfragen verteilt. Darüber hinaus sind

bestimmte familienpolitische Leistungen nicht
explizit als solche ausgewiesen. Auf der
Leistungsseite führt diese organisatorische Zer-
splitterung zu Inkonsistenzen in den Anspruchs-
voraussetzungen, der Leistungshöhe und den
Verteilungswirkungen der jeweiligen Instru-
mente. Der Maßnahmenkatalog deutscher Fami-
lienpolitik ist unüberschaubar und intransparent
und führt zu Überschneidungen und Wider-
sprüchlichkeiten zwischen den familienpoliti-
schen und sonstigen verteilungspolitischen
Zielsetzungen, so dass die Wirkungen kaum ab-
geschätzt werden können (vgl. für diese Beurtei-
lung Althammer/Romahn 2005).

Die Bundesbank ermittelte für das Jahr 2000
150 Milliarden Euro als finanzielle Förderleis-
tungen des Staates, der Kommunen und der Sozi-
alversicherungsträger als Förderung für die Fa-
milien (vgl. Tabelle VIII.1).

Die Verteilung der Positionen hat sich nach Be-
rechnungen des BMFSFJ seither zwar etwas er-
höht, aber nicht grundsätzlich verändert. Im
Sinne einer nachhaltigen Familienpolitik sind die
Ergebnisse nicht überzeugend. So hat der wis-
senschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministe-
rium (2005) in einem Gutachten vorgerechnet,
dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutsch-
land aufgrund der stark zurückgegangenen Ge-
burtenzahlen von den sonst zu erwartenden
1,5 Prozent in Zukunft auf etwa 1 Prozent pro
Jahr verlangsamen wird (Börsch-Supan 2005).
Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass mit
diesem Wirtschaftswachstum die anstehenden
Probleme im Bereich der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung in Deutschland kaum
zu lösen sind. Mit dieser Einschätzung steht der
wissenschaftliche Beirat keinesfalls allein da,
wie beispielsweise die Analysen der zukünftigen
Einstufung der Bonität der Bundesrepublik
Deutschland durch die Ratingagentur „Standard
& Poor’s“ (2004) bzw. Berechnungen auf EU-
Ebene von Mc Morrow u. a. (2004) zeigen. In
Deutschland könnte sich der langfristige Wachs-
tumspfad nahezu halbieren. Ein Beschäftigungs-
aufbau wird damit genauso unrealistisch wie die
Bewältigung der direkten Alterungskosten. 

Die finanziellen Aufwendungen, die die Bundes-
republik Deutschland an staatlichen Leistungen
für Familien erbringt, haben jedenfalls bis heute
nicht dazu beigetragen, dass junge Erwachsene
in gleicher Weise wie in Frankreich, Dänemark,
Schweden, den Niederlanden und Großbritan-
nien Kinder als Teil einer gemeinsamen Lebens-
planungen begreifen (Fahey 2004). Daher wird
die Bundesrepublik mehr als andere europäische
Länder mit den Folgen dieses demographischen
Übergangs zu tun haben (Börsch-Supan 2003).
Auch bei der Bekämpfung von Kinderarmut war
die Bundesrepublik im internationalen Vergleich
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Ta b e l l e  VIII.1

Umfang der Leistungen für Familien mit Kindern im Jahr 2000*

* Nur Leistungen über 1/4 Mrd. Euro, für die Schätzgrundlagen oder Angaben zum Leistungsumfang vorliegen.
1 Insbesondere Freibeträge außerhalb des Familienleistungsausgleichs.
2 Beitragszahlungen des Bundes für angerechnete Erziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung.
3 Schätzung der Mehransprüche von Haushalten mit Kindern für Wohngeld.
4 Anteil der Grundmittel für Ausbildungszwecke zwecks Bildungsfinanzbericht 1999/2000 der Bund-Länder-Kommission.
5 Nur Leistungen für Kinder.
6 Vor allem Sachleistungen und Mutterschaftsgeld der gesetzlichen Krankenversicherung.
7 Rechnungsergebnisse für 1999.
Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2002. 54. Jahrgang, Nr. 4, S. 19

Leistungsart Mrd. Euro

Steuerliche Maßnahmen 37,3

davon 

Kindergeld 30,9

Kinderfreibeträge im Familienleistungsausgleich 0,7

Bauförderung 2,8

Sonstige steuerliche Maßnahmen1 2,9

Transfers der Gebietskörperschaften 26,9

davon 

Erziehungsgeld 3,7

Kindererziehungszeiten2 11,5

Sozialhilfe 4,1

BAföG 1,3

Unterhaltsvorschuss 0,8

Wohngeld3 1,2

Arbeitslosenhilfe 0,3

Kinderzuschläge im öffentlichen Dienst 4,0

Sachleistungen der Gebietskörperschaften 71,07

davon 

Kindergärten 7,4

Jugendhilfe 8,0

Schulen 45,3

Hochschulen4 10,3

Sozialversicherungsleistungen 16,0

davon 

Entgeltfreie Krankenversicherung5 11,5

Mutterschaft6 2,9

Waisenrenten 1,1

Arbeitslosengeld 0,5

Insgesamt rd. 150
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nicht besonders erfolgreich. So haben wir im Ka-
pitel V darauf hingewiesen, dass Kinder unter
drei Jahren in Westdeutschland zu 13 Prozent in
familialen Kontexten aufwachsen, die über ein
Haushaltseinkommen von weniger als 50 Pro-
zent des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkom-
men verfügen. Der Wert ist in Ostdeutschland bei
den unter dreijährigen Kindern ähnlich, wenn
man das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen
Ostdeutschlands zugrunde legt. 

Wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass
die Risiken relativer Armut für Kinder in
Deutschland regional sehr unterschiedlich ver-
teilt sind, wobei diese Differenzierung nicht dem
klassischen Ost-West Schema folgt, sondern die
Risiken in den Stadtstaaten Berlin und Bremen
besonders hoch sind, während sie in einigen Flä-
chenstaaten, selbst bei hoher Arbeitslosigkeit,
sehr viel geringer sind.

Vergleicht man darüber hinaus die verfügbaren
Pro-Kopf-Einkommen pro Haushalt nach ver-
schiedenen Lebensformen, kommt man zu dem
Ergebnis, dass die staatlichen Transferleistungen
nur partiell dem Ziel einer horizontalen Ge-
rechtigkeit entsprechen. So verfügen die unter
35-jährigen Ehepaare ohne Kinder pro Kopf über
610 Euro Nettoeinkommen pro Monat mehr als
Familien mit Kindern. Legt man das verfügbare
Pro-Kopf-Einkommen zu Grunde und geht von
einem Durchschnitt von 100 aus, so liegen Ehe-
paare ohne Kinder um 39 Prozent über diesem
Durchschnitt und nichteheliche Lebensgemein-
schaften um 31 Prozent. Ehepaare und nichtehe-
liche Lebensgemeinschaften mit Kindern liegen
um 14 Prozent bzw. 13 Prozent, allein erzie-
hende Männer um 36 Prozent und allein erzie-
hende Frauen um 41 Prozent unter diesem
Durchschnitt (Expertise Eggen 2005). Diese Va-
riationen machen deutlich, dass das Ziel einer
horizontalen Gerechtigkeit wohl kaum als er-
reicht angesehen werden kann.

Die Bundesbank hat in ihrer Summe von 150
Milliarden Euro auch die Aufwendungen für
Schulen mit 45 Milliarden, die Aufwendungen
der Grundausbildung der Studierenden an Hoch-
schulen anteilig mit 10,3 Milliarden sowie die
Aufwendungen für Kindergärten bzw. Kinderta-
gesstätten mit 7,4 Milliarden und Aufwendungen
der Jugendhilfe mit 8,0 Milliarden eingerechnet.
Auch diese Summen haben nicht dazu geführt,
dass in Deutschland das in den Familien entwi-
ckelte Humanvermögen der Kinder im Kinder-
garten bzw. in den Kindertagesstätten, in Schule
und Hochschule so weiterentwickelt worden ist,
dass die Bundesrepublik Deutschland in interna-
tionalen Vergleichen auf den ersten Plätzen liegt.
Das gilt insbesondere für die Integration auslän-
discher Kinder und für Kinder aus benachteilig-
ten Familien. Bei dem hohen Lebensstandard in
der Bundesrepublik ist dies aber eine zentrale
Notwendigkeit. Die Aufwendungen für die Kin-

dertagesbetreuung haben auch nicht dazu beige-
tragen, dass in der Bundesrepublik die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf besonders gut
gelungen ist oder dass ausländische Kinder in der
Bundesrepublik schon im Vorschulalter beson-
ders gefördert werden.

Insgesamt sind die Dimensionen Zeit, Infrastruk-
tur und Geld entscheidend für eine nachhaltige
Familienpolitik und die Zukunft von Familien.
Deshalb werden im Folgenden drei relevante Ge-
staltungspfade als Zukunftsszenarien ausformu-
liert.

VIII.2 Zukunftsszenarium: Lebenslauf 
und Alltagszeit

Der Lebenslauf in Deutschland folgt stärker als
in den meisten europäischen und anglo-amerika-
nischen Ländern einem institutionalisierten
Abfolgemuster, das mit Regeln der sozialen Plat-
zierung verbunden ist und Bildung und Renten-
bezug auf die Erwerbsarbeit zentriert. Basis sind
Zeugnisse, Zertifikate und Berechtigungsnach-
weise, die aufeinander aufbauen und Schule, Be-
rufsausbildung, Arbeitsmarkt und Verrentung un-
tereinander vernetzen. Sie wirken als
Belohnungssysteme für individuelle Leistungen
und geben bestimmte Karrieremuster vor (vgl.
Kap. III.3). Diese setzen auf die Existenzsiche-
rung der Familie durch einen Haupternährer und
eine Familienerhalterin, die aus dem Standarder-
werbsverlauf zugunsten der Familie aussteigt
und familiale Zeit-Engpässe auffängt. 

Mit dieser Konstellation wird nahe gelegt, die
Familiengründungsphase für die biographische
Zeit nach der Arbeitsmarktetablierung vorzuse-
hen. Die in der Abb. VIII.1 aufgenommenen
Standarddaten zum Lebenslauf der Vergleichs-
jahre 1960 und 2000 zeigen auf einen Blick, dass
Familien unter diesen Bedingungen immer später
im Leben gegründet werden, und ebenso, dass
die Familiengründung immer noch die Ausdiffe-
renzierung in einen typisch männlichen und ei-
nen typisch weiblichen Lebenslauf bedeutet. 

Gehen wir von weiterer Kontinuität der bisheri-
gen Entwicklung aus, so hieße das, das Lebens-
laufregime schreibt das Ernährermodell fort; die
entscheidenden externen Parameter des Wandels
(für Frauen mehr Bildung; für Männer abneh-
mende Arbeitsmarktsicherheit; für beide: Verlän-
gerung der Lebenszeit in relativ guter Gesund-
heit) bleiben außer acht. 

Die entsprechenden Annahmen für die Zukunft
sind:

– Es nimmt die Verdichtung der Aufgabenfel-
der im mittleren Erwachsenenalter durch
spätere Familiengründung und frühere Ver-
rentung weiter zu. Die sich verlängernde Ge-
samtlebenszeit wird lebenslaufpolitisch nicht
genutzt.

Bei der Integration
ausländischer Kin-

der und Kinder aus
benachteiligten Fa-
milien Deutschland

wenig erfolgreich

Lebenslauf in
Deutschland folgt 
institutionellen
Mustern

Annahme für die
Zukunft war, dass 
das Ernährermodell 
fortgeschrieben wird
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A b b i l d u n g  VIII.1

Durchschnitts-Lebensläufe der Bildungsmehrheiten 1960 und 2000

Quelle: Kate Bird; Projektbereich B1 des Sfb 186;104

– Die Verlängerung der Ausbildungszeit (zu-
nächst die der Grundschule, dann der berufli-
chen Bildung und jetzt der Studienstrukturen
mit jeweils Abschluss-Zwischenformen)
nimmt zu. Abschlüsse werden aber, wie bis-
her, bei eng aneinander angehängter Abfolge
belohnt (Stipendien, Arbeitsmarkt). 

– Die Schrumpfung von Vollbeschäftigung und
sich labilisierende Übergänge zwischen Schul-
abschlüssen, ungesicherten Arbeitsverträgen
und temporärer Etablierung auf dem Arbeits-
markt erhöhen die Beteiligung an Bildungs-
schleifen (Umschulungen, Vor- und Zwi-
schenqualifikationen usw.), während der

erlernte Erst-Beruf als tragende Säule gesi-
cherter Beschäftigung bedeutungsloser wird.

– Die sich auftuende neue Schere zwischen den
Geschlechtern hinsichtlich Bildungs- und Er-
werbsvorsprüngen der Frauen (vgl. III.3) wird
deutlich größer. Sie kollidiert mit klassischen
Familienrollen und hebelt die Entscheidung
für Kinder unter gegebenen Bedingungen aus.
Gleiches gilt bei zunehmend riskanter und
diskontinuierlicher werdenden Erwerbsver-
läufen im Arbeitsmarkt für den Familiener-
nährer. Die Risiken und Diskontinuitäten der
Familienverläufe (Scheidung) erhöhen zudem
den Druck auf die individuelle Existenzabsi-
cherung. 

– Der Erwerbsverlauf folgt – ausgenommen
durch Phasen der Arbeitslosigkeit – keinen
neuen Mustern, wiewohl die Dauer der Er-
werbsarbeit in Relation zu den übrigen Pha-
sen des Lebenslaufs abnimmt; die Dauer der

104 Zugrunde gelegt sind Hauptveränderungen in den Lebens-
läufen bei der Mehrheit von Frauen und Männern auf der
Basis von entsprechenden Durchschnittswerten, vgl. hier-
zu auch Kap. III.



Drucksache 16/1360 – 266 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Lebenszeit im Ruhestand nimmt zu und ist
mittlerweile fast genauso groß wie die Dauer
in der Erwerbsphase selbst. Die hinzugewon-
nenen Jahre, die in guter Gesundheit gelebt
werden können, nehmen zu. 

Erwartbare Folgen werden sein: 

– Die Verschiebung des Heirats- und Familien-
gründungsalters bei beiden Partnern setzt sich
fort.

– Das Streben nach individueller Existenzabsi-
cherung durch Bildung kombiniert sich mit
der zunehmend geringeren Bereitschaft,
durch Kindgeburten in Partner-Abhängigkei-
ten zu geraten – und umgekehrt, diese Abhän-
gigkeiten durch einen Partner allein zu tragen. 

– Die Angleichung zwischen weiblicher und
männlicher Erwerbsbeteiligung nimmt zu
ohne entsprechende Angleichung in den
weiblichen und männlichen Familienverläu-
fen.

– Das Familienleben im aktiven Erwachsenen-
alter passt immer weniger in die Zwickmüh-
len des Erwerbsverlaufs.

Von der Kommission wird entsprechend die
Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Le-
bensphasen und zwischen Lebensbereichen
durch eine Familienpolitik gefordert, die sich zu-
gleich als zeitsensible Alltags- und Lebenslauf-
politik versteht. Unter den Bedingungen des
Wandels gilt es, Optionen für neue Verschrän-
kungen der Teilhabe an verschiedenen Lebensbe-
reichen vorzuschlagen, die Räume für neue Mi-
schungsverhältnisse zwischen Erwerbsarbeit,
Familienarbeit, Sozial- und Bildungszeit für
Frauen und Männer eröffnen und Flexibilität der
Kombinationen ermöglichen. Diese neuen Mus-
ter haben die Verlängerung des Lebenslaufs und
des produktiven Alters einzubeziehen, zu dessen
Entwicklung zahlreiche empirische Belege vor-
liegen (vgl. 5. Altenbericht der Bundesregierung
2005, der sich explizit mit  Potentialen des Alters
in Wirtschaft und Gesellschaft auseinanderge-
setzt hat105) .

Intention der im Folgenden vorgestellten Emp-
fehlungen der Kommission ist es, entsprechende
Perspektiven der Vielfalt und neue Teilhabemo-
delle im Lebenslauf zu unterstreichen. Damit
verfolgt die Kommission einen für Deutschland
unüblichen Denkansatz. Die Nordeuropäischen
Länder orientieren sich inzwischen an Modellen,
die von zwei Erwerbspartnern in Vater- und Mut-
terschaft mit ausreichender Zeit für Care (Kin-

der, Pflegeabhängige), zivilgesellschaftlichem
Engagement und Bildungszeiten als Normalfall
ausgehen. Wie im internationalen Vergleich
(Kap. II) dargelegt, sind hier Neuansätze der mo-
dernen Lebenslaufgestaltung zwischen Erwerbs-
und Familienleben entstanden, die die bei uns
üblichen Verlaufsmuster durchbrechen. Es liegen
v. a. aus den Niederlanden, Schweden, Finnland
und Dänemark hierzu Lösungsansätze vor, die
überdenkenswerte Alternativen bilden. So wurde
z. B. in Finnland erreicht, dass sich die Vertei-
lung der Geburten von Geschwisterkindern über
eine längere Lebensspanne streut; in den Nieder-
landen liegt eine Arbeits- und Zeitpolitik vor, die
darauf abzielt, einen besseren Ausgleich in den
Beteiligungsmustern beider Geschlechter an Er-
werbs- und Familienarbeit zu erreichen (vgl. Ex-
pertise Klammer 2004), und auch in Deutschland
sind Initiativen entstanden, die ansatzweise be-
reits diskutiert, aber noch nicht politisch unter-
stützt worden sind (vgl. die in den beiden großen
Parteien geführten Debatten zu den Initiativen
von Görner 2004 sowie die Zukunftskommission
Gesellschaft 2000 Baden-Württemberg, 1999).
Wir gehen davon aus, dass es durch Chancen für
Neujustierungen der Lebensläufe auch in
Deutschland gelingt, die Planungsoptionen von
Familie zu erweitern und sowohl die Sicherung
gegen Armut als auch die Verringerung von exis-
tentiellen Abhängigkeiten zwischen den Partnern
zu fördern. 

Von einer geteilten ökonomischen Verantwort-
llichkeit von Vater- und Mutter auszugehen heißt,
keine bestimmte Form von Familie zu präferie-
ren. Gefördert wird vor allem der Kind- und
Care-Bezug und die individuelle Existenzabsi-
cherung auch während Phasen der Weiterbildung
und/oder Phasen zivilgesellschaftlich-nachbar-
schaftlichen Engagements einschließlich der Zu-
sammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen.
Damit soll die Gestaltung von Lebensphasen ge-
stützt werden, über die die Kosten des Familien-
lebens im Lebenslauf (Bildung und Erwerbsposi-
tionen) und der Nutzen von Familie (Zuwendung,
Solidarität, emotionale und soziale Bereiche-
rung) lebensplanerisch neu verteilt werden. 

Die Kommission ist sich bewusst, dass dies ein
weit gestecktes Ziel ist und sie die Ausarbeitung
von Übergangs- und Detailmodifizierungen im
Rahmen dieses Berichtes nicht leisten kann. Des-
wegen formulieren wir Handlungsempfehlungen.
Sie betreffen vier Ansatzpunkte:

– Die Schaffung von Rahmenbedingungen für
neue Verknüpfungen von Lebensbereichen im
Lebenslauf (Optionszeitenmodell)

– Die Neugestaltung von Berufsumstiegen (Be-
rufsanreicherungsmodell)

105 BMFSFJ (2005): 5. Altenbericht der Bundesregierung:
„Potentiale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft –
Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Ge-
nerationen“.

Erwartbare Folgen,
wenn sich das

Lebenslaufmodell
nicht ändert

Kosten des Familien-
lebens im Lebenslauf 
neu verteilen
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– Die Flexibilisierung der Zeiträume zur Reali-
sierung von Kinderwünschen (Wunschzeiten-
modell)

– Die Gestaltbarkeit von Alltagszeit (Zeitkoor-
dinierungsmodell).

Neue Verknüpfungen von Lebensbereichen im 
Lebenslauf (Optionszeitenmodell)

Mit der Schaffung neuer Rahmenbedingungen
zur besseren Verknüpfung von Lebensbereichen
und Aktivitätsprofilen durch akzeptierte Unter-
brechungsmöglichkeiten der Erwerbsarbeit ver-
bindet die Kommission zwei Perspektiven:

– Bei Beibehaltung der bestehenden Regelung
von 45 Erwerbsjahren, die für den maximalen
Rentenbezug festgelegt ist, wird die Zeit-
spanne, in der diese abgeleistet werden kön-
nen, bei Bedarf über das 65te Lebensjahr hi-
naus erweitert. Der Hintergrund sind die in
Kap. II, ausführlicher im 5. Altenbericht der
Bundesregierung zusammengetragenen empi-
rischen Daten zum Altern in relativ guter Ge-
sundheit. Das WHO-Maß der Gesundheitser-
wartung, d. h. die erwarteten Lebensjahre in
„relatively good health“ lag 2002 für 60-jäh-
rige Männer und Frauen bei 15,9 bzw.
19,0 Jahren.106 Damit sind viele Lebensjahre
gewonnen worden, ohne dass diese zu neuen
– oder auch nur zu zeitlich proportional ver-
änderten – Lebensläufen geführt hätten.

– Wir gehen davon aus, dass hierüber für Män-
ner und Frauen erweiterte Chancen der Nut-
zung von – wie wir es im Folgenden nennen –
Optionszeiten entstehen. Sie eröffnen Partizi-
pations- und Gestaltungsmöglichkeiten an Fa-
milie, Bildung und Gemeinwesen. Sie rei-
chern somit den Lebenslauf mit relevanten
Aktivitätsfeldern an und modifizieren den
Viertakter „Bildung – Ausbildung – Arbeits-
markt – Verrentung“, ohne dass dieses Enga-
gement die Rentenbezüge gefährden muss. 

Aus der Idee des Optionszeitenmodells ergeben
sich drei Herausforderungen: 

– Wofür können diese Optionszeiten genutzt
werden?

– Wie werden diese Optionszeiten finanziert?

– Welcher Verpflichtungscharakter ergibt sich,
diese Optionszeiten auch tatsächlich zu neh-
men?

Zur Nutzung: Die bisher nur für die Kinderbe-
treuung festgelegte Elternzeit als legitime „Aus-
zeit“ im Erwerbsleben wird als Teil der Berechti-
gung für „Auszeiten“ rund um die Betreuung

Abhängiger (Kinder, pflegebedürftige Partner,
Verwandte im Alter) erweitert und zum Typus
„Care-Zeiten“ zusammengefasst. Zeiten für prä-
ventive oder re-integrative Bildungsmaßnahmen
(Bildungszeiten) sowie Zeiten für zivilgesell-
schaftliches Engagement in Kommunen und Ge-
meinden (Sozialzeiten) werden als legitim und
als Erhalt von Gesundheit, kommunaler Integra-
tion und Kompetenzerweiterungen erachtet. Da-
bei ist zu beachten, dass Weiterbildung, bisher
überwiegend betriebsintern als Aufstiegsfortbil-
dung angeboten oder als extern gesetzte Maß-
nahme der Umschulung eingesetzt, in Form von
Bildungszeiten systematisch in die eigene Le-
bensplanung und den Lebenslauf eingebettet
werden muss. Hier sind neue Wege der Ver-
knüpfbarkeit von Erstausbildungen und Beruf-
spraxis mit Kompetenzerweiterungen (u. a. über
die Nutzung anderer Optionszeiten) zu schaffen,
die durchaus auch, und über den Lebenslauf ver-
teilt, neue Berufsfelder erschließen können. Wei-
terbildung darf nicht erst in Arbeitslosigkeit an-
setzen, sondern muss präventiv verankert sein. 

Zur Finanzierung: Ziel ist es, Optionszeiten im
normalen Lebenslauf sicherzustellen und nicht in
Ausnahmeregelungen zu verharren. Zur Finan-
zierung von Erwerbskarrieren mit phasenweiser
Erwerbsumfangreduzierung oder -unterbre-
chung, bzw. neuen Verknüpfungsformen von Ar-
beit und Rente liegt eine breite Debatte und eine
Fülle von Ansätzen in der Fachliteratur vor (vgl.
Langelüddeke/Rabe/Thiede 1999; Krupp/Rolf
2005). Diese Ansätze gilt es bezüglich des
Optionszeitenmodells neu zu sichten und weiter-
zuentwickeln. Genannt seien folgende Möglich-
keiten: Die Finanzierung kann (a) durch Arbeits-
zeitkonten nach niederländischem Vorbild
geschehen, durch spezifische Berufsverläufe mit
sabbatical-Anteilen nach anglo-amerikanischem
Vorbild, durch das Ansparen von Zeit per Über-
stunden, durch Freistellungsmodelle mit erwei-
terten Zeitspannen für Erwerbsarbeit über die
Verrentungsmarke hinaus. Denkbar sind (b) Mo-
delle, bei denen bereits erwirtschaftete Renten-
punkte schon vor dem Eintritt in den (endgülti-
gen) Ruhestand genutzt und verbraucht werden
können. Für Phasen der Optionszeiten könnten
z. B. die bis zu diesem Zeitpunkt angesammelten
Rentenleistungen, die bisher geschlossen ab Ver-
rentung fällig geworden wären, schon zwischen
35 und 38 oder 40 und 43 Jahren genutzt werden.
Sie könnten als endgültig verbraucht oder als
wieder erwirtschaftbar durch Erwerbsarbeit über
das Standard-Rentenalter hinaus gesetzt werden. 

Bei öffentlich finanzierten Systemen sollten die
geschätzten Kosten/Nutzen (volkswirtschaftlich
und privat) als relationale Größen mitbedacht
und einbezogen werden, die entstehen, 

– wenn Frauen mit Kind aus dem Erwerbsleben
aussteigen zugunsten der Familie;106 Vgl WHO (2003).

Optionszeitenmodell
akzeptiert Unterbre-
chungsmöglichkeiten

Care -, Bildungs-,
Sozialzeiten als 
legitime Unterbre-
chungen

Optionszeiten im
normalen Lebens-
lauf sicherstellen
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– wenn Männer mit Kind aus dem Erwerbsle-
ben ausscheren zugunsten der Familie;

– wenn Kinder in Armut fallen;

– wenn Frauen und Männer auf Kinder verzich-
ten;

– wenn „Care-Zeiten“ nicht mehr familial be-
wältigbar sind.

Eine entsprechende Bewertung dieser Kosten im
Falle der Kinderbetreuung ist in Kap. V.6 vorge-
nommen. Auch bei einer umfassenden Betrach-
tung z. B. der faktischen Gesamtkosten für
Pflege durch Familienangehörige im Privathaus-
halt wird eine Reihe von zusätzlichen Kosten
sichtbar, die in der Regel übersehen werden.

Die Kommission betont die Zielperspektive einer
Lebenslaufpolitik, die die Aktivitäten des außer-

betrieblichen Alltags und der Erwerbsarbeit neu
aufeinander beziehen. Die Niederlande haben
hierzu ein Regierungsressort für Lebenslaufpoli-
tik (Levensloopbeleid) eingerichtet mit dem Ziel,
konventionelle Lebenslaufmodelle zugunsten
neuer Zeitarrangements für Care, für lebenslan-
ges Lernen, zur Sicherung der Rente usw. zu ent-
wickeln und umzusetzen (vgl. Barkholdt 2005).
Ein solcher Ansatz verlangt nach Politiken, die
neue Aktivitätskombinationen im Lebenslauf be-
wusst und gezielt fördern, samt den damit einher-
gehenden Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit.
Dieser Ansatz würde die Optionszeiten auch un-
spezifischer und damit geschlechtsneutraler ma-
chen. Dann wären es nicht nur Frauen, die auf-
grund von Kindererziehung und der Pflege
Älterer ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen; Un-
terbrechungen erfolgten auch durch Männer,
wenngleich vermutlich zunächst aus anderen
Gründen. Die Vielfalt und Anreicherung des Le-
benslaufs wäre dennoch ein erster Weg hin zu
neuen Gestaltungschancen und zu einer ge-
schlechtsneutralen Unterbrechungspraxis der üb-
lichen Erwerbskontinuität.

Zum Verpflichtungscharakter: Hier sieht die
Kommission zwei Alternativen:

– Optionszeiten müssen, wenn auch im Umfang
flexibel, genommen werden, ansonsten ent-
fallen sie. Dies würde das Ziel unterstützen,
den bestehenden Zusammenhang von Ge-
schlechterordnung und Erwerbsunterbrechun-
gen zu entkoppeln und Erwerbsarbeit gleich-
mäßiger auf Männer und Frauen verteilen.
Das Wort ‚Option’ wäre dann so zu verstehen,
dass die Verwendung dieser Zeiten op-tional
ist, nicht aber das Nehmen dieser Zeiten als
solches. 

– Optionszeiten können, müssen aber nicht ge-
nommen werden. Es bleibt den Personen ent-
sprechend freigestellt, sich für solche Zeiten
finanziell abzusichern bzw. per Anreizsys-
teme zum Nehmen von Optionszeiten anre-
gen zu lassen. 

Das Optionszeitenmodell zielt auf die Normali-
sierung von Unterbrechnungen der Erwerbsver-
läufe ab, die in der zeitlichen Gestaltung und der
Prioritätensetzung hoch unterschiedlich sein
können und Familien-, Nachbarschafts- und Bil-
dungsengagement nicht zum Nachteil im Er-
werbsverlauf und Rentensystem werden lassen.
Während die Kommission die Einführung von
Optionszeiten, unabhängig von deren jeweiligem
Inhalt, als notwendig erachtet, präferiert sie den
verpflichtenden Charakter, um Unterbrechungen
der Erwerbsarbeit zu entstigmatisieren und damit
deren mittel- und langfristige, auch finanzielle
Folgen zu mindern. 

Was kostet die Volkswirtschaft die 
informelle Pflege von Familienangehörigen? 

Schneider (Expertise 2004) ermittelte das Ge-
samtvolumen der im Jahr 1997 für die Betreu-
ung pflegebedürftiger Personen in privaten
Haushalten eingesetzten Zeit mit etwa 5 Mrd.
Stunden. Dies würde rechnerisch dem Stunden-
volumen der tatsächlichen Jahresarbeitsleistung
von ca. 3 Millionen Vollzeit-Arbeitskräften ent-
sprechen. Dieser Zeiteinsatz in der Versorgung
der pflegebedürftigen Bevölkerung in Privat-
haushalten kann zu Marktlohnsätzen bewertet
werden. Je nachdem, welche Annahme zur
Qualifikation der Arbeitskräfte getroffen wird,
kann das Volumen informeller Pflege mit
31 Mrd. Euro bis 60 Mrd. Euro im Jahr bewer-
tet werden. Eine andere Art der Zeitkostenbe-
rechnung wäre, die unbezahlte Pflege als Op-
portunitätskosten zu bewerten. Dieser Ansatz
bewertet den Nutzen, der dadurch verloren
geht, dass unbezahlte Pflegepersonen ihre Zeit
nicht anders, etwa für bezahlte Erwerbsarbeit,
einsetzen können Dies zeigt auch, dass mitein-
ander verbundene Entscheidungen über Er-
werbsarbeit und informelle Pflegearbeit nicht
nur das Volumen der Arbeitsstunden betreffen,
sondern zusätzlich auch die Art der bezahlten
Tätigkeit und die Produktivität am Arbeitsplatz.
Wird die Erwerbsarbeitszeit reduziert oder Er-
werbsarbeit für den Zeitraum der Pflege aufge-
geben, gehen nicht nur Einkommen und Karrie-
remöglichkeiten, sondern auch Berufserfahrung
verloren. Der Zugang zu den von Arbeitgebern
geförderten Weiterbildungsmaßnahmen wird
erschwert. Zugleich gehen den Gebietskörper-
schaften und den Sozialversicherungsträgern
Steuer- bzw. Beitragseinnahmen verloren (Ex-
pertise Schneider 2004).

Niederlande eigenes
Regierungsressort 
für Lebenslauf-
politik
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Die Restrukturierung von Berufsverläufen 
(Berufsanreicherungsmodell) 

Um die Mutterrolle nicht länger als Alternative
zu Sackgassenberufen (oder ungeliebten und we-
nig perspektivisch angelegten Berufsrollen) zu
favorisieren, bietet es sich an, neue Verknüp-
fungswege zwischen Erstausbildung, Optionszei-
tennutzung, Erwerbsunterbrechungen zu eröff-
nen und per Anrechnungsmöglichkeiten von
Berufsausbildungen sowie Umstiegsausbildun-
gen, Berufspraxis und Umschulungen neue Be-
rufswege zu ermöglichen. Bisherige Sackgassen-
konstruktionen von Berufen stammen noch aus
der Zeit der Bismarck-Ära, als weiblich stereoty-
pisierte Berufe bestenfalls bis zur Heirat tragen
sollten. Heute hat sich der Anspruch an die Aus-
übungsdauer dieser Berufe geändert. 

Als Beispiel sei der Beruf der Erzieher/in ge-
nommen, einem in Ausbildung und Berufspraxis
in überwiegend staatlicher Hand liegenden Be-
rufssegment. Die Ausbildung ist relativ zeitauf-
wändig. Sie setzt voraus: Mittlere Reife und/oder
eine Sozialassistentenausbildung (je nach Bun-
desland und Vorqualifikation 1- oder 2-jährig);
die Ausbildung umfasst je nach Anerkennungs-
regelungen zwei bis vier Jahre (einschl. Berufs-
praktikum). In der Berufspraxis angekommen,
fehlen Aufstiegswege innerhalb des Berufs, so-
wie Umstiegswege in angrenzende Berufe wie
etwa die Heilerziehungspflege, die Altenpflege,
die Grundschulpädagogik, die Sprachtherapie,
Bewegungstherapie usw.. Auch diese weisen in
ihren Grundkompetenzen eine Reihe von
Schnittmengen untereinander und mit dem Erzie-
herberuf auf, verlangen aber noch heute eine je-
weils gegeneinander abgeschottete, je eigene Be-
rufsausbildung ohne nennenswerte Karrierewege
danach.

Empfohlen wird demgegenüber der Einstieg in
eine Modularisierung beruflicher Bildung, um
aus beruflichen Sackgassenkonstruktionen v. a.
in personenbezogenen Dienstleistungen heraus-
zuführen durch: 

– Das prinzipielle Angebot, per Anrechnungs-
verordnung und entsprechend gekürzter
Berufsausbildung (Umsteige-Schulung) in ei-
nen Beruf umzusteigen, der an die Erstausbil-
dung angrenzt (s. o.), sei es, um dem bekann-
ten Phänomen des Ausbrennens v. a. in
sozialen, pflegerischen und Lehrberufen ent-
gegen zu wirken, sei es, um während einer Er-
werbsunterbrechung neu erworbene Orientie-
rungen umsetzen zu können.

– Die Unterstützung der Kombination von
Optionszeitenmodellen und Berufswegen:
Kompetenzerweiterungen, die aus der Inan-
spruchnahme von Optionszeiten (Sozialzei-
ten, Bildungszeiten, Care-Zeiten) erworben

wurden, werden per Vergabe von nicht alters-
gebundenen Stipendien bei Personen mit Um-
steigeperspektiven unterstützt. 

Beide Modelle erleichtern den Einstieg in Um-
brüche im Erwerbsverlauf, die zudem Options-
zeiten integrieren können. Der private und volks-
wirtschaftliche Nutzen liegt auf der Hand. Beide
Modelle bieten sich für alle an, die – oft als
Folge zu langer Tätigkeit im Beruf – mit dem be-
kannten Phänomen der zunehmenden Gleichgül-
tigkeit dem Klientel gegenüber (z. B. Schülern/
Schülerinnen, Kindern, Sozialhilfeempfängern/
Sozialhilfeempfängerinnen usw.) zu kämpfen ha-
ben. Die Effekte von Umsteige- und Wechselal-
ternativen aktivieren die Fachkompetenz und er-
höhen das persönliche Arbeitsengagement. Sie
tragen so zur Qualitätsverbesserung der Arbeit
bei. Hierüber kann zudem erreicht werden, dass
Konzepte des lebenslangen Lernens für neue Al-
tersstrukturen bei Berufsbeginn sorgen und klas-
sische Frauenberufe der Arbeit mit Kindern auch
für Männer mit anderer Erstberufsausbildung at-
traktiver werden. Der gesellschaftliche Gewinn
männlicher Bezugspersonen für die Sozialisation
von Jungen ist bedeutsam, und zwar sowohl be-
züglich der Erweiterung des Berufswahlspek-
trums männlicher Jugendlicher, als auch der Neu-
definition späterer Familienrollen (vgl. Kap. IV).

Erweiterte Zeiträume zur Realisierung von 
Kinderwünschen (Wunschzeitenmodell)

Eine etwas andere Perspektive verlangt die Prü-
fung von Möglichkeiten, die Lebensspanne, in
der Kinderwünsche realisiert werden, zu erwei-
tern (vgl. Kap. II). Diese Möglichkeiten realisie-
ren zu helfen bedeutet die Entwicklung von
Infrastrukturangeboten bei einer Familiengrün-
dung, die in die Ausbildung fällt oder bei biogra-
phisch später Mutter-/Vaterschaft, die nach einer
intensiven, kontinuierlichen und damit karriere-
förderlichen Vollzeitbeschäftigung der Partner
stattfindet. Unter Optionszeitennutzung bedeuten
diese Alternativen: Wird ein Bildungs-Abschluss
erst nach einer frühen Mutter-/Vaterschaft er-
langt, oder erfolgt diese auf der Basis einer Zwi-
schenstufe im Bildungsweg, ist das Alter beim
ersten oder zweiten Eintritt in den Arbeitsmarkt
zwar höher, aber durch Optionszeitennutzung le-
gitimiert und die letzterworbene Qualifikation
entspricht dem neuesten Stand. Eine späte
Mutter-/Vaterschaft hingegen geht mit hohem Er-
fahrungsreichtum im Beruf Hand in Hand, be-
deutet aber erhöhten Zeitstress, der durch Opti-
onszeitennutzung gemildert werden kann und
mit besseren Möglichkeiten der individuellen
und organisatorischen Steuerung von Unterbre-
chungen verbunden ist.

Zu unterstreichen aber ist, dass Optionszeitenre-
gelungen zwar neue Chancen der Familiengrün-

Neue Verknüpfun-
gen zwischen

Erstausbildung,
Optionszeiten und

Erwerbsunter-
brechung

Modifiziertes Bau-
kastensystem bei

personenbezogenen
Dienstleistungs-

berufen

Wunschzeitenmo-
dell erfordert Ent-
wicklung von Infra-
strukturangeboten
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dung eröffnen, es aber zusätzlicher Verbesserun-
gen der Rahmenbedingungen bedarf, um die
neue Lebensphase mit Kind gestalten zu können,
so dass auch die familienextern aufgebauten Fä-
den wieder geknüpft werden können (vgl. Gut-
achten des Wissenschaftlichen Beirats für Fami-
lienfragen zu „Elternschaft und Ausbildung“
BMFSFJ 2004a). 

Verbreitet ist der Verzicht auf die Gründung einer
Familie in Studienzeiten, die nicht über den 2.
Bildungsweg mit seinen Phasierungen begonnen
wurden. Zwei Gründe sprechen dafür, deshalb im
Folgenden exemplarisch die Gruppe der Studie-
renden auf Vereinbarkeitserleichterungen hin zu
betrachten, eine Gruppe allerdings, die in dieser
Phase auch in anderen Europäischen Ländern
eher auf Kinder verzichtet (vgl. Kap. II): Zum ei-
nen gilt, dass die besondere Flexibilität im Stu-
dium eigentlich gute Voraussetzungen für die
Vereinbarkeit von Ausbildung und Familien-
gründung bieten sollte; zum andern muss betont
werden, dass es sich hier keineswegs um ein „ex-
klusives“ Minderheitenproblem handelt. Seit
1970 hat sich die Zahl von Frauen mit einem
Hochschulabschluss mehr als verfünffacht und
es ist gesellschaftspolitisch gewollt, die Studie-
rendenquote in den nächsten Jahren auf etwa
40 Prozent zu erhöhen.

Damit vorhandene Kinderwünsche biographisch
nicht aufgeschoben werden und hierüber die
Wahrscheinlichkeit steigt, dass am Ende immer
öfter ganz auf Kinder oder weitere Kinder ver-
zichtet wird, bedarf es einer Reihe von Bedin-
gungen, die zusätzlich zum Optionszeitenmodell
vorliegen sollten. Vorgeschlagen wird:

Familiengründung und Studienzeiten

Im Jahr 2000 haben lediglich 7,1 Prozent der
weiblichen Studierenden ein oder mehrere Kin-
der vor ihrem Studium, im Regelfall aber wäh-
rend ihres Studiums, zur Welt gebracht. Nach
Ergebnissen des Deutsche Studentenwerks stel-
len sich ca. 80 Prozent aller Studierenden eine
Zukunft mit Kind(ern) und Beruf vor (BMBF
2001). Vorhandenen Einzelmaßnahmen zur
Vereinbarkeit liegt bislang nur in wenigen Aus-
nahmefällen ein schlüssiges Gesamtkonzept
oder gar eine Veränderung der Hochschulkultur
zugrunde. Die Studienabbrecherstudie des
Hochschul-Informations-Systems (2002) be-
legt, dass gerade Studierende mit Kindern als
Gruppe ein erhöhtes Risiko tragen, ihr Studium
abzubrechen (Heublein u. a. 2003). Entschei-
dend für den Studienabbruch sind aber weniger
Versagensängste oder eine fehlende Studienmo-
tivation, als vielmehr defizitäre Bedingungen
der Verbindung von Studium und Familie, dar-
unter die unzureichende Betreuungssituation
für Kinder unter drei Jahren an den jeweiligen
Studienstandorten. 

Vereinbarkeitser-
leichterungen insbe-

sondere auch für
Studierende

– Die Abschaffung von Altersbegrenzungen bei
möglichen Karriereschritten und Stipendien-
vergaben;

– die betriebliche Förderung der Betreuung in
Kindertageseinrichtungen (für Kinder jeden
Alters);

– die Einrichtung von Kindertageseinrichtun-
gen bei Berufsbildungsstätten und Hochschu-
len mit flexiblen, in den Lernalltag einpassba-
ren Betriebszeiten. Dies käme auch den dort
Beschäftigten zugute. Darüber hinaus sind in-
telligente und flexible Finanzierungsarrange-
ments zwischen der öffentlichen Hand, den
Hochschulen und diversen Anbietern von
Kinderbetreuungseinrichtungen zur Sicher-
stellung von Betreuungsplätzen zu forcieren;

– ein ausreichendes Angebot an Eltern-Kind-
Wohnungen in Studentenwohnheimen;

– Sozialräumliche Gelegenheitsstrukturen für
studierende Eltern und ihre Kinder am Aus-
bildungsort (Still- und Wickelräume, Spiel-
ecken);

– Informations- und Beratungsangebote für stu-
dierende Eltern bzw. Studierende mit Pfle-
geaufgaben gegenüber Angehörigen; 

– die Einrichtung von Teilzeitstudiengängen
bzw. die sanktionsfreie und passfähige Nut-
zung von Studienmodulen nach Vorgaben
familialer Verpflichtungssituationen (ein-
schließlich Care-Leistungen für Angehörige).

Familiengerechte Fachhochschule 
Ludwigshafen am Rhein – 
Hochschule für Wirtschaft

Die Fachhochschule Ludwigshafen hat im Jahr
2004 die Grundzertifizierung des Audit „fami-
liengerechte Hochschule“ erhalten. Gegenwär-
tig befindet sie sich in der 2. Phase der Re-Au-
ditierung mit dem Ziel, die Lehr- und
Lernarchitektur auch im Sinne der Vereinbar-
keit von Studium und Familie weiter zu verbes-
sern.

Handlungsfeld Führungskompetenz

Um das Thema Führungskompetenz im Zusam-
menhang mit einer familienbewussten Ausbil-
dungs- und Personalpolitik zu fördern, werden
monatliche Newletters herausgegeben und
Coaching-Gespräche durchgeführt. Darüber hi-
naus praktizieren nicht wenige Führungskräfte
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in ei-
gener Person. Die Hochschule strebt eine of-
fene Unternehmenskultur an, welche die
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
ihrer Studierenden und Beschäftigten unter-
stützt.

Bedingungen, die
das Optionszeiten-
modell flankieren 
müssen
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Handlungsfeld Rahmenbedingungen
für das Studium

Studierende mit Familienpflichten können
durch ein Urlaubssemester ihre Regelstudien-
zeit verlängern. Als Teilzeit-Studienangebot
gibt es berufsbegleitende Studiengänge, deren
Lehrveranstaltungen an einem Nachmittag in
der Woche und samstags stattfinden. Studie-
rende mit Kind können eine Anschlussförde-
rung beantragen.

Im Rahmen der Re-Auditierung werden Studi-
enpläne und Prüfungsordnungen für die neuen
Bachelor- und Master-Studiengänge auf Ver-
einbarkeit von Studium und Familie überprüft
und um Regelungen für Studierende, die Kin-
der erziehen oder Angehörige pflegen, in Form
von Anlagen ergänzt. Zur Förderung der Chan-
cengleichheit für Studierende mit Kindern in
internationalen Studiengängen werden Partner-
hochschulen mit geeigneter Infrastruktur ge-
sucht. Außerdem werden Vorschläge zur finan-
ziellen Entlastung studierender Eltern bzw.
Studierender mit pflegebedürftigen Angehöri-
gen erarbeitet und dem zuständigen Ministe-
rium vorgelegt. 

Handlungsfeld flankierender Service
für Familien 

Zum einen werden Studierenden und Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern verschiedene Bera-
tungsleistungen zu vereinbarkeitsrelevanten
Themen angeboten, zum anderen ist die Infra-
struktur in Richtung Kinder- und Elternfreund-
lichkeit verbessert worden (Still- und Wickel-
zimmer, Spielecken, Kinderbetreuung bei
Veranstaltungen). Darüber hinaus werden Ko-
operationen mit Anbietern flexibler Kinderbe-
treuung angestrebt.

Die biografische Option, die Mutter- und Vater-
schaft zeitlich hinter den Aufbau einer eigenen
beruflichen Karriere zu verlagern, ist vor der Tat-
sache zu betrachten, dass die späte Mutter-/Va-
terschaft bereits in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten immer wichtiger geworden ist. Es ist
daher an der Zeit, auch diesbezüglich darüber
nachzudenken, wo und wie Grenzen einer
Gleichzeitigkeit von Beruf und Familie zu ziehen
sind. Die weiter oben vorgestellten Lösungs-
wege, die Familienbildung und den Aufbau einer
beruflichen Karriere durch eine breitere Nutzung
der gewonnenen Jahre über Optionszeiten zu ent-
zerren, geben Frauen wie Männern zwar eine
Chance, Kinder und Beruf, so gewollt, entspann-
ter zu leben und zu genießen, müssen sich hier
aber in den Normalalltag hinein verlängern. 

Bezüglich der späten Elternschaft gelten im Prin-
zip die oben für eine frühe Elternschaft entwi-

Späte Mutter-/Vater-
schaft nimmt zu und
muss an betriebliche

Gegebenheiten
angepasst werden

ckelten Modelle, nun jedoch unter entsprechen-
der Anpassung an betriebliche Gegebenheiten.
Insbesondere in Karriereberufen muß Nachdruck
darauf gelegt werden, den Kompetenz-Zugewinn
der Führungspositionen durch Mutterschaft/Va-
terschaft (vgl. Kap. IV) Betriebsleitungen gegen-
über sichtbar zu machen und Schritte der Optio-
nen auf Karrierelenkung durch innerbetriebliche
Förderinstrumente für Mütter und Väter zu ver-
ankern.

Zusammenfassend: Der Optionszeitenansatz gilt
a) der Erleichterung, verschiedene Stränge des
Lebenslaufs phasenspezifisch, d. h. über die bio-
graphische Zeit verteilt, realisieren zu können, b)
Umstiegs- und Ausbaumöglichkeiten im Berufs-
system zu vergrößern und c) die Zeiträume zur
Realisierung von Kinderwünschen zu erweitern.
Mit diesen neuen Ansätzen ist allerdings das Pro-
blem der Zeitknappheit im Alltag noch nicht ge-
löst.

Die Chancen zur Entzerrung von alltäglichen
Zeitengpässen im Familienleben setzt, so die
Überzeugung der Kommission, weitere familien-
politische Maßnahmen voraus, die sich auf eine
verbesserte Gestaltung der Alltagszeit beziehen.
Diese werden, dieses Szenario abschließend, auf-
gegriffen, denn auch hier muss gesellschaftspoli-
tisch weiter gedacht werden, um die Entfaltungs-
möglichkeiten von Familie im bisher sehr
erwerbszentrierten Lebenslaufregime zu vergrö-
ßern. 

Die Gestaltbarkeit der Alltagszeit 
(Zeitkoordinierungsmodell)

Zielsetzung einer Alltagszeitpolitik für Familien
ist es, Familien ins Zentrum der Taktgeber für
betriebliche und öffentliche Zeiten zu stellen,
und nicht umgekehrt: Familien als nachrangige
„Zeitpuffer“ für gesellschaftlich und ökonomisch
dominierende Belange zu behandeln. Im Sinne
des Familienlebens kommt eine neue Verantwor-
tung auf diese externen Taktgeber zu. Zu diesen
gehören sowohl die Betriebe als Arbeitgeber, als
auch die Tarifparteien und ebenso die Zeitpoliti-
ken der Länder, Kommunen, Wohlfahrtsver-
bände, und nicht zuletzt des Staates mit Vorgaben
für Öffnungs- und Betreuungszeiten im öffentli-
chen Raum und lokalen Serviceleistungen. Eine
Zeitpolitik für Familien, die sich an Verlässlich-
keit im Umgang miteinander, an Flexibilität in
der Verfügung über Zeit und an Integration der
Familie in Gemeinde und Nachbarschaft orien-
tiert, hat es mit Gestaltungsfeldern zu tun, die der
komplexen Eigenlogik familialer Zeitbedarfe
heute nicht gerecht werden (vgl. Kap. VI).

Bis heute führen in sich widersprüchliche zeitli-
che Entwicklungen zwischen jenen Institutionen,
die das Familienleben von außen her bestimmen,

Optionszeiten brau-
chen Ergänzung 
durch ein Zeitkoor-
dinierungsmodell

Familien sollten 
Taktgeber für be-
triebliche und öf-
fentliche Zeiten sein
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zu immer schwierigeren Koordinationsleistun-
gen zwischen internen Intentionen des Familien-
lebens und äußeren Ansprüchen an Familienmit-
glieder (vgl. Expertise Bauer 2004). Eine
veränderte zeitliche Binnenorganisation von Fa-
milien kann jedoch kaum die fehlende Synchro-
nisation von Zeitvorgaben auffangen, die zwi-
schen sich flexibilisierenden Erwerbszeiten
(vorrangig in dienstleistungsorientierten Wirt-
schaftszweigen) und relativ starren Zeitregelun-
gen in anderen familienrelevanten Bereichen,
wie etwa Kinderbetreuungseinrichtungen, Schu-
len und Behörden entstanden sind, zumal diese
untereinander ebenfalls kaum synchronisiert
sind. Diese Zeitfriktionen sind selbst mit für
Mütter typischer Teilzeitarbeit kaum zu lösen, da
diese weder in Dauer, Lage noch Verteilung au-
tomatisch mit den Zeitbedarfen der kontextuellen
Institutionen des Familienalltags übereinstim-
men.

Mehrere Ansatzpunkte der besseren Zeitkoordi-
nierbarkeit, die sich für die Akteursgruppen in
Betrieben und im lokalen Umfeld unterschied-
lich darstellen, sind hier zu beachten.

Arbeitszeitgestaltung in Betrieben 

Betriebliche Arbeitszeitgestaltung und Zeitbe-
darfe von Familien unterliegen eigenen Zweck-
setzungen, die nicht ohne weiteres harmonisier-
bar sind. Für deren Passung bedarf es besonderer
Anstrengungen. Zeitgestaltbarkeit für Beschäf-
tigte und zeitliche Mitbestimmung von beschäf-
tigten Familien ist daher ein voraussetzungsvol-
les Projekt, das ohne eine starke kollektive
Interessensvertretung nicht denkbar ist. Individu-
elle und innerbetriebliche Lösungen allein sind
zu fragil, nicht verlässlich und längerfristig nicht
geschützt. Zeitpolitik im Interesse von Familie
muss entsprechend darauf achten, dass die Erfor-
dernisse des Erwerbslebens nicht allein dominie-
ren. Dabei müssen die konkreten Zeitbedürfnisse
von Beschäftigten mit Fürsorgeverpflichtungen
zum Ausgangspunkt und nicht zum eher zufälli-
gen win-win-Effekt ökonomisch bedingter Flexi-
bilisierung im betrieblichen Handeln werden.

a) Passgenaue und differenzierte Angebote für
beide Seiten107

Sie sind sowohl auf die Rahmenbedingun-
gen des Unternehmens (Größe und Art des
Unternehmens, Schichtbetrieb, saisonal be-
dingte Produktionsschwankungen etc.), aber
vor allem auf die Belange der Belegschaft
(Lebenslage, Lebensphase) optimal zuge-
schnitten. Bei einer passgenauen Arbeitszeit-
gestaltung kommen möglichst viele der
unterschiedlichen Vorstellungen zur Über-

einstimmung („Diversity“ statt Homogeni-
tät). Ziel muss die weitgehende Vermeidung
von Arbeitszeiten sein, die sich mit typi-
schen Familien- und Kinderzeiten über-
schneiden (Abend, Wochenende).

b) Vielfalt im festen Rahmen

Es bedarf eines definierten Rahmens von Ar-
beitszeitoptionen, damit Flexibilität nicht zu
Unüberschaubarkeit und Beliebigkeit führt.
Arbeitszeitregelungen müssen klar kommu-
niziert werden, für alle verbindlich und
durch feste Vereinbarungen verlässlich sein.
Die konsequente Einhaltung bedeutet, dass
es neue, bedarfsbedingte Einzelabsprachen
nur innerhalb des vereinbarten Rahmens ge-
ben kann.

c) Dynamische Anpassungen

Ein einmal gefundenes Konzept zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie muss nicht für
alle Zeiten unverändert Bestand haben. Be-
triebliche und familiale Bedarfslagen sind
immer wieder neu zu erheben, Angebote
werden fortwährend mit den sich ändernden
Rahmenbedingungen in Betrieben und Fa-
milien abgeglichen. Allerdings brauchen Fa-
milien, wie das Beispiel Frankreich zeigt,
nachhaltig und langfristig verlässliche Si-
gnale für eine Berücksichtigung ihrer Be-
lange, damit sie ihr Verhalten darauf einstel-
len können.

d) Gesamte Belegschaft einbinden

Arbeitszeitpolitik für Familien ist umso er-
folgreicher, je stärker die gesamte Beleg-
schaft davon profitiert. Angebote für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit Familie, die
stets auf Kosten von Kollegen und Kollegin-
nen ohne Familie gemacht werden, haben
keine langfristigen Realisierungschancen.
Dabei kommt – auch angesichts der demo-
grafischen Entwicklung – ein weit gefasstes
Verständnis von Familie zur Anwendung,
das der Vielfalt von Fürsorgebedarfen für
Andere gerecht wird.

e) Partizipation

Aushandlungsprozesse zwischen Betrieben
und Beschäftigten mit Sorgeverpflichtungen
müssen eine feste Form finden und hierfür
entwickelten Verfahren folgen. Dafür gilt es
mehrstufige Modelle zu entwickeln, bei de-
nen Management und Personalvertretung
sowie die Beschäftigten untereinander ver-
bindliche Vereinbarungen treffen. Für Be-
darfsfindungs- und Anpassungsprozesse
werden beteiligungsorientierte Instrumente
eingesetzt (Dürk/Kraus 2000), in die bei er-
weiterten Dienstleistungsangeboten (z. B.107 Vgl. Expertise Becker 2004.

Flexibilisierung der
betrieblichen

Arbeitszeit muss
Interessen der

Familien stärker
berücksichtigen
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verlängerte Öffnungszeiten) auch die Nutzer
einbezogen werden. 

f) Kontrollierte Flexibilität

Eine kompromissorientierte Regulierung
und Kontrolle von Flexibilität ist für beide
Seiten notwendig. Hierbei sind bspw. die
Etablierung und Einhaltung von Regelun-
gen bzgl. der Ankündigungsfristen von Ar-
beitszeitänderungen, -verkürzungen, -verlän-
gerungen sowie -verlagerungen zentral,
damit Planung möglich wird. Verlässlichkeit
und Flexibilität von Arbeitszeiten („Flexicu-
rity“) sind miteinander zu verbinden. Dies
kann insbesondere in Form von Betriebsver-
einbarungen und Tarifverträgen geschehen.

Zeitgestaltung im lokalen Umfeld 

Neue Governance-Politiken setzen nicht mehr al-
lein auf staatliche Akteure, sondern auf die Viel-
falt von Akteuren vor Ort und ihre Vernetzung.
Am weitesten fortgeschritten ist eine solche Zeit-
politik für Familien in Italien, wo dieses Gestal-
tungsfeld unter dem Begriff „tempi della città/
Zeiten der Stadt“ seit Mitte der 1980er Jahre
– stark geprägt durch Gewerkschaften, Kommu-
nalpolitiker/innen und Wissenschaft – entstanden
ist (vgl. Bonfiglioli/Mareggi 1997). Standen zu
Beginn einzelne Gestaltungsprojekte zur Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitssituation insbe-
sondere von Frauen im Vordergrund, ist Zeitpoli-
tik in einigen Kommunen in Italien mittlerweile
gesetzlich verankert und zu einem umfassende-
ren Gestaltungsansatz avanciert, der neben der
Harmonisierung von Zeitstrukturen auch die Ver-
besserung öffentlicher und privater Dienstleis-
tungsangebote sowie die Verbesserung urbaner
Lebensqualität umfasst (Mückenberger 2003;
Expertise Heitkötter 2004).

Die unterschiedlichen Zeitgeber für Familien auf
lokaler Ebene wie Ärzte, Kindergärten, Schulen,
Handwerker, Einzelhandel, Kultur und Verkehr
bilden das kleinteilige Geflecht örtlicher
Zeitstrukturen, in das Familie als System sowie
einzelne Familienmitglieder vielfach eingewo-
ben sind. Der hier erforderliche „temporal turn“

Gute Beispiele aus der Praxis: 

Der Preis in der Kategorie große Unternehmen
im Rahmen des Unternehmenswettbewerbs des
BMFSFJ „Erfolgsfaktor Familie“ 2005 ging an
den DAX-Konzern Henkel. Henkel zeichnete
sich neben einem mütter- und väterfreundlichen
Arbeitsklima (Flexible Arbeitszeitmodelle, eine
Firmenkita, zwei zusätzliche Tage bezahlte
Freistellung bei Krankheit des Kindes sowie
die Möglichkeit, zwei Jahre zusätzlichen Erzie-
hungsurlaub zu beanspruchen) auch durch Hil-
fen für Mitarbeiter aus, welche Angehörige
pflegen. So gibt es Kurse zum Thema „Wenn
Eltern älter werden“, in denen Themen wie:
Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es? Oder
wie gehe ich mit der psychischen Belastung
durch Pflege um? aufgegriffen werden. Zusätz-
lich gibt es einen von der betrieblichen Sozial-
arbeit koordinierten „Helferkreis“, der sich aus
Henkel-Pensionärinnen und Pensionären zu-
sammensetzt und sich für andere im Ruhestand
engagiert, indem sie Einkäufe erledigen, hand-
werkliche Aufgaben übernehmen oder einfach
älteren Menschen Gesellschaft leisten. Dies
stellt eine große Hilfe für pflegende Angehö-
rige dar, die bei Henkel angestellt sind. 

Bei den mittelgroßen Unternehmen bekam
Komsa Kommunikation die Auszeichnung zu-
gesprochen. Hier sind 41 Prozent der Füh-
rungspositionen von Frauen besetzt; viele da-
von arbeiten in Teilzeit, was auf den Erfolg der
familienfreundlichen Maßnahmen des Unter-
nehmens hindeutet. Komsa hat eine betriebsei-
gene Kita, die ganztags und ganzjährig geöffnet
ist. Auch die Arbeitszeiten können hoch flexi-
bel gehandhabt werden, die Belegschaft kann
Sabbaticals, Teilzeitarbeit oder Telearbeit je
nach familialer Belastung in Anspruch nehmen.
Frauen haben während ihrer Elternzeit die
Möglichkeit, an betriebsinternen Weiterbil-
dungsangeboten teilzunehmen.

In der Kategorie der kleinen Unternehmen
wurde die Firma Anton Schönberger Stahlbau
& Metalltechnik prämiert. Hier können Kinder
jederzeit unangemeldet mit zur Arbeit gebracht
werden und im Spielzimmer oder im Garten
spielen, wenn ein Betreuungsnotfall eingetreten
ist. Für wichtige „Familientermine“ wie Ein-
schulung, Geburtstag des Kindes, gibt es Extra-
urlaub und für Dienstreisen Ausgleichsfreizeit.
Die Abrechnung der Arbeitszeit erfolgt über
ein flexibles Lebensarbeitszeitkonto und bei
der Urlaubsplanung werden familiale Belange
berücksichtigt.

Daneben gibt es bereits seit einigen Jahren vor-
bildliche Unternehmen wie das Dienstleis-
tungsunternehmen aus der IT-Branche Comet
Computer, in dem ein weiter Korridor differen-
ter Teilzeitmodelle existiert. Die Tages-, Wo-
chen- und Monatsarbeitszeit kann weitgehend
selbst bestimmt werden, die Arbeitsstunden
werden selbst erfasst. Flankiert wird dieses Ar-
beitszeitregister durch Telearbeit und betriebs-
nahe Kinderbetreuung; bei Engpässen und Not-
fällen können die Kinder mit in den Betrieb
gebracht werden. Bemerkenswert ist überdies,
dass die frauen- und familienfreundliche Unter-
nehmensphilosophie bewusst nach außen kom-
muniziert wird.
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der Familienpolitik (vgl. Expertise Heitkötter
2004) betont – über die Gestaltung der Erwerbs-
zeiten hinaus – die Einbeziehung der Akteure in
Politik, Verbänden, Kommunen, Kirchen,
Dienstleistern, Vereinen und Selbsthilfeinitiati-
ven in ihrer jeweiligen Verantwortlichkeit für fa-
miliengerechte Zeiten. Bis heute ist die Zeitge-
staltung von Familien im lokalen Umfeld durch
eine aufwändige Überwindung von Distanzen
gekennzeichnet, die geschlechtsspezifisch hoch-
unterschiedlich aussieht:

Eine solche lokale Zeitpolitik steht in engem Zu-
sammenhang mit Anforderungen an eine famili-
enorientierte räumliche Gestaltungs- und Bebau-
ungspolitik, die im folgenden Szenario (vgl. Kap.
VIII.3) auf der Handlungsebene der lokalen Inte-
gration behandelt wird. Hier steht jedoch der
zeitpolitische Aspekt im Vordergrund. Beide As-
pekte – zeit- und sozialräumliche Politik für Fa-
milien – ergänzen sich und führen nicht nur zu
einem Wettbewerbsvorteil einzelner Unterneh-
men, sondern auch zu einem Imagevorteil von
Kommunen und der Erhöhung ihrer Attraktivität
als Wirtschaftsstandort.

Wichtige zeitpolitische Maximen hierbei sind:

a) Koordinierte Vernetzung der
örtlichen Infrastruktur

Behörden, Geschäfte und andere Dienstleister
(insbesondere familiennahe Dienstleistungen)
kommen durch eine Verlängerung, Flexibilisie-

rung und Koordinierung ihrer Öffnungszeiten
innerhalb ihres Stadtteils den heterogenen Zeit-
bedarfen unterschiedlicher Lebens- und Arbeits-
verhältnisse auch jenseits von „Normalarbeits-
zeit“ und „Normalfamilie“ entgegen, um die
Alltagsqualität auch quartiersbezogen zu erhö-
hen.

b) Gezielte Abstimmung von Erwerbs- 
und Betreuungszeiten

Erwerbszeiten und die Öffnungszeiten von Be-
treuungseinrichtungen werden, abhängig von
lokalen Strukturen, zu passfähigen integrierten
Angeboten für Eltern entwickelt. Unter Berück-
sichtigung kommunaler und regionaler Beson-
derheiten können hier spezifische „Betreu-
ungspakete“ geschnürt werden, die auf die
Zeitbedarfe von Eltern sowohl in ihrer Fami-
lien- als auch in ihrer Beschäftigtenrolle einge-
hen. Eine andere Möglichkeit bietet das zeitfle-
xible Voucher-System (vgl. Kap. VIII. 3).

c) Entzerrung von Zeiten in und zwischen 
Bildungs- und Betreuungsinstitutionen

Notwendig ist auch die Entzerrung von Bil-
dungs- und Betreuungszeiten, d. h. einerseits der
Verlängerung der Öffnungs-, insbesondere der
Vormittagszeiten, andererseits der Veränderung
ihrer Binnenstrukturierung mit mehr zeitlichen
Puffern und Unterricht jenseits des 45-Minuten-
Taktes. Daneben müssen Backup-Systeme für
Betreuung an den „Zeiträndern“, d. h. am Abend,

Zeit- und sozial-
räumliche Politik

Wettbewerbsvorteil
für Unternehmen
und Kommunen 

A b b i l d u n g  VIII.2

Zeitraumpfade von Männern und Frauen

Quelle: Personalrat/Universität Bremen: personalrat/Info 2003/3 S.1
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am Wochenende und in den Ferien, verlässlich
zur Verfügung stehen. Zeitliche Entzerrung ist
auch über die räumliche Vernetzung von flexib-
leren Kinderbetreuungseinrichtungen zu errei-
chen, die sich zu multifunktionalen „Familien-
und Kinderzentren“ bzw. zu „Mehrgenerationen-
häusern“ (wie bspw. aktuell in Langen/Hessen)
entwickeln (vgl. Kap. VIII. 3).

d) Optimierung von Wegezeiten

Eine familiengerechte Stadt stimmt die vorherr-
schenden lokalen Zeittakte familienrelevanter In-
stitutionen (Betriebe, Schulen, Geschäfte etc.)
mit den Zeittakten des Transportwesens ab, ent-
zerrt Verkehrsflüsse, vereinfacht und verkürzt
damit Wegezeiten. Beispielhaft ist die Entwick-
lung von „Mobilitätspakten“. Um Wegezeiten für
die Überwindung von Zwischen-Räumen zwi-
schen den unterschiedlichen Aktivitätsbereichen
von Eltern, Kindern und Pflegebedürftigen mög-
lichst kurz zu halten, sind insbesondere Modelle
nahräumlichen Wohnens und Arbeitens im Sinn
einer „Stadt der kurzen Wege“ weiterzuentwi-
ckeln und auch Infrastrukturen für Familien (Ge-
schäfte, Schulen, Kindergärten) entsprechend an-
zusiedeln. Ansatzpunkte sind eine gezielte
Stadtentwicklungspolitik sowie Wohnungsbau-,
Gewerbe- und Siedlungspolitik unter dem As-
pekt der Multifunktionalität von Lebensräumen
für Familien (vgl. Kap. V).

e) Partizipation

Eine zeitpolitische Gestaltung im lokalen Nah-
raum basiert darauf, alltagsrelevante Akteure als
„Zeitanbieter“ und „Zeitnachfrager“ virtuell oder
faktisch um einen Tisch herum zu versammeln.
Ein konstitutives Element lokaler Zeitpolitik für
Familien ist – wie im Betrieb – die Partizipation
und die Stärkung von Beteiligungsrechten derje-
nigen, die bislang eher passiv von lokalen
Zeitstrukturen betroffen waren. Zivilgesell-
schaftliches Engagement der unterschiedlichen
Generationen ist auch aus diesem Grund unbe-
dingt zu stärken.

Beispiele lokaler Zeitpolitik

– In Amsterdam sowie anderen niederländi-
schen Städten werden beispielsweise Biblio-
theken im Winterhalbjahr auch am Sonntag-
nachmittag geöffnet – dann, wenn auch
berufstätige Menschen Zeit haben, gemein-
sam mit ihrer Familie das Medienangebot zu
nutzen. Durch dieses Modell, das für die
Mitarbeiter/innen auf dem Prinzip der Frei-
willigkeit basiert, konnten nicht nur neue
Nutzer/innengruppen erschlossen werden.
Es entstanden auch neue intergenerative Be-
gegnungs- und Kommunikationsräume.

– In Modena/Italien wurde durch die Einfüh-
rung des rotierenden „Apothekenprinzips“
bei Lebensmittelgeschäften die Versorgung
im Stadtteil auch am Abend gewährleistet,
ohne einen für Familienbetriebe ruinösen
Konkurrenzkampf los zu treten. In Amers-
foort/Niederlande wurde in Kooperation mit
einer großen Supermarktkette ein Lieferser-
vice eingerichtet, der Familien zeitlich ent-
lastet.

– In Wolfsburg wurden Rahmenbedingungen
geschaffen, um zukünftig veränderte Ar-
beitszeitmodelle des Volkswagen Werks mit
den Verkehrstakten des ÖPNV frühzeitig
abstimmen zu können. In Bremen wird eine
Schnittstelle unterschiedlicher Verkehrsmit-
tel zum serviceorientierten Mobilitätsknoten
entwickelt, um Umsteigebeziehungen insbe-
sondere für Berufspendler/innen zu verbes-
sern.

– Mit dem Projekt „Schritt für Schritt – Zur
Schule gehe ich alleine“ ermöglicht die
Stadt Bozen einen sicheren Schulwege
durch ein Netz unterstützender Personen-
gruppen. Dadurch werden Eltern, insbeson-
dere Müttern, von zeitintensiven Chauffeur-
diensten entlastet und die Kinder erhalten
die Möglichkeit, sich selbständig ihre räum-
liche Umgebung zu erschließen und selb-
ständige Mobilitätsmuster zu entwickeln.

– Im Rahmen des Modellprojekts „ZeitBüro“
in Bremen-Vegesack wurden in Form eines
Bürgertags Verwaltungszeiten unterschiedli-
cher Behörden ausgeweitet und aufeinander
abgestimmt, verschiedene Dienstleistungs-
angebote gebündelt und mit anderen alltags-
relevanten Zeitanbietern vor Ort (Stadtbibli-
othek, Grünmärkte,
Beratungseinrichtungen) abgestimmt. Damit
werden auch berufstätige Eltern unterstützt,
Erwerbstätigkeit und Verwaltungsangele-
genheiten zeitlich zu vereinbaren.

– Ein flexibles Back-up System für Betreu-
ungsnotsituationen wurde als Kooperation
zwischen Hanauer Wirtschaftsunternehmen
und der Stadt Hanau eingerichtet. Ebenfalls
in Hanau wurden für berufstätige Eltern die
Betreuungszeiten im Rahmen eines stadt-
teilübergreifenden Modellprojekts über die
herkömmlichen Betreuungszeiten ausgewei-
tet. Inzwischen erweitert zum Modellprojekt
„Zeitbrücken“, werden über die bessere Or-
ganisation des Alltags hinausgehend „Zeit-
inseln“ unterstützt, die als qualitative Aus-
zeiten zur Regeneration von Eltern und die
Unterstützung von Väteraktivitäten zur In-
tensivierung des Kontaktes zwischen Vätern
und Kindern als auch zur Entlastung von
Müttern dienen sollen.
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In Deutschland finden sich inzwischen bedeut-
same Ansätze für lokale Familienzeitpolitiken
neuer Art. Sie haben sich vor allem im Rahmen
von „Lokalen Bündnissen für Familien“ im Kon-
text der Bundesinitiative des BMFSFJ fortentwi-
ckelt (www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de).
Unterstützt und in Verbindung mit Auditierungs-
verfahren familienfreundlicher Betriebspolitiken
ermöglichen diese mit ihren heterogenen Ak-
teurskonstellationen und dem Fokus auf den fa-
milialen Arbeits- und Lebensalltag, auch proaktiv
thematische Impulse an die Städte und Gemein-
den zu geben und zukünftig familiengerechte
Zeitarrangements in allen Lebensbereichen ver-
stärkt zum Gestaltungsgegenstand zu machen.
Gleichzeitig können über eine systematische
Integration des Handlungsfeldes „familienge-
rechte Zeitgestaltung“ in die Bündnisstrategie
durch eine sensible Wahrnehmung der komple-
xen Zeitbedarfe von Familien neue Akteursgrup-
pen erschlossen werden – wie bspw. Handwerker
oder Kulturanbieter –, die bislang kaum eine
Rolle in Lokalen Bündnissen spielen. Über die
Zeitfrage kann der Dienstleistungssektor für wei-
tere Belange von Familien sensibilisiert werden
(bspw. die Qualität von Dienstleistungen). Da
der Bündnisansatz insbesondere Vernetzung und
Erfahrungsaustausch zwischen den Bündnis-
standorten fördert, bietet er gute Voraussetzun-
gen, als Transmissionsriemen für zeitpolitische
Gestaltungsansätze zu wirken und konkrete
Maßnahmen im familienpolitischen Kontext zu
verbreiten. Zwischen familienpolitischen Bünd-
nisstrategien und dem zeitpolitischen Gestal-
tungsansatz bestehen deshalb viele Struktur-
analogien und zahlreiche thematische
Anknüpfungspunkte (Heitkötter/Schröder 2005). 

In anderen Ländern sind die Modelle für neue
Verbindungen der Lebensphasen im Lebenslauf
weit vorangeschritten (s.o.). Von den Nachbarn
lernen bietet sich nicht nur bezüglich der Lebens-
zeit, sondern auch der Alltagszeitpolitik nach-
drücklich an.

VIII.3 Zukunftsszenarium: Eltern als 
Investoren in den sozialen 
Nahraum und in die gesell-
schaftliche Entwicklung 

Persönliches Engagement, Zeit und Geld, das El-
tern in ihre Kinder investieren, dienen nicht nur
der unmittelbaren Existenzsicherung der Kinder,
sondern stellen die zentrale Basis für die Ent-
wicklung des Humankapitals der modernen Ge-
sellschaften dar. Damit investieren Eltern in ein
gemeinsames Gut. Ohne diese Bereitschaft wäre
keine Entwicklung von Humankapital möglich.
Zudem investieren Eltern nicht nur in ihre Kin-
der, sondern auch erhebliche Zeit in die Bezie-
hung zu ihren eigenen Eltern, die sich wieder in
der Beziehung zu ihren Enkeln engagieren. Diese

wechselseitige Unterstützung und emotionale
Beziehung zwischen den Generationen ist als ein
wichtiges Element gesellschaftlichen Zusam-
menhalts anzusehen, weil in solchen Bezie-
hungsmustern wechselseitiges Vertrauen ent-
steht (Fukuyama 2000). 

Eltern mit Kindern sind unterschiedlich gut in
der Nachbarschaft vernetzt und unterstützen sich
wechselseitig (Hennig 2005). Damit stellen Fa-
milien mit Kindern eine wichtige Gruppe bei der
Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements
dar (Zukunftsbericht Baden-Württemberg 1999)
und tragen damit erheblich zur Bildung von So-
zialkapital in Nachbarschaft und Gemeinde bei.
Eltern investieren mehr als alle anderen gesell-
schaftlichen Gruppen in Wohnungen und Häuser.
So leben insbesondere Eltern mit drei und mehr
Kindern, trotz eines niedrigen Pro-Kopf-Ein-
kommens, sowohl in West- wie in Ostdeutsch-
land, in einem eigenen Haus (vgl. Kap V) und
tragen damit auch erheblich zur ökonomischen
Entwicklung einer Gemeinde bei. Eltern inves-
tieren gleichermaßen in das Humankapital, in das
Sozialkapital und in das ökonomische Kapital ei-
ner Gemeinde und einer Gesellschaft (vgl. Sass/
Tschilschke 2001).

Wir haben allerdings auch gegenwärtige Tenden-
zen beschrieben, wonach in Deutschland viele
urbane Zentren vor allem jene Eltern durch Ab-
wanderung verlieren, die besonders viel in das
Humankapital ihrer Kinder, in das Sozialkapital
der Gemeinde und in das ökonomische Kapital
investieren, während dort Eltern insbesondere
mit Migrationshintergrund nachwandern, die
nicht über die gleichen Ressourcen verfügen. El-
tern mit Migrationshintergrund wandern in vie-
len deutschen Großstädten zudem in spezifische
Quartiere. Gleichzeitig leben in anderen städti-
schen Quartieren die verbleibenden ökonomisch
erfolgreichen Einwohner ohne Migrationshinter-
grund, insbesondere der jüngeren Altersgrup-
pen, eher als Singles oder als kinderlose Paare.
Diesen Prozess haben wir als doppelte Polarisie-
rung beschrieben, der keinesfalls allein in
Deutschland zu beobachten ist. In Deutschland
ist diese doppelte Polarisierung allerdings eher
als ein westdeutsches Problem anzusehen. In den
neuen Bundesländern dominiert eine zuneh-
mende Schrumpfung der großen Städte, da sich
durch Abwanderung und niedrige Geburtenraten
der Bevölkerungsstand teilweise dramatisch ver-
ringert. 

Gegenwärtig ist nicht davon auszugehen, dass
die doppelte Polarisierung und die Schrumpfung
der Städte, die auch in bestimmten westdeut-
schen Regionen wie im Ruhrgebiet stattfindet,
kurzfristig gestoppt oder umgekehrt werden
kann. Jedoch haben wir auch argumentiert, dass
die Städte und Gemeinden selbst diesen Prozess
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beeinflussen können, wenn sie auf kommunaler
Ebene eine nachhaltige Familienpolitik betrei-
ben. Das bedeutet, Familien mit Kindern nicht
nur als Nutzer von kostenintensiv bereitzustel-
lenden Infrastruktureinrichtungen zu sehen, son-
dern Eltern auch als Investoren zu begreifen, die
durch geeignete Standortbedingungen gehalten
oder sogar neu angeworben werden können.

Nach den Ergebnissen des Experten-Delphis für
die Stadtregion Stuttgart (Mauch/Reschl 2003)
wird die doppelte Polarisierung die großen urba-
nen Zentren in Deutschland mit drei Segregati-
onstendenzen konfrontieren. Zunächst entsteht
eine zunehmende Alterssegregation: Durch die
höhere Lebenserwartung und die zurückgehende
Zuwanderung junger Erwachsener in die urbanen
Zentren wird der Anteil der älteren Populationen
in den Innenstadtbezirken deutlich ansteigen.
Darüber hinaus gehen die befragten Experten
mehrheitlich davon aus, dass der Anteil der Per-
sonen, die auf staatliche Unterstützungsleistun-
gen angewiesen sind, in bestimmten Quartieren
großer Städte deutlich ansteigen wird, weil die
ökonomisch selbstständigen Familien zuneh-
mend in die Umlandgemeinden abwandern.
Auch wird es in den großen Städten Deutsch-
lands einen überproportionalen Anstieg von jun-
gen Erwachsenen mit ausländischer Herkunft ge-
ben, weil die Reproduktionsraten in diesen
gesellschaftlichen Gruppen in vielen deutschen
Kommunen die der Population mit deutschem
Hintergrund deutlich übersteigen. 

Die vermutete zunehmende Segregation nach Al-
ter, ökonomischen und ethnischen Gruppen ist
nicht nur ein Problem der großen Städte, sondern
wird sich voraussichtlich in erheblichem Umfang
auf die gesamte Bundesrepublik auswirken.
Deutschland gehört nach der früher zitierten Pro-
gnose der UNO (2003) zu jenen Weltregionen, in
der heute schon die Verstädterung und das Leben
in großen urbanen Regionen besonders ausge-
prägt ist und sich weiter ausbreiten wird. Nach
den demografischen Prognosen für die ländli-
chen Regionen der neuen Bundesländer (Roloff
2003, Land Brandenburg 2005) werden die Ab-
wanderungstendenzen junger Erwachsener in
nächster Zukunft vermutlich bestehen bleiben.
Solange Deutschland in all seinen Regionen rela-
tiv gleich stark besiedelt war und trotz aller regi-
onalen Unterschiede viele ökonomische Ent-
wicklungstendenzen ähnlich verliefen, konnte
eine bundesstaatlich orientierte Familienpolitik
darauf vertrauen, Familien durch finanzielle
Transferleistungen und Zeitpolitiken, wie Eltern-
zeit und Mutterschutz, hinreichend darin zu un-
terstützen, in ihre Kinder und damit in das Hu-
manvermögen der Gesellschaft zu investieren.
Sollten sich diese drei Trends deutschlandweit
umsetzen, wird die Familienpolitik viel stärker
immer auch Infrastrukturpolitik sein müssen.

Ohne eine Beeinflussung dieser Tendenzen ist
davon auszugehen, dass gerade jene Familien,
die aufgrund der eigenen Leistungsfähigkeit
schon heute relativ gut in die Zukunft ihrer eige-
nen Kinder investieren können, sich in jenen
Nachbarschaften und Gemeinden im Umland
großer Kernstädte konzentrieren werden, die
heute schon besonders gute Entwicklungsbedin-
gungen für Kinder bieten. Eine Familienpolitik,
die aber auch das Wohnumfeld, die Nachbar-
schaft und die Infrastruktur für Kinder als origi-
nären Bestandteil von Familienpolitik begreift,
muss immer auch wesentlich auf kommunaler
und Länderebene gestaltet werden. Dies vor al-
lem deswegen, da der Ausgleich zwischen den
Kernstädten und ihrem Umland aufgrund der je-
weils besonderen Bedingungen nur spezifisch in
den jeweiligen Regionen erfolgen kann. Unter
dieser Perspektive haben die sich vielerorts bil-
denden Bündnisse für Familien eben nicht nur
die Funktion, ad hoc und kurzfristig für ein bes-
seres Betreuungsangebot von Kindern zu sorgen,
sondern müssen für sich darüber hinaus auch
eine Anregungskompetenz für lokale und länder-
orientierte Familienpolitik in Anspruch nehmen.

Kommunale Familienpolitik: 
Lebenslauforientierte Wohnungs- und 
Sanierungpolitik und Orte für Kinder

In den meisten urbanen Zentren wird es als quasi
natürlich hingenommen, dass junge Familien ins
Umland wandern, dass sich Familien mit nicht-
deutschem Hintergrund in bestimmten Quartie-
ren konzentrieren und auch die Alterung der
städtischen kinderlosen Bevölkerung ohne ent-
sprechenden Zuzug junger Erwachsener aus den
ländlichen Regionen faktisch nicht zu beeinflus-
sen sei. Auch wenn in der erwähnten Delphi-Be-
fragung klar zum Ausdruck gebracht wurde, dass
diese Prozesse nur teilweise zu steuern sind, wird
doch die Ansicht vertreten, dass trotz der Globa-
lisierungstendenzen der Wirtschaft die lokale
und regionale Ebene an Bedeutung gewinnt.
Diese Tendenz wird als „Glokalisierung“ be-
schrieben. Um überalterten und hoch segregier-
ten Stadtregionen entgegenzuwirken und ethni-
sche und soziale Polarisierungen möglichst
gering zu halten, sollte eine kommunal orien-
tierte Familienpolitik vier Prinzipien berücksich-
tigen.

1) Die Mobilität der Wohnbevölkerung wird im
hohen Maße durch die familiären Lebens-
phasen beeinflusst. Daher muss eine kom-
munale familienorientierte Stadtplanung und
Wohnungsbaupolitik alles daran setzen, den
durch die familiären Lebensphasen be-
stimmten Wechsel und die unterschiedliche
Nutzung des Wohnangebots zu akzeptieren,
aber eine kleinräumige Umzugsmobilität
zu ermöglichen, statt der jetzt üblichen
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großräumigen Umzüge. Das setzt allerdings
auch ein kleinräumig differenziertes Woh-
nungsangebot voraus, das den unterschiedli-
chen Wohnbedürfnissen im Lebenslauf und
dem erweiterten Spektrum privater Haus-
halte Rechnung trägt (Expertise Jessen
2004). Auch muß berücksichtigt werden, bei
der Entwicklung und Konzeption von Infra-
strukturangeboten für Familien mit Klein-
kindern von vornherein so zu planen, dass
sich solche Infrastrukturangebote bei sich
verschiebenden Alterskonstellationen in
multifunktionale Angebote für den Stadtteil/
die Gemeinde nutzen lassen. 

2) Auch wenn man die jetzt im Umland leben-
den Familien mit Kindern nicht mehr in die
Städte zurückholen wird, stellt sich die
Frage, ob es auf Dauer wirklich sinnvoll ist,
frei werdende Industrieflächen weiterhin nur
als Gewerbeflächen anzusehen, statt zu prü-
fen, ob nicht neue Formen urbanen Lebens
auch in solchen teilweise sehr attraktiven
Stadtgebieten entstehen können. Dafür gibt
es inzwischen eine Reihe sehr positiver Bei-
spiele, wie z. B. in Bremen, wo auf Grund
der Integrationsleistungen durchmischter
Stadtteile eine Experimentierklausel zuguns-
ten der Stadtteilsanierung beschlossen
wurde. Hiernach soll bei allen Belangen der
Bebauung unter Gesichtspunkten der Famili-
enfreundlichkeit neu geprüft und bewertet
werden, wie sich die bisherigen Effekte der
Alters-Lebensphasen- und Lebenslagenseg-
regation oder der sog. „systemischen Mobili-
tät“ zwischen dem Arbeits-, Kindergarten-,
Schul-, Einkaufs- und Wohnort der Famili-
enmitglieder verbessern und überwinden las-
sen. Hier müssen die Kommunen und die
kommunalen Wohnungsbauträger Familien
auch als Investoren begreifen und für sie An-
gebote entwickeln, die auch im Quartier eine
kleinräumige Mobilität ermöglichen. 

3) Um den oben skizzierten Segregationsten-
denzen entgegenzuwirken, sollten die Städte,
in denen bisher eher selten Orte für Kinder
und Familien angeboten wurden, auch prü-
fen, wie öffentliche Räume und Plätze so ge-
staltet werden, dass sie nicht nur von be-
stimmten Gruppen zu nutzten sind, sondern
soweit sozial kontrollierbar sind, dass sie
auch als Räume für Kinder dienen können.
Die Ergebnisse des Forschungsverbundes
„Stadt 2030“ zeigen, dass bei Mitwir-
kungschancen von Bürgerinnen und Bürgern
zur Gestaltung von öffentlichen Räumen, wie
z. B. in Dietzenbach, die Bedürfnisse von
Kindern und ihren Eltern dahingehend be-
rücksichtigt werden, dass die Kinder Wege
und Freiflächen haben, die sie ohne Aufsicht
erreichen können (Expertise Bock/Reiman
2004). Durch die Öffnung der Schulen am
Nachmittag und ein geschicktes Zeitmanage-
ment in Nachbarschaft und Gemeinde wer-
den solche Räume teilweise bereits geschaf-
fen. Darüber hinaus muss in den Städten noch
deutlicher gemacht werden, dass das Bleibe-
potenzial von Familienhaushalten (Expertise
Mächler 2004, Expertise Banse 2004) auch
von einem Infrastrukturangebot abhängig ist,
das den Eltern das Gefühl gibt, diese Ange-
bote könnten die kindliche Entwicklung be-
sonders positiv beeinflussen. Zu einer sol-
chen Infrastruktur gehören eben nicht nur
Bildungs- und Betreuungsangebote, sondern
auch Räume, die dem natürlichen Bewegungs-
bedürfnis von Kindern entgegenkommen.

Generationenhaus: Alles unter 
einem Dach – Salzgitter

Beispielhaft steht hierfür das Generationenhaus
„Alles unter einem Dach“ in Salzgitter, das sich
aus einem Mütterzentrum mit seinen ursprüng-
lichen Angeboten für Familien mit ihren Klein-
kindern konzeptionell weiterentwickelt hat. Ne-
ben einem offenen Treff für die Nachbarschaft
gibt es ein Kindertageszentrum und ein Schü-
lercafe, einen Altenservice mit Tagesbetreuung
und ambulanter Betreuung, Seminare und Feri-
enangebote für Familien mit Kindern, einen
Stadtteilservice mit verschiedenen, den Alltag
erleichternden Dienstleistungen und Orientie-
rungskurse zur Wiedereingliederung für Frauen
in das Berufsleben (Praxisband 1 SPI-Schrif-
tenreihe, 2000). Diese dabei angebotenen nie-
derschwelligen familiennahen Dienstleistun-
gen, die auf Selbsthilfebasis, teilweise mit
professionellen Kräften organisiert sind und
Zuschüsse sowohl von der Kommune als auch
von Bundesländern erhalten, haben ihren
Schwerpunkt sowohl in der Kinderbetreuung,
in der Altenpflege als auch in haushaltsnahen
Dienstleistungen. Diese werden je nach Be-
darfslage vor Ort sowohl im Zentrum als auch
im Sinne der Geh-Struktur im Stadtteil mit ei-
nem kleinen Honorar angeboten. Da die meis-
ten Dienstleistungen von eher einkommens-
schwachen Familien nachgefragt werden,
würde der Ausbau ohne öffentliche Zuschüsse
zu Lasten der eher einkommensschwachen Fa-
milien gehen, da die kostengünstigen Preise
Voraussetzung sind, diese Dienstleistungen in
Anspruch nehmen zu können. Trotz des hohen
ehrenamtlichen Anteils, der in den Zentren ge-
leistet wird, wird dieser Bereich somit nicht
ohne öffentliche Zuschüsse auskommen. Die
Dienstleistungsangebote sind dabei in einem
vertrauensbildenden Netzwerk eingebettet und
zeichnen sich durch diese besondere Qualität
aus. Deshalb geht es nicht darum, einen maxi-
malen Output für ein eng umschriebenes Ziel
zu erbringen, sondern vor allem soziales Kapi-
tal herzustellen (BMFSFJ 2002, 212).

Planung der Infra-
strukturangebote

multifunktional

Familie als Investo-
ren zur Verbesse-
rung der „systemi-
schen Mobilität“

Neue Räume für
Kinder in der Stadt
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4) Diese Infrastrukturangebote müssen aber so
konzipiert sein, dass eine Kooperation zwi-
schen Eltern und professionellen Kräften als
strukturelles Element in der Konzeption sol-
cher Angebote verankert ist. Die Konzeption
der englischen Early Excellence Centres ha-
ben dies als strukturelle Komponente be-
rücksichtigt und es hat sich gezeigt, dass ge-
rade die Zusammenarbeit zwischen Eltern
und professionellen Kräften in der Tagesbe-
treuung sowohl für die kindliche Entwick-
lung als auch für die Eltern und den profes-
sionellen Kräften eine Weiterentwicklung ih-
rer Kompetenzen bedeutet.

Kommunale Familienpolitik: Teilhabe, 
Prävention und Integration von Familien 
mit unterschiedlichem sozialen und 
ethnischen Hintergrund

Eine Familienpolitik, die auf die Kooperation
zwischen Eltern und professionellen Mitarbeitern
der Einrichtungen setzt, kann nur dann Erfolg ha-
ben, wenn sie möglichst viele gesellschaftliche
Gruppen anspricht, sich an der Gestaltung ihres
Wohnumfeldes zu beteiligen. Diese Teilhabe-
möglichkeiten sollten sich aber nicht nur an jene
Eltern richten, die aufgrund ihrer eigenen sozia-
len, kulturellen und materiellen Ressourcen die
Möglichkeit zu partizipieren nutzen, sondern sich
gerade daran orientieren, Familien mit weniger
Ressourcen so zu unterstützen, dass diese die ge-
botenen Teilhabemöglichkeiten umsetzen und
ihre Umwelt mitgestalten können. Ohne Teilha-
bemöglichkeiten wird ein zivilgesellschaftliches
Engagement kaum zu bewirken sein.

Kinder- und Familienzentrum 
Berlin Schillerstraße
Seit 2001 läuft in der Kindertagesstätte im Kin-
der- und Familienzentrum in Berlin Schiller-
straße ein auf sechs Jahre angelegtes Modell-
projekt, finanziert von der „Heinz und Heide
Dürr Stiftung“ zur Neustrukturierung der päda-
gogischen Arbeit: Hierbei stehen sowohl die
Bildungsprozesse der Kinder als auch die Ent-
wicklung eines Modells der integrierten Famili-
enarbeit in der Einrichtung im Mittelpunkt. Bei
der Umsetzung arbeitet das Kinder- und Famili-
enzentrum eng mit dem englischen Early Ex-
cellence Centre in Pen Green GB zusammen,
das auch beratend tätig ist. Im Unterschied zum
Early Excellence Centre, das in einem sozialen
Brennpunkt arbeitet, hat die Einrichtung ein ge-
mischtes Einzugsgebiet mit unterschiedlichs-
ten Familienstrukturen und unterschiedlichen
kulturellen Ethnien. 
Ziel ist die Entwicklung hin zu einem offenen
Zentrum, in dem Kinder, Eltern und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gemeinsam lernen.
Durch das Führen von Situationsbüchern und
Entwicklungsordnern werden die Aktivitäten
und Entwicklungen der Kinder für die Eltern
ansprechend dokumentiert und die Eltern zu-
hause ermuntert, systematischer zu beobachten
und ihre Beobachtungen in einem Entwick-
lungsheft festzuhalten. Jede Erzieherin ist dabei
für eine kleine Gruppe von Kindern und deren
Eltern, die sog. „family group“, zuständig. Die
Elternbildungs- und Familienarbeit wurde als
eigener Schwerpunkt parallel zur Arbeit im
Kindertagesstättenbereich entwickelt und da-
für ein kleiner Treffpunkt geschaffen, der auch
der Umgebung offen steht. Dafür wurde eine
Erzieherin freigestellt, die auch in den Bespre-
chungen und Fortbildungen der Kindertages-
stätte mit eingebunden ist. Angebote sind neben
dem Familiencafe ein Sonntagsfrühstück, eine
Krabbelgruppe, eine Samstagsbetreuung, El-
ternkurse, eine ehrenamtliche Rechtsberatung,
ein Treffpunkt für feste Gruppen (Peucker/Rie-
del 2004, 85 bis 88).

Kooperation als
strukturelles Ele-

ment zwischen El-
tern und professio-

nellen Kräften

Kooperationsmodell Bremen-Lüssum

Das Evangelisch-lutherische Kindertagesheim
Bremen-Lüssum kooperiert mit dem Gemein-
dezentrum und dem Haus der Zukunft, einem
Nachbarschaftszentrum mit Angeboten für Fa-
milien. Im Kindertagesheim gibt es eine offene
Treffpunktmöglichkeit für die Eltern, es wird
auf den unterschiedlichen kulturellen Hinter-
grund der Eltern mit entsprechenden Angebo-
ten reagiert, die auch von den Eltern selbst mit-
gestaltet werden. Im „Haus der Zukunft“ ist
auch eine Einrichtung des Amts für Soziale
Dienste untergebracht, an die sich alle Eltern
aus dem Stadtteil wenden können. Es werden
Angebote für psychomotorische Entwicklungs-
förderung der Kinder im Alter von drei bis
zwölf Jahren angeboten, muttersprachliche An-
gebote wie z. B. eine türkische Erziehungsbera-
tung, Deutschkurse, ein Turnverein bietet Mög-
lichkeiten zu einer gesundheitlichen Erziehung
an und es gibt einen Treffpunkt für unterschied-
liche Selbsthilfegruppen. Damit konnte die
Hemmschwelle gegenüber anderen Institutio-
nen wie Frühförderung, ASD etc. gesenkt wer-
den, was sehr wesentlich für die Angebote in
einem sozialen Brennpunkt ist (Peucker/Riedel
2004, 93 bis 96). Diese Kooperationen zwi-
schen den Eltern, den professionellen Mitarbei-
tern in Betreuungseinrichtungen und Elternbil-
dungseinrichtungen sollte so weiterentwickelt
werden, dass ähnlich wie in Dänemark die
Übergänge für Kinder von einer Einrichtung in
eine andere nicht als Einschnitt, sondern als
Kontinuität erlebt werden. Dies bedeutet flie-
ßende Übergänge zwischen den Einrichtungen
und auch den prinzipiell möglichen Wechsel
der Erzieherinnen beziehungsweise Lehrerin-
nen zwischen diesen Einrichtungen.

Unterstützung zur 
Kooperation von  
Familien mit weni-
ger Ressourcen
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Diese Angebote sind vor allem für Familien, de-
ren finanzielle Ressourcen aus unterschiedlichen
Gründen begrenzt sind. Hier besteht zukünftig
ein großer kommunalpolitischer Handlungsbe-
darf, um Familien und Kinder aus diesen Lebens-
lagen vor dauerhaften Benachteiligungen in den
Bereichen Gesundheit, Wohnen und Bildung zu
schützen und den fatalen Kreislauf der Intergene-
rationenweitergabe von Armut zu durchbrechen.
Dabei geht es besonders darum, jene Haushalte
zu unterstützen, die sich in einer prekären Le-
benslage befinden, aber über Eigeninitiative und
mittlere bis hohe Alltagskompetenzen verfügen.
Solche Modelle müssen letztlich darauf abzielen,
die individuellen und gruppenspezifischen Hand-
lungsmöglichkeiten ihrer Adressaten durch Bil-
dung und Beratung sowie durch angemessene
Unterstützungsangebote zu fördern. Für Multi-
problemfamilien bedarf es besonderer unterstüt-
zender Familienhilfen in Form von aufsuchender
Hilfe.

Integrative Bildung, Betreuung und Beratungs-
angebote sind in diesem Sinne auch eine Vermitt-
lungsagentur für soziale Dienstleistungen und
materielle Ressourcen. Sie müssen an den haus-
haltsspezifischen Bewältigungsstrategien im All-
tag ansetzen und darüber hinaus soziale und fa-
miliäre Netzwerke und die sozial-räumlichen
Strukturen im Umfeld der Betroffenen in den
Blick nehmen. 

Der Achte Jugendbericht (BMFSFJ 1990) hat ge-
fordert, die Dienstleistungen in diesem Bereich
möglichst aus einer Hand anzubieten, was etliche
Städte und Kommunen inzwischen bereits reali-
siert haben. Solche integrativen kommunalen

Angebote könnten zudem vom zivilgesellschaft-
lichen Engagement ansässiger Firmen und Un-
ternehmen unterstützt werden. So hat sich in den
Vereinigten Staaten (Noam 2005) das „After
School Movement“ entwickelt, bei dem Unter-
nehmen ihre leitenden Angestellten dazu ermun-
tern und teilweise direkt von ihnen erwarten, sich
mit einem bestimmten Teil ihrer Freizeit in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in prekären
Lebenssituationen zu engagieren. Ein solches
Engagement ist zwar freiwillig, lässt sich aber als
Teil der Firmenkultur leicht mit unterstützen.
Auch Initiativen sind Möglichkeiten eines zivil-
gesellschaftlichen Engagements, in denen Fir-
men den Betreuungseinrichtungen und Schulen
Geräte oder Mittel zur Verfügung stellen, um
Kinder und Jugendliche aus prekären Lebenssi-
tuationen zu motivieren, sich besonders für die
Schule und für die eigene Ausbildung zu enga-
gieren. Diese Ansätze sind auf der kommunalen
Ebene leichter zu initiieren als auf Bundes- oder
Landesebene.

Partizipation als ein wichtiges Element von Inte-
gration gilt aber auch und vor allem für Familien
ausländischer Herkunft. Hier haben Kommunen
erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten etwa bei
der personellen Einstellungspolitik für die Be-
treuungseinrichtungen, ebenso wie die Bundes-
länder in den Schulen. Sie können darauf achten,
dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sol-
cher Einrichtungen die Vielfalt der unterschiedli-
chen ethnischen Gruppen einer Stadt zumindest
ansatzweise reflektieren. Das mag angesichts der
jüngsten Ergebnisse von PISA (Prenzel 2005)
utopisch klingen, aber nach den Ergebnissen von
Boos-Nünning (2005) zur Bildungsmotivation
von jungen Ausländerinnen ist hier eine große
Bereitschaft zu Qualifikation und Bildung vor-
handen. Gerade auch in ethnisch heterogen zu-
sammengesetzten Stadtteilen gilt es, das zivilge-
sellschaftliche Engagement zu stimulieren, nicht
nur, weil die Kommunen in der Regel für diese
Aufgaben sehr wenig Geld haben, sondern weil
zivilgesellschaftliches Engagement eine der
wichtigsten Voraussetzung für die Schaffung von
Sozialkapital in den Kommunen darstellt. Pro-
jekte wie Hippy (DJI 1997) sind Beispiele zivil-
gesellschaftlichen Engagements, in denen Mütter
ausländischer Herkunft sich aktiv für andere
Mütter aus den gleichen Ethnien engagieren, als
Laienhelferinnen weitergebildet werden und Fa-
milien beim Umgang mit Betreuungseinrichtun-
gen, Behörden und Schulen ebenso unterstützen
wie bei der Förderung ihrer Kinder.

Eine nachhaltige kommunale Familienpolitik,
die durch attraktive Wohnbedingungen, ein
attraktives Wohnumfeld und integrative Dienst-
leistungsangebote für Familien den oben be-
schriebenen Segregationstendenzen entgegen-
wirken will, wird Strategien entwickeln müssen,

Projekt: „Vermittlung von Haushalts-
führungskompetenzen“

Im Projekt: „Vermittlung von Haushaltsfüh-
rungskompetenzen“ wurden Familien im Rah-
men von Familienpflege betreut. Die Vermitt-
lung von Kompetenzen erfolgte in Form von
sequentieller Intervention durch eine Familien-
pflegerin über einen Zeitraum von bis zu sechs
Monaten. Wissenschaftlich begleitet wurde das
Projekt von Wissenschaftlerinnen der Fach-
hochschule Aachen und der Fachhochschule
Mönchengladbach. Der Handlungsansatz der
sequentiellen Intervention mit dem Titel „HOT-
HaushaltsOrganisationsTraining“ wurde inzwi-
schen in mehreren Veranstaltungen für Fach-
kräfte der Familien- und Dorfhilfe durchge-
führt. Darüber hinaus ist, gefördert durch den
Verband Katholischer Tageseinrichtungen für
Kinder e. V., eine Arbeitshilfe für die Arbeit in
der Armutsprävention der Kindertagesstätten
erstellt worden.

Dienstleistung aus
einer Hand plus

Engagement ansäs-
siger Firmen

Partizipation als we-
sentliches Element 
von Integration – 
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ausländischer 
Herkunft
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zipation notwendig
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um die dafür notwendige Partizipation von El-
tern und Nachbarschaften auch zu stimulieren.
Ein mögliches Instrument dafür kann ein Gut-
scheinsystem für Betreuungseinrichtungen sein
(vgl. Besharov/Samari 2000). Während heute
häufig ein einziger Anbieter – im Osten Deutsch-
lands fast immer die Kommune, im Westen ne-
ben den Kommunen auch die großen Wohlfahrts-
verbände – Betreuungsplätze zuweist, die dann
genutzt werden müssen, geht das Gutscheinsys-
tem davon aus, dass das Nachfrageverhalten der
Eltern selbst, nicht aber der von der Kommune in
einem bestimmten Quartier festgesetzte Versor-
gungsgrad, die entsprechenden Angebote in der
Nachbarschaft bestimmt. Damit wird nicht mehr
eine Einrichtung (Objekt) gefördert, sondern die
Nachfrage der Eltern (Subjekt). Damit wird die
Position der Eltern gestärkt und eine starke
Dienstleistungsorientierung bei den Einrichtun-
gen stimuliert. Betreuungsvorstellungen der El-
tern und die Kooperation mit den Eltern spielen
hier eine größere Rolle, weil die Anbieter sich
nur dann behaupten können, wenn sich genügend
Eltern für die entsprechende Einrichtung ent-
scheiden. Ein Gutscheinsystem, das nicht von
vornherein für die Kosteneinsparung genutzt
wird, sondern so geplant wird, dass eine tatsäch-
liche Nachfrageorientierung entstehen kann,
wird nicht nur zu einer größeren Vielfalt der An-
gebote und einer stärkeren Orientierung an den
Wünschen der Eltern führen, sondern lässt sich
auch dazu nutzen, in sozial schwierigen Gebieten
ein besonders gutes Angebot zu schaffen. Beden-
ken wegen möglicher Benachteiligungen be-
stimmter Bevölkerungsgruppen und der Akteurs-
rolle der Kommunen bei Qualitätskon-trollen
können durch eine entsprechende Ausgestaltung
des Gutscheinsystems verhindert werden (vgl.
für eine Diskussion von Gutscheinen im deut-
schen Kontext z. B. Spieß 1998, 2002;
Kreyenfeld/Spieß/Wagner 2001). 

Familienpolitik im föderalen Kontext

Die hier beschriebenen Segregationstendenzen
werden sich vor allem auf der lokalen, kommu-
nalen Ebene manifestieren und von daher stehen
gerade die Kommunen und Gemeinden vor be-
sonderen Herausforderungen. Jedoch können die
hier beschriebenen Entwicklungstendenzen in
angemessener Weise nur gemildert werden,
wenn die Länder und auch der Bund entspre-
chend ihrer Zuständigkeiten eine Bildungs- und
Familienpolitik betreiben, die entsprechende
Strategien der Kommunen ermöglichen. Ohne
Zweifel lassen sich viele der hier beschriebenen
Entwicklungstendenzen, etwa die lebenslaufab-
hängige Mobilität, nicht durch eine einzelne
Kommune beeinflussen, sondern setzen voraus,
dass entsprechend den spezifischen Gegebenhei-
ten in den einzelnen Bundesländern regional spe-

zifische Planungen so gestaltet werden, dass sich
die beschriebenen Tendenzen nicht in gleichem
Umfang fortsetzen. So können einzelne Kommu-
nen und Gemeinden in den neuen Bundesländern
nur begrenzt etwas gegen die dortigen Abwande-
rungstendenzen tun, wenn nicht eine entspre-
chende Landesplanung, wie Dienel, Gerloff,
Leske (2004) das für Sachsen-Anhalt vorschla-
gen, durch die Entwicklung einer attraktiven Bil-
dungsinfrastruktur auch in ländlichen Regionen
familienspezifische Impulse setzt. So wird vor-
geschlagen, dass sich die Hochschulen in den
neuen Bundesländern in besonderem Maße um
die Vereinbarkeit von Studium und Familien-
gründung bemühen sollten, nicht nur als Spezifi-
kum der Hochschulausbildung in Anlehnung an
Modelle der früheren DDR, sondern um spezifi-
sche Standardprofile zu entwickeln. Ein bevölke-
rungsarmes Land wie Finnland hält auch in
Regionen mit sehr wenigen Kindern eine ent-
sprechende Infrastruktur für Kinder aufrecht
oder baut diese sogar noch aus, um diese Stand-
orte für Familien attraktiv zu machen (Dienel/
Gerloff/Leske 2004).

Zusammen mit einer guten Verkehrsinfrastruk-
tur liegt in einer solchen Konzeption von Regio-
nenattraktivität eine gewisse Konkurrenzfähig-
keit zu den großen urbanen Zentren, wenn
beispielsweise die Gemeinden selbst ihren Fami-
lien gute Bedingungen zum Erwerb von Grund
und Boden einräumten. Es gibt sicherlich noch
eine Fülle anderer Wege, um auch die Regionen
attraktiver zu gestalten, die unter großer Abwan-
derung zu leiden haben. Das ist nicht allein eine
Frage des Arbeitsplatzangebotes, da trotz hoher
Arbeitslosigkeit in vielen dieser Regionen dieses
häufig nicht schlechter ist als in vielen westli-
chen Regionen. Vielmehr ist die Nachfrage nach
Erwerbsarbeit in diesen Regionen viel höher, so
dass hier möglicherweise auch neue und innova-
tive Arbeitszeitmodelle auszuprobieren sind, um
die Nachfrage nach Arbeitsplätzen besser als bis-
her befriedigen zu können. Eine Landesplanung,
die bei der Entwicklung von Standorten nicht
zentral die Bedürfnisse von Familien und Kin-
dern berücksichtigt, hat sonst den Ressourcen der
attraktiven Umlandstandorten um die großen ur-
banen Zentren im Westen und Süden der Bun-
desrepublik wenig entgegenzusetzen, wenn sie
nicht erhebliche Anstrengungen in diesem Be-
reich unternimmt.

In gleicher Weise gilt das für die großen Länder
in Westdeutschland; im Ruhrgebiet beispiels-
weise können nur durch eine überregionale und
familienorientierte Landesplanung die sich ab-
zeichnenden Segregationstendenzen abgemildert
werden. Obwohl die Eigenheimzulage in hohem
Umfang Familien mit Kindern und insbesondere
mit mehreren Kindern zugute kommt, ist ange-
sichts der hier beschriebenen Entwicklungen zu

Gutscheinsystem als
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fragen, ob nicht durch dieses Instrument beson-
ders die Umlandgemeinden der großen urbanen
Zentren profitieren. Die von den großen urbanen
Zentren weit abgelegenen Regionen verfügen in
der Regel aufgrund geringer Nachfrage auch für
Familien mit mehreren Kindern über ein hinrei-
chend großes Angebot an Grund und Boden,
während gerade in den Umlandgemeinden, die
vor allem von den Zuwanderern aus den großen
urbanen Zentren profitieren, das Instrument der
Eigenheimzulage den Standortwettbewerb um
Familien zu Gunsten dieser Umlandgemeinden
verbessert. Die Familienberichtskommission ist
der Meinung, dass die Mittel, die bisher über die
Eigenheimzulage den Familien zur Verfügung
standen, den Familien auch weiterhin zur Verfü-
gung stehen sollten, aber nicht in einer Form, die
den Standortvorteil eines Gemeindetyps beson-
ders begünstigt.

Auf der Landesebene haben einige Bundesländer
durch Wettbewerbe ihre Kommunen zu neuen
und innovativen Wegen in der Förderung von Fa-
milien ermuntert und begonnen, teilweise mit
Unterstützung des Bundes, die Betreuungsein-
richtungen im Bildungsbereich, etwa Ganztages-
schulen, oder im Rahmen der Jugendhilfe, wie
Ganztagesbetreuungen, zu verbessern. 

Die Familienberichtskommission geht davon
aus, dass diese Bemühungen und Investitionen
auf Dauer nicht nur den Familien und den
Kindern zugute kommen, sondern auch den
Kommunen selbst. Sie können den weiter oben
beschriebenen räumlichen Segregationstenden-
zen erheblich entgegenwirken und die Partizipa-
tionsmöglichkeiten von Kindern und Jugendli-
chen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen und ihre Fördermöglichkeiten erheblich
verbessern helfen. Trotz aller Erfolge hat auch
die jüngste PISA-Studie gezeigt, dass noch er-
hebliche Anstrengungen notwendig sind, um be-
sonders diese Kinder und Jugendlichen zu för-
dern, so dass hier die Länder in besonderem
Maße gefordert sind. Insbesondere aber sind die
von uns skizzierten Möglichkeiten von Familien-
dienstleistungen, die auf eine Integration von un-
terschiedlichen Einrichtungen in diesem Bereich
setzen, nur dann wirklich auszuschöpfen, wenn
die Ausbildungen und Qualifikationsprofile der
Professionellen Kräfte in diesem Bereich die Ar-
beit in einem solchen multifunktionalen Setting
wirklich ermöglichen.

Der Bund hat über seine Gesetzgebungskompe-
tenz in vielfältiger Weise eine Verpflichtung, vor
allem die Länder und Kommunen dabei zu unter-
stützen, die Gleichheit der Lebenschancen für
Kinder und Familien in dieser Gesellschaft zu si-
chern. In diesem Bericht dürfte auch deutlich ge-
worden sein, dass der Bund im Rahmen seiner
gesetzlichen Kompetenzen hinsichtlich der Ge-
staltung der Lebensläufe, etwa im Bereich der
Rentenversicherung, erhebliche Möglichkeiten
hat, dazu beizutragen, dass die hier skizzierten
Optionszeiten auch tatsächlich realisiert werden
können, denn dies setzt eine entsprechende bun-
desgesetzliche Regelung voraus. Auch die Frage,
wie in Zukunft die Ausbildung im Bereich der
familiennahen Dienstleistungen zu strukturieren
ist, stellt eine erhebliche Herausforderung für
den Bund dar, weil viele dieser Berufe über den
Bundesangestelltentarif sowohl hinsichtlich der
Eingangsvoraussetzungen wie auch der Bezah-
lung bundeseinheitlich geregelt sind. Somit trägt

Kommune Herten – Lebendige Schule

Diejenigen Kommunen, die sich an der Gestal-
tung und Öffnung der Schule aktiv mit beteiligt
haben und Schule und Gemeinwesen konzep-
tionell zusammengebunden haben – wie z. B.
die Stadt Herten – haben damit auch Weichen-

Wettbewerbe auf
kommunaler Ebene

zeigen innovative
Wege auf

stellungen für ihren Strukturwandel als alte Re-
vierstadt geschaffen. Seit 1998 finden in Herten
regelmäßig Zukunftswerkstätten mit großer Be-
teiligung aus Politik, Schule, Eltern und Bür-
gerschaft statt und haben die Handlungsfelder
der Politik soweit beeinflussen können, dass
Bildung in der Prioritätenliste der Stadt ganz
oben steht. Dieser Prozess ist das Ergebnis ei-
ner Projektmitbeteiligung, das die Bertels-
mann-Stiftung ausgeschrieben hat: „Lebendige
Schule in einer lebendigen Stadt“ (www.ber-
telsmann-stiftung.de). Andere Beispiele aus
dem Bund-Länder-Programm: „Soziale Stadt“
zeigen, dass sich Schulen in benachteiligten
Stadtteilen nicht nur als Stätte der Wissensver-
mittlung, sondern zunehmend auch als Orte
verstehen, an denen auch soziale und kommu-
nikative Kompetenzen erlernt und umgesetzt
werden können. Dies bezieht sich nicht nur auf
die verstärkte Sprachförderung, sondern auch
auf die Öffnung hin zum Stadtteil, um so die
scharfe Trennlinie zwischen Familie und
Schule durchlässiger zu gestalten. Speziell in
Grundschulen gibt es zahlreiche Bemühungen,
durch niederschwellige Mitwirkungsangebote
einer Entfremdung der Eltern des für die Kin-
der so zentralen Lebensbereiches entgegenzu-
wirken – diese Angebote treffen vor allem bei
Migrantenfamilien auf große Resonanz (Exper-
tise Böhme/Meyer 2004).

Mit diesen Ansätzen könnten längerfristig auch
die Parallelwelten von Unterricht und außerun-
terrichtlichen Aktivitäten verringert werden
und zur Entwicklung einer neuen Lernkultur
beitragen, nämlich das vorherrschend lehrplan
– gesteuerte Lernen durch ein kontext – gesteu-
ertes Lernen ablösen (Lipski 2005).

Bund hat die Ver-
pflichtung, die 
Gleichheit der 
Lebenschancen
zu sichern
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der Bund gemeinsam mit den Ländern und Kom-
munen eine erhebliche Verantwortung, wenn in
diesem Bereich tatsächlich Änderungen realisiert
werden sollten. 

Neben diesen evidenten Aufgaben gilt es festzu-
halten, dass quer zur bürokratischen Logik von
ausdifferenzierten Aufgabenstellungen der Mi-
nisterien die Familienpolitik auf Bundesebene
als Querschnittspolitik verankert werden muss.
So haben wir in diesem Bericht in vielem von
Projekten profitiert, etwa der „Stadt 2030“, die
vom Bundesforschungsministerium initiiert wor-
den ist, wie andererseits viele Aufgabenstellun-
gen, wie etwa der Wohnungsbau, beim Baumi-
nisterium angesiedelt sind.

VIII.4 Zukunftsszenarium: Finanzielle 
Transfers im Lebenslauf

Die Heterogenität familienpolitischer Leistungen
in der Bundesrepublik ist sicherlich Ausdruck
der Tatsache, dass Leistungen für die Familie
häufig als wohlfahrtsstaatliche Leistungen inter-
pretiert worden sind, die die ökonomische Be-
nachteiligung von Familien mit Kindern gegen-
über anderen Lebensformen ohne Kinder min-
dern sollten. In einer dynamischen Gesellschaft
wandeln sich Benachteiligungen in Abhängigkeit
von den jeweiligen ökonomischen und sozialen
Gegebenheiten. Eine Familienpolitik, die im We-
sentlichen versucht, solche Benachteiligungen
auszugleichen, wird auf Dauer eine Fülle unter-
schiedlicher Maßnahmen entwickeln, ohne dass
in späteren Jahren wirklich nachprüfbar ist, ob
die Benachteiligungen durch die ergriffenen
Maßnahmen auch tatsächlich ausgeglichen wor-
den sind. So wichtig und unverzichtbar Fragen
von Gerechtigkeit und Fairness als Basis famili-
enpolitischer Konzepte und Maßnahmen auch
sind, so gehört Familienpolitik ähnlich wie Bil-
dung und Forschungspolitik aber zu jenen Poli-
tikbereichen, die eine langfristige und nachhal-
tige Zielorientierung benötigen. Das Problem
darin ist, dass die eingesetzten Mittel und entwi-
ckelten Maßnahmen erst zu einem Zeitpunkt ei-
nen Ertrag erbringen können, wo diejenigen, die
diese Maßnahmen beschlossen haben, in der Re-
gel nicht mehr politisch verantwortlich sind.
Ohne eine langfristige Zielorientierung wird Fa-
milienpolitik immer aus einer Vielzahl von Ein-
zelmaßnahmen bestehen, deren Effizienz in der
Regel nicht nachgeprüft wird.

Da aber, wenn man den Daten der Bundesbank
folgt (vgl. Tabelle VIII.1), doch erhebliche Sum-
men in diesen Bereich fließen, stellt sich die
Frage, ob man nicht ähnlich wie in anderen euro-
päischen Ländern, etwa Frankreich, Schweden
oder Dänemark, Familienpolitik auch an lang-
fristigen Zielen orientieren sollte, sei es an einer
nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung wie

lange Jahre in Frankreich oder an der Verringe-
rung der Ungleichheit zwischen den Geschlech-
tern wie in Dänemark und Schweden. Gelingt es
nicht, sich an solch langfristigen Zielen zu orien-
tieren, dann besteht auf Dauer die Gefahr, dass
immer wieder neue Maßnahmen ersonnen wer-
den und ihre Finanzierung dann in der Regel aus
jenen Maßnahmen vorgenommen wird, die in der
aktuellen Situation nicht mehr als besonders
wichtig für die Familien angesehen werden. 

Diese Familienberichtskommission spricht sich
eindeutig dafür aus, dass die vorhandenen Finan-
zierungsmittel für Familien, so wie die Bundes-
bank sie errechnet hat, auch weiterhin den Fami-
lien zur Verfügung gestellt wird und nicht als
Dispositionsmasse für andere politische Zwecke
eingesetzt werden. Legt man beispielsweise die
Daten der Bundesbank zu Grunde, so muss man
in der gegenwärtigen politischen Diskussion
feststellen, dass Leistungen, die der Staat in frü-
heren Jahren als besonders wichtig für Familien
angesehen hat, heute als weniger wichtig einge-
stuft werden und damit dann in der Regel auch
der finanziellen Förderung von Familien entzo-
gen werden. Ein herausragendes Beispiel für sol-
che Verschiebungsprozesse ist die im öffentli-
chen Dienst angestrebte Dienstrechtsreform, bei
der zur Finanzierung der zukünftigen Leistungs-
zulagen für Beamte der Kinderzuschlag im öf-
fentlichen Dienst von 4 Mrd. Euro herangezogen
werden soll. Es kann überhaupt kein Zweifel da-
ran bestehen, dass dieser Familienzuschlag aus
einer Zeit stammt, in der der Staat seinen Beam-
ten Alimente zum angemessenen Lebensunter-
halt bezahlte und sich auf diese Weise der Hin-
gabe, der Treue und Pflichterfüllung versichern
wollte. In einer Leistungsgesellschaft ist eine sol-
che Vorstellung vielleicht nicht mehr zeitgemäß.
Nur darf eine solche Veränderung nicht bedeu-
ten, dass dieses Geld den Familien nicht mehr
zur Verfügung steht.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Baukinder-
geld, das immerhin etwa 3 Milliarden Euro aus-
macht. Die Konzeption der Eigenheimzulage und
des Baukindergeldes wurde zu einem Zeitpunkt
entwickelt, als die damals einsetzende Suburba-
nisierung als in sich sinnvoll und plausibel er-
schien, weil man davon ausging, dass in den
durch die Industrie geprägten Städten Kinder
keine so angemessenen Lebensbedingungen fin-
den können wie in den Vororten, deren Konzepte
sich im Wesentlichen an den Ideen der Garten-
stadt des ausgehenden 19. Jahrhunderts orientier-
ten. Damals konnte sich niemand vorstellen, dass
irgendwann einmal die Industrie zurückgehen
werde und insofern auch das Leben in den Städ-
ten bei entsprechenden Planungen für Familien
mit Kindern attraktiv sein kann. Auch die demo-
graphische Entwicklung konnte niemand vorher-
sehen. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass

Familienpolitik auf
Bundesebene als

Querschnittspolitik
verankern

Familienpolitik be-
nötigt nachhaltige

Zielorientierung

Finanzierungsmittel 
für Familien keine 
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sollten weiterhin Fa-
milien zukommen
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die Maßnahme nun zur Disposition steht, was an
sich konsistent und nachvollziehbar ist, weniger
konsistent und nachvollziehbar ist, dass dieses
Geld entweder zur Forschungsförderung oder zur
weiteren Unterstützung der Rentenkassen heran-
gezogen werden soll und nicht bei den Familien
bleiben soll. Beide Maßnahmen zusammen ma-
chen etwa 10 Prozent der Geldleistungen aus, die
gegenwärtig für die Familienförderung aufge-
wandt werden. Aber auch neue finanzielle Forde-
rungen des Staates an seine Bürger werden als
Einzelmaßnahmen nur selten auf ihre familien-
politischen Konsequenzen hin untersucht.

So besteht ein allgemeiner politischer Konsens
darüber, dass die Bundesrepublik als Wissensge-
sellschaft mehr akademisch qualifizierte junge
Erwachsene benötigt als dies heute der Fall ist.
Gleichzeitig ist auch unstreitig, dass die Fach-
hochschulen und Universitäten in Deutschland in
vielen Fachbereichen chronisch unterfinanziert
sind. Die Konsequenz aus diesem Dilemma, ei-
nerseits mehr Akademiker zu benötigen, anderer-
seits aber nicht über die entsprechenden Ressour-
cen zu verfügen, wird in vielen Bundesländern
dazu führen, Studiengebühren einzuführen.
Diese an sich gut zu begründende Maßnahme
wird bei einer Gebühr pro Semester von etwa
500 Euro dazu führen, dass Familien mit Studie-
renden in Zukunft etwa für die Hochschulausbil-
dung in Deutschland 2,5 Milliarden Euro auf-
wenden werden. Denn anders als in anderen
europäischen Ländern, wie beispielsweise in den
Niederlanden, sind Eltern in Deutschland ihren
Kindern gegenüber auch dann unterhaltsver-
pflichtet, wenn diese erwachsen sind. Deswegen
erhalten die Eltern auch bis zum siebenundzwan-
zigsten Lebensjahr ihres Kindes Kindergeld. Aus
der Sicht der Haushaltskasse einer betroffenen
Familie bedeuten solche Studiengebühren im
Grundsatz eine Kürzung des Kindergelds um gut
zwei Drittel. Hierbei geht es nicht um die Dis-
kussion von Studiengebühren, die auch nach An-
sicht der Kommission durchaus sinnvoll sein
können, sondern es ist nur ein Beispiel dafür,
dass Einzelmaßnahmen, die an sich gesehen
durchaus konsistent und nachvollziehbar sind,
nur selten in ihren Effekten auf Familien und ihre
ökonomische Situation überprüft werden.

Diese missliche Situation der deutschen Famili-
enpolitik ist darauf zurückzuführen, dass die
deutsche Familienpolitik wenig langfristige Ziele
formuliert hat. Dazu kommt, dass trotz des be-
achtlichen Anteils an finanziellen Ressourcen ein
sehr heterogenes und nur noch historisch zu ver-
stehendes Bündel von Maßnahmen den Familien
zur Verfügung steht. Die Familienpolitik hat
auch institutionell auf Grund ihrer Verankerung
in vielen Teilbereichen der Gesellschaft keinen
wirklichen Ort, der sicherstellt, dass Familienori-
entierung und Familienfreundlichkeit auf allen

administrativen Ebenen der Bundesrepublik bei
finanziellen Maßnahmen zumindest geprüft
wird.

Diese Kommission geht davon aus, dass eine
nachhaltige Familienpolitik in Bezug auf ihre
finanziellen Leistungen für Familien am Lebens-
lauf orientiert sein sollte. Wir haben im Kapi-
tel VI hinreichend deutlich machen können, dass
die ökonomische Situation von Familien mit
Kindern in erheblichem Umfange dadurch ge-
prägt ist, dass die Eltern in jungen Lebensjahren
relativ geringe Einkommen haben und in ihrer
Wohlstandsposition gegenüber anderen Lebens-
phasen der Familienentwicklung sich relativ
schlecht stellen. Dies gilt auch insbesondere für
allein Erziehende, wie die sehr hohen Zahlen der
Kinder unter sieben Jahren in der Sozialhilfe
deutlich machen. Demgegenüber stellt sich die
familiale Finanzsituation nach dem 50. Lebens-
jahr auch für Familien mit mehreren Kindern
sehr viel günstiger dar. Dieses gilt auch wie-
derum für allein Erziehende.

Finanzielle Leistungen für Familien sollten auf
Dauer möglichst nicht in eine Fülle von Einzel-
maßnahmen zersplittert, sondern möglichst auf
wenige Maßnahmen konzentriert  werden und
sich insbesondere auf jene Familienphasen be-
ziehen, in denen ein besonderer finanzieller Be-
darf zu erkennen ist. Langfristig lässt sich ein
solches Konzept vermutlich nur realisieren,
wenn institutionell gesichert wird, dass auf allen
institutionellen Ebenen die Familienfreundlich-
keit solcher Maßnahmen einschließlich von In-
frastrukturmaßnahmen gegeben ist. 

Einkommensabhängiges Elterngeld als am 
Lebenslauf orientierte Familienpolitik

Am Beispiel des einkommensabhängigen Eltern-
gelds kann man die hier geforderte Neuorientie-
rung familienpolitischer Maßnahmen in Abhän-
gigkeit des Lebenslaufs von Familien sehr
deutlich herausarbeiten. Das heutige Erziehungs-
geld von 300 Euro ist genauso wie der Mutter-
schutz eine finanzielle Leistung für Familien, die
sich vor allem an junge Erwachsene richtet. Eine
Angestellte im öffentlichen Dienst verdient mit
31 Jahren 1 924 Euro und liegt damit über dem
durchschnittlichen Bruttoeinkommen von jungen
Frauen zwischen 25 und 35 Jahren von 1 695
Euro (EVS 2003, Tabelle A.III.2). Da etwa
40 Prozent (Mikrozensus, Statistisches Bundes-
amt 2004c, Tabelle A.III.4) dieser jungen Frauen
im öffentlichen Dienst oder aber in Einrichtun-
gen beschäftigt sind, die sich nach dem BAT
richten, ist es sinnvoll, sich an einem solchen
Fall deutlich zu machen, dass in Deutschland an-
ders als in anderen Ländern familiale Leistungen
nicht unter einer Verlaufsperspektive gesehen
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werden, sondern – wie es scheint – ad hoc-Ent-
scheidungen darstellen.

Der Blick auf den Mutterschutz als weitere fi-
nanzielle Leistung ist deswegen interessant, da
alle Arbeitnehmerinnen Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld gegenüber den Krankenkassen bzw.
gegen das Bundesversicherungsamt und ggf. An-
spruch auf Zuschuss auch gegenüber ihren Ar-
beitgebern haben. Liegt das durchschnittliche
Netto-Arbeitsentgelt höher als 13 Euro pro Tag,
das bis zu diesem Betrag die Krankenkassen fi-
nanzieren, tritt eine Zuzahlung des privaten oder
öffentlichen Arbeitgebers – mit mehr als 20 Be-
schäftigten – in Kraft, so dass sich eine Mischfi-
nanzierung zwischen Krankenkasse, Bund (Bun-
desversicherungsamt) und Unternehmen ergibt.
Diese seit 1968 bestehende Regelung, die im
Juni 2002 dahingehend novelliert wurde, dass für
alle Geburten insgesamt eine Mindestschutzzeit
für Mütter von 14 Wochen gegeben werden
muss, geht als präventiver Schutz für die wer-
dende Mutter und ihr Kind auf das vorletzte Jahr-
hundert zurück, wo seit 1883 die Frauen eine
Ausgleichszahlung von der Krankenkasse in
Höhe der Hälfte ihres Tageslohns erhielten. Nach
dem Mutterschutz können die jungen Frauen sich
für drei Jahre Elternzeit entscheiden. Deren Inan-
spruchnahme setzt allerdings voraus, dass ein

Ehepartner oder Lebensgefährte für den Unter-
halt von Mutter und Kind in dieser Zeit auf-
kommt und wenn das nicht der Fall ist, der Staat
als Ersatzunterhaltsverpflichteter in Form der
Sozialhilfe die bedürftige Mutter und das Kind
unterstützt. Das vom Staat zur Verfügung ge-
stellte Erziehungsgeld von 300 Euro und die 154
Euro Kindergeld reichen jedenfalls in der Bun-
desrepublik Deutschland nicht zum Lebensunter-
halt aus, den Strengmann-Kuhn (2004) für eine
allein erziehende Mutter mit einem Kind auf ca.
900 Euro schätzt. 

Im Grundsatz handelt es sich bei diesem Modell
immer noch um das klassische Modell der Ver-
sorgerehe, das davon ausgeht, dass Mutter und
Kind während der Phase der frühesten Kinderbe-
treuung sich in die ökonomische Abhängigkeit
vom Mann begeben oder je nach Bedürftigkeit
durch den „Vater Staat“ unterstützt werden. Der
Staat wendet hierfür über die Krankenkasse und
das Erziehungsgeld circa 6 Milliarden Euro auf.
Für soziale Unterstützungsleistungen (Bundes-
bank 2002) kommen 6,2 Mrd. Euro hinzu (Sozi-
alhilfe, Unterhaltsvorschuss, Wohngeld). Ausge-
hend von dem Gehalt BAT VII/31 Jahre, erhält
diese Mutter im Laufe von drei Jahren insgesamt
16 080 Euro (siehe Tabelle A.VIII.1 im Anhang).
In dieser Summe sind Kindergeld, Lohnersatz

Bisheriges Erzie-
hungsgeld oientiert 
sich am  Modell 
der Versorgerehe

A b b i l d u n g  VIII.3

Monatlicher Leistungsbezug von unverheirateten Frauen der Gehaltsgruppe BAT VII bis 
36 Monate nach der Geburt des ersten Kindes nach ausgewählten europäischen Modellen

Fiktiver Geburtstermin 1. Januar 2005

Quelle: Hans Bertram, eigene Berechnungen
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und Erziehungsgeld enthalten. Wie die Grafik
„Transferverläufe in den ersten drei Lebensjah-
ren“ (vgl. Abbildungen VIII.3) aber deutlich
macht, ist diese Leistung von 16 000 Euro so or-
ganisiert, dass bis acht Wochen nach der Geburt
des Kindes der ursprüngliche Lebensstandard
beibehalten werden kann und dann nur noch etwa
ein Drittel des ursprünglichen eigenen Einkom-
mens zur Verfügung steht. Im dritten Jahr steht
nur noch das Kindergeld zur Verfügung. Die So-
zialhilfe dagegen garantiert in Kombination mit
dem Erziehungsgeld ein kontinuierliches selbst-
ständiges, durchschnittliches Einkommen der
Mutter, wie es im öffentlichen Dienst nach einer
qualifizierten Berufsausbildung und zehn Dienst-
jahren erreicht werden kann. Dies kommt da-
durch zustande, dass zu der Sozialhilfeunterstüt-
zung das Erziehungsgeld hinzuaddiert wird, so
dass im Ergebnis für zwei Jahre das ursprüngli-
che Nettoeinkommen von ca. 1 200 Euro erreicht
wird. Vergleicht man diese deutsche Konstruk-
tion mit dem schwedischen und finnischen Mo-
dell, so kann man sofort in der Abbildung die
unterschiedlichen Logiken der familienunterstüt-
zenden Systeme erkennen.

Beide nordeuropäischen Modelle versuchen den
im deutschen Modell staatlich vorgesehenen
Achterbahneffekt mit dem Absturz des Einkom-
mens nach acht Wochen dadurch aufzufangen,
dass sie von Anfang an nicht das volle Gehalt,
sondern in Schweden für 390 Tage 80 Prozent
des ursprünglichen Einkommens zahlen, das hier
wiederum in Anlehnung an Bat VII berechnet
wurde. Am Ende der 390 Tage gibt es noch ein-
mal eine finanzielle sehr knapp bemessene 90-tä-
gige Übergangszeit, die ganz offenkundig mit
der Erwartung verknüpft ist, danach in das Er-
werbsleben zurückzukehren. Das finnische Mo-
dell folgt dieser Logik, ist aber im Grundsatz
dem deutschen Modell näher, weil in Finnland
nicht 80 Prozent, sondern nur 67 Prozent des ur-
sprünglichen Einkommens gezahlt wird und dies,
den Mutterschutz eingeschlossen, nur für neun
Monate nach der Geburt. Danach haben die El-
tern eine Wahlmöglichkeit: Entweder entschei-
den sie sich für die Rückkehr in den Beruf oder
aber sie erhalten bis zum 36. Monat 252 Euro
Kinderbetreuungsgeld und 90 Euro Kindergeld.
Das erhalten sie allerdings nur dann, wenn sie
ihre Kinder nicht in eine Betreuungseinrichtung
bringen. Dieses Modell ist in Finnland durchaus
umstritten, denn damit ist die Vorstellung ver-
bunden, dass der Staat bei einem eigenen Ein-
kommen beider Partner kostengünstige Betreu-
ungseinrichtungen zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zur Verfügung stellt. Entscheidet man
sich, zu Hause zu bleiben und das Kind selbst zu
betreuen, werden im Grunde die Kostenerspar-
nisse für den Betreuungsplatz erstattet. Der ent-
scheidende Unterschied zwischen den nordeuro-

päischen Modellen und dem deutschen Modell
ist darin zu sehen, dass in Nordeuropa die zur
Verfügung stehenden Mittel an das Einkommen
gekoppelt sind und als relative Einkommensan-
teile über einen längeren Zeitraum gezahlt wer-
den. In Deutschland werden die Mittel zum Teil
als Krankheitskosten oder als zeitlich befristete
soziale Leistung den Familien zur Verfügung ge-
stellt. Darin spiegeln sich unterschiedliche Logi-
ken wider, die den sozialen Sicherungssystemen
zugrunde liegen. So sind im nordischen Modell
die entsprechenden Einkommenseinbrüche am
Einkommen orientiert. Die im deutschen System
gewährte Sozialhilfe ist an der Logik des Bedarfs
orientiert, aber in Punkto Kontinuität ist es ver-
gleichbar mit dem in Nordeuropa gewährten El-
terngeld. Die deutsche Sozialhilfe entspricht bei
einer allein erziehenden Mutter in Kombination
mit dem Erziehungsgeld bei dem Fallbeispiel
BAT VII dem nordeuropäischen Modell mit ei-
ner eigenständigen Einkommenssicherung, wo-
hingegen die verheiratete Mutter nicht nur auf
den Mann verwiesen wird, sondern auch einen
erheblichen Verlust an Einkommen erleidet. Das
Erstaunliche ist, dass die Gesamtkosten pro Mut-
ter mit Kind in Deutschland trotz der erkennba-
ren Diskontinuitäten kaum geringer sind als in
Nordeuropa. Bezogen auf die hier berechnete
Gehaltsgruppe kostet das finnische Modell circa
19 000 Euro und das schwedische Modell circa
18 000 Euro. Sie liegen damit leicht über dem
deutschen Modell. 

Entscheidend in dieser Debatte ist, dass trotz der
auch in Schweden gestiegenen Zahlen von Kin-
dern in relativer Armut der Anteil dort mit
3,6 Prozent erheblich unter dem deutschen An-
teil mit knapp 12 Prozent liegt (Corak/Fertig/
Tamm 2005). In den beiden nordeuropäischen
Modellen gibt es starke Anreize, erwerbstätig zu
bleiben und damit ein gewisses Einkommensle-
vel zu halten. Man könnte nun einwenden, dass
das ausgewählte Beispiel BAT VII die nordeuro-
päischen Modelle zu günstig erscheinen lässt.
Wir haben deshalb als Vergleichsfall BAT IIa in
gleicher Weise durchgerechnet. An der folgen-
den Abbildung  (VIII.4) sieht man, dass sowohl
das schwedische wie das finnische Modell auf-
grund der kürzeren Bezugsdauer gegenüber der
Sozialhilfe nur unwesentlich besser dasteht. Das
Nettoeinkommen einer akademisch ausgebilde-
ten Mitarbeiterin des höheren Dienstes liegt bei
zirka 1950 Euro, mit der Konsequenz, dass beim
finnischen Ansatz (67 Prozent) etwa 1300 Euro
gezahlt würden und nach dem schwedischen Mo-
dell (80 Prozent) etwa 1500 Euro. Wenn man
sich vergegenwärtigt, dass allein die Familienzu-
lage im öffentlichen Dienst 4 Milliarden Euro
beträgt, stünden bei dem hier formulierten Prin-
zip, dass die Aufwendungen für Familien auf
keinen Fall gekürzt werden sollten, erhebliche
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Mittel zur Verfügung. Dabei wurde nicht berück-
sichtigt, dass durch diese Modelle der Anteil der
von der Sozialhilfe unterstützten Frauen deutlich
zurückgehen dürfte.

Vergleicht man die verschiedenen familienpoliti-
schen Konzeptionen in den einzelnen Bundeslän-
dern, so kann man feststellen, dass Bundesländer
wie Baden-Württemberg, Bayern oder auch
Mecklenburg-Vorpommern, heute schon Zu-
schüsse zur Finanzierung des dritten Jahres der
Elternzeit geben. Würde man das finnische Mo-
dell auf Deutschland übertragen und davon aus-
gehen, dass der Bund nur wie bisher zwei Jahre
finanziert und zwar in der Form wie in Finnland,
so würden in den ersten neun Monaten ein-
schließlich der Mutterschutzzeit 67 Prozent des
letzten Nettoeinkommens gezahlt und dann bis
zum vierundzwanzigsten Monat 245 Euro und
die Bundesländer könnten dann, wenn sie das für
sinnvoll halten, ähnlich wie in Finnland auch
noch im dritten Jahr einen entsprechenden Zu-
schuss leisten. Wie auch immer man im Einzel-
nen das Elterngeld ausgestalten will, an diesem
Modell wird jedenfalls deutlich, dass drei grund-

legende Prinzipien einer kontinuierlichen auf den
Lebenslauf angelegten Familienpolitik realisiert
sind. Diese Modelle sichern auf der einen Seite
den Kindern die Zeit, die sie als kleine Kinder im
Umgang mit ihren Eltern benötigen. Andererseits
aber stellen sie, und dies gilt insbesondere für
das finnische Modell, den Eltern frei, sich zu ent-
scheiden, auch über die Zeit der Finanzierung hi-
naus im Rahmen eines Lohnersatzes zuhause zu
bleiben. Dabei entspricht die finnische Zeit der
deutschen Zeit, sichert aber gleichzeitig für eine
bestimmte Zeit die ökonomische Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit der jungen Mutter und
verlangt nicht von ihr, die berufliche Selbstän-
digkeit aufzugeben.

Die nordeuropäischen Modelle mit ihrer Konzep-
tion eines eigenständigen Einkommens sind eine
zukunftsorientierte Variante der ökonomischen
Basis von Ehe und Familie. Darüber hinaus sind
die nordeuropäischen Modelle so konstruiert,
dass Familie und Kinder in die Entscheidungslo-
gik der Lebensläufe junger Erwachsener passen.
Wissensgesellschaften, so war unsere Argumen-
tation, können überhaupt nur erfolgreich im

Nordeuropäische 
Modelle bauen auf 
eigenständigem
Einkommen auf

A b b i l d u n g  VIII.4

Monatlicher Leistungsbezug von unverheirateten Frauen der Gehaltsgruppe BAT IIa bis 
36 Monate nach der Geburt des ersten Kindes nach ausgewählten europäischen Modellen. 

Fiktiver Geburtstermin 1. Januar 2005

Quelle: Hans Bertram, eigene Berechnungen
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globalen Wettbewerb konkurrieren, wenn die
nachwachsende Generation bereit ist, ihr eigenes
Humankapital optimal zu entwickeln und mög-
lichst eigenständige und selbständige Berufsper-
spektiven aufzubauen. Im deutschen Familien-
modell, so wie es sich in den Transferleistungen
darstellt, wird implizit davon ausgegangen, dass
junge Frauen diese Selbständigkeit, die sie für ein
erfolgreiches berufliches Handeln entwickeln
sollen, für eine Zeit aufgeben und sich in die Ab-
hängigkeit vom Ehemann oder vom „Vater Staat“
begeben. Dies führt zu einer Abwertung der Für-
sorgeleistungen in modernen Gesellschaften,
denn in diesem Modell ist Fürsorge als eine Tä-
tigkeit konzipiert, die ökonomische Abhängig-
keit – sei es vom Mann oder vom Staat – voraus-
setzt.

Wir haben im dritten Kapitel deutlich gemacht,
dass die Kontinuität der männlichen Erwerbsver-
läufe nicht mehr gesichert ist und damit das Mo-
dell des Haupternährers infrage gestellt wird, da
ökonomische Sicherheit durch das klassische
Modell der Versorgerehe so nicht mehr gewähr-
leistet werden kann – was aber die Grundlage für
das im Moment bezahlte Erziehungsgeld in
Deutschland ist. Die nordeuropäischen Modelle
verlangen diesen Wechsel nicht. Sie setzen da-
rauf, dass in der Zeit, wenn Kinder die besondere
Zuwendung der Eltern brauchen, die ökonomi-
sche Selbstständigkeit weiterhin auf der Basis ei-
nes prozentualen Anteils des eigenen Einkom-
mens gesichert ist und man sich danach bewusst
für unterschiedliche Lebensoptionen entscheiden
kann. Diese Entscheidung wird aber erst nach
Geburt des Kindes im Laufe von neun bis 14 Mo-
naten notwendig. Das wird besonders am finni-
schen Modell deutlich, das beide Optionen, so-
wohl die Rückkehr in den Beruf oder eine längere
Zeit der Kinderbetreuung zuhause offen hält.
Diese Vorstellung entspricht auch im Wesentli-
chen den Ergebnissen von Hakim (2000) und
Bertram/Ehlert/Rösler (2005). Sie haben darauf
hingewiesen, dass unterschiedliche Vorstellun-
gen über Lebensentwürfe und Lebensvorstellun-
gen dazu führen können, dass ein Teil der Frauen
sich auf jeden Fall für eine kontinuierliche Voller-
werbstätigkeit entscheidet, ein anderer Teil sich
für die bewusste Hausfrauen- und Mutterrolle
entscheidet und der größte Teil ein adaptives Mo-
dell präferiert. Die nordeuropäischen Modelle
sind dem adaptiven Modell zuzuordnen, am deut-
lichsten das finnische Modell, da es die Option
für Hausfrau und Mutter explizit beinhaltet.

Man sollte bei diesen Modellen und ihren finan-
ziellen Transfers nicht nur die Kleinkindphase
betrachten, sondern den gesamten Lebenslauf.
So sichern die nordeuropäischen Modelle durch
kontinuierliche Erwerbsbiografien eigenstän-
dige Ansprüche an der Alterssicherung. Die in
Deutschland zu Recht immer wieder diskutierte

Benachteiligung von Müttern, die sich für Kinder
entschieden haben und deswegen solche eigen-
ständigen Ansprüche kaum erwerben können,
sind in diesen Modellen jedenfalls weniger zu
befürchten. Auch sind in den nordeuropäischen
Ländern sehr viel höhere Erwerbsquoten der
Frauen jenseits von 50 Jahren im Vergleich zu
Deutschland zu finden, denn solange die gesamte
soziale Sicherung über den Ehemann läuft, gibt
es überhaupt keinen Anreiz, auch im höheren Al-
ter eine kontinuierliche Erwerbstätigkeit auszu-
üben. Besonders an den nordeuropäischen Mo-
dellen ist hervorzuheben, dass die Option, Unter-
stützung durch den Ehemann oder aber Unter-
stützung durch die Sozialhilfe zu bekommen, im
Grundsatz nicht existiert. Die Modelle sind so
angelegt, das ein Anreiz besteht, die Erwerbstä-
tigkeit aufrechtzuerhalten, selbst wenn man sich
in Elternzeit befindet. Ein einkommensabhängi-
ges Elterngeld hat in dieser hier skizzierten Kon-
zeption die gleiche Bedeutung wie die eigene
Fortbildung für den Beruf, denn es ist eine Frei-
stellung von der Erwerbsarbeit zur Unterstützung
der Entwicklung von Humankapital einer Wis-
sensgesellschaft. Die Mittel für die Finanzierung
solcher Modelle sind auch heute schon in den fa-
milialen Leistungen für Familien enthalten. Da-
mit wird deutlich, dass es sich weniger um finan-
zielle als um politische Entscheidungen handelt,
wie man mit den vorhandenen Mitteln umgehen
will.

Auch könnte die Sozialhilfe auf jene Fälle be-
grenzt werden, in denen Arbeitslosigkeit oder
Notlagen eine Förderung und Unterstützung des
Staates notwendig machen. Diese Leistungen er-
möglichen, wenn schon ein Kind oder ein zwei-
tes Kind da ist, sich für ein weiteres Kind zu ent-
scheiden, da nicht befürchtet werden muss, dass
mit einer Person mehr in der Familie jener Ach-
terbahn-Effekt des Einkommens eintritt, der eine
auf Dauer angelegte Reduktion des Einkommens
nach sich zieht. Wichtiger aber erscheint, dass in
die Konzeption des einkommensabhängigen El-
terngeldes das Konzept einer Sozialzeit integriert
werden kann. Dies ermöglicht eine Finanzierung
für Männer oder Frauen, die im Laufe ihres Le-
bens Fürsorge für andere erbringen wollen oder
auch erbringen müssen. Wir haben an mehreren
Stellen in diesem Bericht darauf hingewiesen,
dass die Unterstützungsleistungen für Angehö-
rige nicht darin bestehen können, sie im fortge-
schrittenen Alter dauerhaft zu betreuen und pfle-
gen, sondern dass man eher versuchen sollte, bei
kurzfristigen und unvorhergesehenen Notfällen
und Krankheiten Unterstützung zu organisieren
und auch für eine begrenzte Zeit immer wieder
einspringen zu können. Auch wenn in diesem
Bericht diese Perspektive nicht bis in alle Einzel-
heiten ausformuliert werden kann, so könnte aber
die Konstruktion des einkommensabhängigen
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Elterngeldes ein erster Schritt sein, nicht mehr
auf eine kontinuierliche und auf einen bestimm-
ten kurzen Zeitraum festgelegte Erwerbsarbeit
insbesondere der männlichen Bevölkerung zu
setzen. Vielmehr wird der Blick darauf gelenkt,
die zunehmend längeren Lebensläufe so zu orga-
nisieren, dass sich unterschiedliche Lebenspha-
sen von Bildung, Fürsorge, ökonomischer Er-
werbsarbeit und Erholungsphasen nicht mehr in
eine Dreiteilung des Lebenslaufs einfügen müs-
sen, sondern in bunter Abfolge miteinander ver-
knüpft werden können. 

Wir haben in dem Szenario zu einer lebenslauf-
orientierten Familienpolitik deutlich gemacht,
dass soziale Zeiten mit Erwerbsarbeit und Bil-
dungszeit neu miteinander verbunden werden
müssen. Das bedeutet auch, die bisherige norma-
tive Vorstellung, dass die erwerbsfreie Zeit am
Ende des Lebens eine Belohnung für ein arbeits-
reiches Leben darstellt, zu verändern. Bisher sind
alle anderen Lebensbereiche und sozialen Siche-
rungssysteme so organisiert, dass diese Beloh-
nung eintreten kann. Man kann sich jedoch, wie
im Szenario „familiale Lebensläufe“ aufgezeigt,
auch soziale Sicherungssysteme vorstellen, die
nicht auf die Freistellung von Erwerbsarbeit am
Ende des Lebens ausgerichtet sind, sondern ein
erfülltes Leben durch eine Kombination unter-
schiedlicher Lebensphasen ermöglichen. Damit
könnten auch noch 67-Jährige oder 68-Jährige
einer produktiven Arbeit einschließlich der Er-
werbsarbeit nachgehen, aber nicht einfach durch
eine Verlängerung des einmal erlernten Berufes
vom 25. bis zum 70. Lebensjahr, sondern durch
den Wechsel zwischen verschiedenen Berufen
auf der Basis neuer Qualifikationen, durch den
Wechsel zwischen Erwerbsarbeit und Fürsorge
sowie durch den Wechsel zwischen Erwerbsar-
beit und notwendigen Erholungsphasen. 

Dies mag sich gegenwärtig wie eine Utopie an-
hören, aber es hat in der Geschichte der Bundes-
republik immer wieder Versuche gegeben, solche
eher unkonventionellen Formen des Lebenslaufs
zu konstruieren. So hatte im Rahmen des Lehrer-
mangels in den sechziger Jahren die damalige
Landesregierung NRW Müttern mit Kindern, die
Abitur hatten, die Möglichkeit gegeben, sich in
Kurzstudiengängen für den Lehrerberuf zu quali-
fizieren und es wurden dabei erhebliche Erfolge
erzielt. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie man
sich solche bunte Lebensläufe vorzustellen hat,
die mit dem traditionellen Muster der männli-
chen Biografien nichts mehr zu tun haben. Mögli-
cherweise ist das einkommensabhängige Eltern-
geld ein erster Schritt in eine solche Richtung, in
der nicht allein der so genannte „Lebensabend“,
definiert als freie Zeit, finanziert wird, sondern
die Wechsel, die im Lebenslauf immer wieder
auftreten, mitfinanziert werden könnten. Dieser
Wechsel könnte dazu beitragen, das Humankapi-

tal, das Sozialkapital einer Gesellschaft und das
individuelle Arbeitsvermögen so zu sichern, dass
der Einzelne auch noch im höheren Alter das Ge-
fühl vermittelt bekommt, produktiv zur Entwick-
lung einer Gesellschaft beitragen zu können. Wir
haben uns in diesem Abschnitt über finanzielle
Transfers bewusst nur auf eine wichtige Perspek-
tive beschränkt. 

Damit wollen wir zeigen, dass eine nachhaltige
Familienpolitik – die von der Vorstellung geprägt
ist, dass die Mitglieder einer Familie im Laufe
ihres Lebens ihre Beziehungen und ihre Leistun-
gen füreinander wie auch für die Gesellschaft
immer wieder neu herstellen müssen – durch
staatliche Transferleistungen sinnvoll unterstützt
werden kann. Dies ist dann möglich, wenn sich
die Transferleistungen an diesen prozesshaften
Entwicklungen orientieren. Unter einer solchen
Verlaufsperspektive könnte dann auch bezüglich
des Kindergeldes und des Ehegattensplittings
thematisiert und geprüft werden, inwieweit sich
diese Maßnahmen in die prozesshafte Entwick-
lung familialer Herstellungsleistungen sinnvoll
einfügen oder nicht. Die gleiche Frage stellt sich
hinsichtlich des Unterhaltsrechts, das in Deutsch-
land eine sehr lange Abhängigkeit der Kinder
von den Eltern vorsieht. Wir sind fest davon
überzeugt, dass aufgrund der gewonnenen Le-
bensjahre in modernen Gesellschaften die knap-
pen gesellschaftlichen Ressourcen, die zur För-
derung von Familien zur Verfügung gestellt
werden, auf Dauer nicht anders ausgestaltet wer-
den können, als diesen Lebenlaufsprozess insbe-
sondere in den Übergängen und besonderen Be-
lastungen zu unterstützen. Von einer solchen
prozesshaften Betrachtung finanzieller Transfers
und der steuerlichen Ausgestaltung von Unter-
stützungsleistungen für Familien sind wir in der
Bundesrepublik noch weit entfernt. 

Zur institutionellen Struktur 
nachhaltiger Familienpolitik

Die Bundesbank hat in ihrer Auflistung auch die
Sachleistungen der Gebietskörperschaften für die
Kinderbetreuung und die Jugendhilfe als famili-
enbezogene Leistungen aufgelistet. Ein Großteil
dieser Leistungen wird aber in der Zuständigkeit
der Länder und Kommunen erbracht, darüber
hinaus werden auch noch für einige Leistungen
wie die Krankenversicherung Sozialversiche-
rungsbeiträge herangezogen. Eine nachhaltige
und verlässliche, d. h. stetige und langfristige Fi-
nanzierung familienbezogener Leistungen ist da-
mit nicht zwingend sichergestellt. Einzelne Leis-
tungen sind abhängig von der Kassenlage und der
politischen Gewichtung familienbezogener Maß-
nahmen durch die jeweils zuständigen Akteure.
Bereits im Fünften Familienbericht (BMFuS
1994) wird diese Diskontinuität bemängelt. Am
Beispiel kommunal finanzierter Leistungen kann
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gezeigt werden, wie stark deren Leistungsange-
bot von den Zwängen und Prioritäten kommuna-
ler (Haushalts-) Politik abhängig ist. Dies wird
deutlich, wenn man sich die kommunal stark di-
vergierenden Versorgungsquoten mit Plätzen in
Kindertageseinrichtungen vergegenwärtigt. Den
Familien in den einzelnen Bundesländern und
insbesondere Kommunen stehen unterschiedliche
Infrastrukturleistungen zur Verfügung. Dies ist
per se kein Befund, den es zu kritisieren gilt. Im
Gegenteil: Eine bedarfs- und nachfrageorientierte
Familienpolitik sollte sich am regionalen Bedarf
und an der regional spezifischen Nachfrage aus-
richten. Sie sollte sich aber nicht primär an einer
unterschiedlichen politischen Prioritätensetzung
und der unterschiedlichen Finanzkraft der Kom-
munen orientieren, was derzeit vielfach der Fall
ist. Dieser und anderen bundesdeutschen Realitä-
ten entgegen steht der Anspruch eines in sich
konsistenten familienpolitischen Zielsystems und
eines darauf abgestimmten familienbezogenen
Maßnahmenkatalogs. Um diesem Anspruch ge-
recht zu werden, sollten die vielfältigen Maßnah-
men gebündelt und integriert werden, um ihre Ef-
fektivität und Effizienz zu erhöhen. Es müsste
gewährleistet sein, dass sie nachhaltig und ver-
lässlich finanziert sind. Eine verlässliche Finan-
zierung ist eine zentrale Voraussetzung für eine
nachhaltige Familienpolitik. 

Reformüberlegungen in Hinblick auf eine Bün-
delung und Integration familienbezogener Maß-
nahmen können auf unterschiedlichen Ebenen
ansetzen und in Abhängigkeit davon, welches
Ziel im Vordergrund der Reformüberlegungen
steht, unterschiedlicher Ausprägung sein. Eine
Reformoption besteht in einer Bündelung der
Maßnahmen auf Bundesebene. Um diesen Ge-
danken Rechnung zu tragen, könnte es zunächst
nahe liegen, familienbezogene Belange bei ei-
nem „Bundesamt für familienbezogene Maßnah-
men“ anzusiedeln. Es könnte eine ähnliche
Struktur wie die derzeit existierenden Bundes-
ämter, etwa das Robert Koch Institut oder das
Umweltbundesamt, haben. Diese prüfen im öf-
fentlichen Auftrag umweltbezogene Maßnahmen
oder gesundheitsrelevante Produkte, um zu ge-
währleisten, dass diese „öffentlichen Güter“, wie
saubere Luft und sauberes Wasser oder die Ge-
sundheit der Bevölkerung, gesichert werden kön-
nen. Ähnliche Einrichtungen gibt es auch in an-
deren föderalen Staaten wie den USA, wo etwa
das National Institute for Child Development and
Health dafür Sorge trägt, dass nationale Stan-
dards geprüft und realisiert werden. Anhand die-
ses Beispiels kann deutlich gemacht werden,
dass damit nicht nur zentralstaatliche Lösungen
wie z. B. die Familienkasse in Frankreich ver-
bunden sind, sondern auch mit föderalen Struktu-
ren zu denken sind. Wenn man davon ausgeht,
dass die Entwicklung des Humanvermögens und

darauf aufbauend das Humankapital ein öffentli-
ches Gut darstellt, dann ist die gesunde emotio-
nale und soziale Entwicklung von Kindern ein
gemeinsames Gut, das auf allen Ebenen der Ge-
sellschaft zu fördern und zu schützen ist. Da wir
wissen, dass solche Güter in der Regel außeror-
dentlich knapp sind, ähnlich wie das saubere
Wasser und die saubere Luft, stellt sich die
Frage, ob nicht entsprechend den Vorbildern in
anderen Ländern eine zentrale Bundeseinrich-
tung Qualitätsstandards, zukunftsorientierte Mo-
delle und auch Forschung in diesem Bereich län-
gerfristig koordiniert und gleichzeitig auch
unabhängig von der aktuellen Politik diese lang-
fristigen Ziele der Sicherung des Humanenver-
mögens einer Gesellschaft immer wieder auf ihre
Realisierungschancen hin überprüfen sollte.

Will man darüber hinaus sicher stellen, dass auch
eine nachhaltige und verlässliche Finanzierung
familienbezogener Leistungen gewährleistet ist,
die weitgehend unabhängig von der Haushalts-
lage und politischen Prioritätensetzung ist, so ist
es sinnvoll, über institutionelle und organisatori-
sche Konstrukte nachzudenken, die über eigene
Finanzmittel verfügen und die unabhängige und
selbständige Körperschaften darstellen.

Beispielsweise hat bereits Schreiber (1964) bei
seinen Überlegungen zur Ausgestaltung der
deutschen Rentenversicherung eine „Kinder-
kasse“ vorgeschlagen. Der wissenschaftliche
Beirat für Familienfragen hat diese Überlegun-
gen in seinem Gutachten aus dem Jahr 2001 auf-
genommen und weiterentwickelt. Er schlägt u. a.
auch die Schaffung eines „Familienfonds“ vor,
wie auch Schmähl (2004) die Neuschaffung ei-
ner Familienkasse vorschlägt. Seine Überlegun-
gen sind vor dem Hintergrund einer Reform der
deutschen Rentenversicherung und Pflegeversi-
cherung zu sehen. Auch bei Überlegungen zur
Umgestaltung der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung kommt vermehrt der Gedanke auf, die
dortigen familienbezogene Leistungen über eine
„Familienkasse“ zu finanzieren (vgl. Spieß
2004).

In der kontinentaleuropäischen Tradition haben
sich parafiskalische Organisationen herausgebil-
det, die dem Kriterium genügen, dass eine Insti-
tution, die gesamtgesellschaftliche Aufgaben
wahrnimmt, über eigene Finanzmittel verfügt.
Das heißt, Parafisken verfügen über eigene fi-
nanzielle Ressourcen und erfüllen eigenständig
gesamtgesellschaftliche bzw. gruppenbezogene
Aufgaben. Parafisken sind weitgehend unabhän-
gige und selbständige Organisationen. Ein breite-
rer und umfassenderer Ansatz im Kontext famili-
enbezogener Maßnahmen könnte demnach darin
bestehen, unterschiedliche familienbezogene
Leistungen bei einer parafiskalisch organisierten
Familienkasse zu bündeln, abzustimmen und
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über diese Familienkasse zu finanzieren. Famili-
enpolitik, die in Deutschland bisher als Quer-
schnittsaufgabe unterschiedlicher Ministerien
auf Bundes- und Landesebene und unterschiedli-
cher politischer Akteure auf kommunaler Ebene
begriffen wird, käme dann ein anderer Stellen-
wert zu. Familien als Adressaten familienbezo-
gener Politiken hätten mit einer Familienkasse
eine Institution, die mit der Umsetzung der Fami-
lienpolitik auf Bundesebene betraut ist. Damit
wäre eine Integration der bisherigen Querschnitt-
aufgaben verbunden, die der Familienpolitik
auch gesamtgesellschaftlich zu einem größeren
Stellenwert verhelfen kann. „Familie“ wäre als
eine Einheit auf Bundesebene sichtbar und in ih-
ren Belangen durch eine eigene unabhängige und
selbständige Organisation vertreten. 

Überlegungen zu einer Familienkasse oder ähnli-
chen organisatorischen und institutionellen Kon-
strukten existieren in Deutschland seit längerem.
Explizit wird das Konzept einer Familienkasse
von der Frauenunion gefordert (vgl. die Weima-
rer Erklärung vom November 2003). In ihrem in
Wiesbaden verabschiedeten Wahlprogramm zur
Bundestagswahl 2002 sprechen sich BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN für eine Bündelung der famili-
enpolitischen Leistungen in einer „Kinderkasse“
aus. Neben der Wissenschaft und den Parteien
haben einzelne Verbände Vorstellungen zu Fami-
lienkassenmodellen entwickelt. So hat z. B. der
Arbeitskreis für Familienhilfe e. V. die
Errichtung eines Kinder- und Familienfonds
vorgeschlagen (vgl. Institut für Demoskopie Al-
lensbach 1994). Der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund sprach sich im Jahr 2001 für die
Einrichtung einer Familienkasse aus (vgl. Deut-
scher Städte- und Gemeindebund 2001). Das
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (vgl.
Welskop-Deffaa 2001) fordert eine Familien-
kasse, aufbauend auf den Ideen von Oswald von
Nell-Breuning. Der Deutsche Verein für öffentli-
che und private Fürsorge diskutiert derzeit über
konkrete Ausgestaltungsmöglichkeiten einer
Familienkasse, die insbesondere auch dazu bei-
tragen soll, dass Familien mehr öffentliche
Ressourcen zur Verfügung stehen. Beim Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sind aktuell ebenfalls Überlegungen im
Gange, die Geldzahlungen für Familien neu zu
gestalten und dies mit einer Konstruktion ähnlich
einer „Familienkasse“ zu verbinden (BMFSFJ
2005a).

Auch in diesem Familienbericht soll und kann es
nicht darum gehen, ein im Detail durchkonzipier-
tes Modell einer Familienkasse vorzuschlagen,
vielmehr soll die Richtung für mögliche Lö-
sungsansätze benannt und skizziert werden. Erst
dann, wenn ein gesellschaftlicher Konsens für
die Einführung einer Familienkasse erzielt ist,
kann diese im Detail konzeptionell ausgestaltet

und dann erfolgsversprechend umgesetzt wer-
den. Einige Gestaltungsparameter lassen sich je-
doch bereits jetzt diskutieren.

Um eine nachhaltige Finanzierung familienbezo-
gener Leistungen zu gewährleisten, empfiehlt
sich die Gründung einer eigenständigen und in
weiten Teilen selbständigen Institution. Wie bei
Spieß (2004, 2005) weiter ausgeführt spricht Ei-
niges dafür, eine Familienkasse in Form einer ei-
genständigen parafiskalischen Institution zu eta-
blieren. Dies liegt u. a. darin begründet, dass
über Parafisken finanzierte Leistungen im Ver-
gleich zu solchen, die direkt aus den allgemeinen
Haushaltsmitteln finanziert werden und zum Bei-
spiel durch ein Ministerium verwaltet werden,
stetiger fließen. Dies belegen internationale Er-
fahrungen. Da die Leistungen von Parafisken
durch ein separiertes Budget gezahlt werden, er-
höht dies für die Leistungsempfänger und -emp-
fängerinnen die Wahrscheinlichkeit einer steti-
gen und langfristigen Finanzierung. Bei der
Frage nach den grundsätzlichen Ausgestaltungs-
alternativen parafiskalischer Modelle der Famili-
enförderung kann danach unterschieden werden,
welches Leistungsspektrum die Familienkasse
abdecken sollte. Es ist zu fragen, ob alle famili-
enpolitischen Leistungen bei einer Familienkasse
angesiedelt sein sollten oder nur bestimmte Leis-
tungen, wie z. B. die familienbezogenen Maß-
nahmen im Sozialversicherungssektor oder die
beim Bund verankerten familienbezogenen mo-
netären Leistungen. Für einen Einstieg in ein Fa-
milienkassenmodell könnte es sinnvoll sein, zu-
nächst nur einen Teil der familienbezogenen
Leistungen über eine Familienkasse zu finanzie-
ren. Schrittweise könnte die Eingliederung wei-
terer Leistungen vorbereitet werden. Die Einbe-
ziehung der transferrechtlichen Maßnahmen in
den Leistungskatalog einer Familienkasse ist so
z. B. weitgehend unproblematisch. 

Bezüglich der Organisation einer Familienkasse
kann unterschieden werden, ob diese zentral oder
föderal organisiert ist. Fällt die Entscheidung für
eine zentrale Zuständigkeit, so sollte auch im
Interesse der Neutralität, der Betonung der Rele-
vanz der Familienförderung und der weitgehen-
den Unabhängigkeit diese bei einer selbständigen
Organisation angesiedelt sein, die als ein eigen-
ständiges Selbstverwaltungsorgan konzipiert ist.
Um allerdings eine „Verselbständigung“ einer
neuen Verwaltung zu verhindern, sollten gleich
zu Anfang sinnvolle Kontrollmechanismen ein-
geführt werden. Diese Mechanismen sollten auch
dem Aufbau von unnötiger Bürokratie durch ei-
nen Parafiskus entgegenwirken. Im Weiteren
muss die organisatorische Umsetzung einer Fa-
milienkasse im Detail weiter geprüft und auch im
politischen Prozess sorgfältig diskutiert werden.
Es wäre aus heutiger Sicht verfrüht, differenzierte
organisatorische Vorschläge zu machen, bevor
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andere wichtige Rahmenparameter festgelegt
sind. 

In der Frage, wie die Finanzierungsseite bzw.
Einnahmenseite einer Familienkasse gestaltet ist,
liegt eine weitere grundsätzliche Ausgestaltungs-
option. Für eine Steuerfinanzierung kommen
grundsätzlich die Einkommensteuer und die
Mehrwertsteuer in Frage. Eine Finanzierung auf
der Basis der Einkommensteuer ist sinnvoll, da
sie die steuerliche Leistungsfähigkeit der Steuer-
pflichtigen auch unter Berücksichtigung familia-
ler Unterhaltsverpflichtungen am genauesten
widerspiegelt (vgl. auch Althammer/Romahn
2005, 60). Außerdem ist eine Mischung von Fi-
nanzierungsinstrumenten möglich. Dies würde
bedeuten, dass sich ein Familienparafiskus so-
wohl aus Beiträgen als auch aus Steuermitteln fi-
nanzieren könnte. Für diese letzte Variante sind
die parafiskalischen Modelle der Familienförde-
rung in Frankreich, Belgien und Österreich Bei-
spiele (vgl. Spieß 2004). 

Abschließend lässt sich zusammenfassen: Mit ei-
ner Reformoption „Familienkasse“ würde die
Transparenz familienbezogener Leistungen er-
höht werden. Die Zusammenfassung familienbe-
zogener Leistungen bei einer Institution würde
den Leistungskatalog öffentlich finanzierter fa-
milienbezogener Leistungen nicht nur über-
schaubarer machen, sondern gleichzeitig würde
die Höhe der Ausgaben für familienbezogene
Leistungen deutlich. Durch die Integration von
Einzelleistungen würden sich die Anspruchsvo-
raussetzungen und Einkommensgrenzen der fami-
lienpolitischen Maßnahmen harmonisieren las-
sen. Die familienbezogenen Leistungen könnten
besser aufeinander abgestimmt werden. Damit
würde auch die verteilungspolitische Effizienz
der Maßnahmen erhöht. Dies ist notwendig und
sinnvoll, wenn in einem Föderalstaat der Größe
Deutschlands ein System familienbezogener
Maßnahmen etabliert wird, das den unterschied-
lichsten Bedürfnissen und Bedarfen von Fami-
lien gerecht wird. 

VIII.5 Szenarien zukünftiger Forschung

Nachhaltige Familienpolitik basiert auf einem
Mix von Maßnahmen, die sich auf eine
Neustrukturierung der Lebensläufe, der Alltags-
zeit, der Entwicklung neuer integrierter Infra-
strukturen und einer neuen Zusammenarbeit von
Eltern, bürgerschaftlich engagierten und profes-
sionell ausgebildeten Dienstleistern beziehen.
Sie versucht darüber hinaus, staatliche Transfer-
leistungen zielgenau auf der Basis der Sicherung
von Teilhabe und Selbstständigkeit der erwach-
senen Familienmitglieder neu zu organisieren.
Dazu braucht sie eine solide Basis an verfügba-
ren Daten zur Familienentwicklung und For-
schungsergebnisse, die in bestimmten besonders

sensiblen Bereichen, etwa der kindlichen Ent-
wicklung, Hinweise dazu liefern, wie die Quali-
tät der Infrastrukturangebote in postmodernen
Gesellschaften so verbessert werden kann, dass
kindliche Entwicklungschancen optimiert wer-
den.

Im Laufe der Arbeit an diesem Familienbericht
sind wir trotz der großen Unterstützung, die wir
vielfältig erfahren haben, an bestimmte Grenzen
gestoßen. Einige davon sollen hier skizziert wer-
den, um deutlich zu machen, dass eine nachhal-
tige Familienpolitik auf Dauer auch eine Evalua-
tion der eigenen Maßnahmen benötigt. Die in
diesem Bericht formulierte Perspektive, Familie
als einen Entwicklungsprozess zu verstehen, der
von den Familienmitgliedern gemeinsam kon-
struiert wird und der sich ständig mit den gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen auseinander-
setzen muss, konnte auch deswegen durch den
ganzen Bericht aufrechterhalten werden, weil es
inzwischen in der Bundesrepublik wie in der in-
ternationalen Forschung zum Standard gehört,
die Dynamik von Lebensläufen und die struktu-
rellen Vorgegebenheiten, durch die Gesellschaf-
ten diese Lebensläufe mitorganisieren, zu reflek-
tieren. Das gilt gerade für die demografische
Forschung, in der diese Perspektive seit gut
20 Jahren präsent ist, und deren entsprechende
Daten unter einer Lebenslaufsperspektive aufbe-
reitet sind. Auch haben die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft initiierten und langfris-
tig geförderten Sonderforschungsbereiche sowie
die Schwerpunkte in einigen Max-Planck-Insti-
tuten viel dazu beigetragen, dass Kenntnisse über
die soziale Organisation und institutionelle
Struktur von Lebensläufen in Deutschland in ih-
ren Konsequenzen gut aufbereitet sind.

Allerdings ist auch festzustellen, dass diese Ver-
laufsperspektive in der Aufbereitung der Daten
der amtlichen Statistiken im Bereich der Familie
noch erheblich verbessert werden könnte. Wenn
auch die amtliche Statistik im Wesentlichen
Querschnittsdaten erhebt, lassen sich, wie das in
einigen Expertisen gezeigt wurde, so z. B. bei
Heigl und Eggen, auch amtliche Daten so aufbe-
reiten, dass bestimmte Entwicklungsprozesse in
Abhängigkeit vom Lebensalter, dem Familien-
stand, der Kinderzahl, dem erreichten Ausbil-
dungsabschluss, um nur einige Faktoren zu nen-
nen, quasi längsschnitthaft dargestellt werden
können. Was nutzt es, ein Durchschnittseinkom-
men über alle Altersgruppen zur Berechnung re-
lativer Armut zu Grunde zu legen, wenn schon
eine altersspezifische Aufbereitung der Daten
zeigt, dass die Einkommensentwicklung im Le-
benslauf in der Regel dazu führt, dass die Ein-
kommen dann besonders hoch sind, wenn die
Kinder aus dem Haus sind.

Reformoption
„Familienkasse“

erhöht die
Transparenz famili-

enbezogener
Leistungen

Nachhaltige Famili-
enpolitik bedarf 
der Evaluation der 
Maßnahmen



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 293 – Drucksache 16/1360

Obwohl die amtlichen Statistiken ursprünglich
Bevölkerungsstatistiken waren, spielen heute im
Mikrozensus die Daten zur Familienentwick-
lung eine eher untergeordnete Rolle. Es gibt eine
Fülle von Daten zu unterschiedlichen Aspekten
beruflicher Qualifikationen und Erwerbspositio-
nen, aber eine so einfache Frage, wie viele leibli-
che Kinder der oder die Befragte hat, gibt es
nicht. So lassen sich aktuell in Deutschland keine
exakten Angaben darüber machen, wie hoch die
Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen und Aka-
demikern in einzelnen Regionen ist, weil selbst
sehr große empirische Stichproben, wie das
SOEP, das jährlich erhoben wird oder der Famili-
ensurvey des Deutschen Jugendinstituts, der nur
in größeren Zeitabständen erhoben wird, bei ei-
ner regionalen Ausdifferenzierung an ihre Gren-
zen stoßen. Wichtig dabei aber ist, dass z. B.
beim Familiensurvey systematisch das For-
schungsinteresse auf Männer/Väter gelenkt wird
und diese Blickrichtung in der Forschung ver-
stärkt wird. Aufgrund der bisherigen Datenerhe-
bung des Mikrozensus unterschätzt man in
Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach die
Zahl der Mehrkinderfamilien, weil nur die Kin-
der im Haushalt gezählt werden, nicht aber die
bereits ausgezogenen. 

Der Bund, die Länder und die Kommunen investie-
ren viel Geld in den Ausbau der Kindertagesbe-
treuung. Der Mikrozensus erfasst 2004 letztmalig
die Zahl der Kinder, die in Tageseinrichtungen be-
treut werden. Im Mikrozensus 2005 finden sich
diese Fragen nicht mehr, obwohl man angesichts
der gesellschaftspolitischen Diskussion um die
Vereinbarkeit erwarten würde, dass der jährliche
Mikrozensus in ähnlicher Genauigkeit wie die
französische Statistik die Vielfalt der Betreuungs-
möglichkeiten und die Entwicklung in diesem
Gebiet erfassen würde. Es ist jedenfalls schwer
verständlich, dass eigens eine empirische Erhe-
bung (DJI 2005b) durchgeführt werden muss, um
wenigstens einigermaßen verlässliche Daten zu
erhalten, wie die tatsächliche Nutzung ist, und
nicht nur, wie hoch das Angebot ist. Auch wenn
die Kommunen im Rahmen des neuen Kinderbe-
treuungsausbaugesetzes eine jährliche Berichts-
pflicht über die Angebotsseite haben, bleibt eine
Leerstelle dahingehend, dass die private Nutzung
der Betreuung nicht erfasst ist. Da der Mikrozen-
sus auf der Basis eines Gesetzes durchgeführt
wird, liegt die alleinige Verantwortung hierfür bei
den entsprechenden verfassungsrechtlichen Or-
ganen, die diese Gesetze verabschieden. 

Wir haben in diesem Bericht von der Zeiterhe-
bung des Statistischen Bundesamtes (2004b) au-
ßerordentlich profitieren können. Dabei halten
wir die dort entwickelte Arbeitsweise der alleini-
gen Verantwortung für die Durchführung der Un-
tersuchung durch das Statistische Bundesamt mit
gleichzeitiger kooperativer Auswertung durch

das Statistische Bundesamt und Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen von Universitäten und
anderen Forschungsinstituten für einen zukunfts-
weisenden Weg für Kooperationsformen zwi-
schen der amtlichen Statistik und der Forschung.
Allerdings ist zu fragen, ob angesichts der gro-
ßen gesellschaftspolitischen Bedeutung der
Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in
Zukunft auch im Rahmen des Mikrozensus nicht
nur die durchschnittliche Arbeitszeit in Haushalt
und Familie jährlich erhoben wird, sondern auch
die Lage und Organisation der Arbeitszeit. Nach
angelsächsischen Studien (Presser 2003) liegt
nicht allein in der geleisteten Arbeitszeit, son-
dern in der Art der Kombination von Arbeitszei-
ten von Vater und Mutter eines der zentralen Pro-
bleme einer Ökonomie der „24 Stunden in sieben
Tagen“. Wenn wir aber in diesem Familienbe-
richt stark darauf abgehoben haben, dass Kinder
auf die Verlässlichkeit ihrer Eltern angewiesen
sind und dies auch dann gilt, wenn ausreichend
Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, scheinen
genaue Informationen über diese Probleme von
dringender gesellschaftspolitischer Bedeutung zu
sein. Uns ist bewusst, dass diese Vorschläge eine
gewisse Umstrukturierung des Fragebogens für
den Mikrozensus bedeuten. Da amtlicherseits in-
zwischen eine Fülle von Erhebungen zur Frage
von Beruf und Erwerbstätigkeit auf nationaler
und europäischer Ebene durchgeführt werden,
stellt sich die Frage, ob nicht solche familienbe-
zogenen Themen in Zukunft einen größeren Stel-
lenwert im Mikrozensus haben sollten. Das ist
eine politische Frage, und wir hoffen, dass der
Gesetzgeber unsere Anregungen konstruktiv auf-
nimmt.

Trotz dieser Einschränkungen braucht die Bun-
desrepublik Deutschland im Bereich des Lebens-
laufs und der Zeitverwendung wohl keinen inter-
nationalen Vergleich zu fürchten. Das gilt
allerdings nicht für die Diskussion um die Be-
deutung der Infrastruktur für Kinder, für die
kindliche Entwicklung oder um die Evaluation
von Qualitätsstandards in diesem Bereich. Dem
Leser wird aufgefallen sein, dass wir uns in die-
sen Bereichen im Wesentlichen auf Daten aus
Längsschnitten gestützt haben, die in England
und den USA in einer Kooperation zwischen
staatlichen Einrichtungen und den Universitäten
entwickelt, betreut und ausgewertet wurden. Wir
haben zwar in diesem Bericht auf die allgemei-
nen Ergebnisse hingewiesen, etwa die positiven
Effekte, die von einer Frühförderung ausgehen
können, wenn Eltern und Einrichtungen in ge-
meinsamer Verantwortung zum Wohl des Kindes
zusammenarbeiten. Wir sind auch davon über-
zeugt, dass folgender Befund der amerikani-
schen Akademie der Wissenschaften (Shonkoff/
Phillips 2000) auf Deutschland übertragbar ist:
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Die positive Entwicklung von Kindern hängt
nicht nur davon ab, dass die Kinder innerhalb
der Familien eine liebevolle und sensible Förde-
rung erfahren, sondern dass auch eine stabile
und anregende Umwelt eine solche Entwick-
lung unterstützt. 

Wenn aber die Autoren der weltweit größten Stu-
die zu den Effekten von Tagesbetreuung im Vor-
schulalter, auf die sich Shonkoff bezieht, feststel-
len, dass bei den Kindern in ihrem Längsschnitt
nach viereinhalb Jahren sowohl Risiken wie auch
positive Entwicklungen zu beobachten sind,
dann wünscht man sich für Deutschland eine
ähnliche Forschungsinfrastruktur wie in den USA.
Dabei sind die Risiken im Wesentlichen wohl
darauf zurückzuführen, dass die von der ameri-
kanischen kinderärztlichen Vereinigung entwi-
ckelten Qualitätsstandards nicht immer eingehal-
ten werden oder möglicherweise zu lange
Betreuungszeiten auch zu Verhaltensproblemen
führen können, während andererseits auch viele
positive Entwicklungsaspekte der kindlichen
Entwicklung hervorzuheben sind. Die USA mit
ihrer noch stärkeren föderalen Struktur als die
Bundesrepublik Deutschland verfügen über ein
Nationales Institut für kindliche Entwicklung,
das diese Längsschnitte betreut. Diese werden
aber nicht allein von diesem Institut konzipiert,
sondern von einer großen Gruppe von Universi-
tätsangehörigen, die die Teilprojekte in den ein-
zelnen Staaten dann auch betreuen. Für solche
Projekte fehlt in der Bundesrepublik die Infra-
struktur, weil sie hierzulande nicht wie in der
USA „Big Science“ sind. Wenn aber Kinder die
Zukunft einer Gesellschaft bedeuten und das Hu-
manvermögen einer Gesellschaft nicht nur be-
wahrt, sondern optimal entwickelt werden soll,
dann stellt sich allerdings die Frage, warum nicht
ein Teil der immensen Mittel, die der Bund bei-
spielsweise der Helmholtz-Gesellschaft zur Ver-
fügung stellt, nicht auch dafür genutzt werden
können, ein solches Großprojekt in Deutschland
zu starten. In dem können dann Mediziner, Psy-
chologen, Soziologen und Erziehungswissen-
schaftler sowie Wirtschaftswissenschaftler kon-
struktiv zusammenarbeiten, um sicherzustellen,
dass nicht wie in den USA nur 12 Prozent der
Einrichtungen für Kinder eine herausragende
Qualität der Betreuung und Unterstützung der
kindlichen Entwicklung bescheinigt bekommen
(NICHD 2000). Kinder als das größte Zukunfts-
projekt unserer Gesellschaft verdienen entspre-
chende Forschungsanstrengungen zur Zukunfts-
sicherung der Gesellschaft.

Das BMFSFJ hat durch Gutachten, Forschungs-
initiativen und wissenschaftliche Berichte den
Versuch unternommen, wichtige Fragestellungen
aus diesen Themenbereichen aufzubereiten und
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir
halten das für sehr wichtig und hilfreich und

glauben, dass es auch nützlich sein könnte, wenn
in Zukunft bei großen Verbundprojekten anderer
Ministerien, wie etwa im Bereich der Bildung
und des Städtebaus wie dem „Projekt Stadt
2030“, eine stärkere Berücksichtigung familien-
orientierter Fragestellungen gesichert werden
könnte und sei es nur dadurch, dass das BMFSFJ
in solche Planungen einbezogen wird. 

Die Familienberichtskommission begrüßt es au-
ßerordentlich, dass neben den Aktivitäten der
großen Forschungseinrichtungen, wie etwa der
Deutschen Forschungsgemeinschaft mit der Ent-
wicklung eines Familienpanels, auch private
Stiftungen in diesem Bereich enorme Mittel mit
sichtbarem Erfolg investieren. So hat die Hertie-
Stiftung mit dem „Audit Beruf & Familie“ si-
cherlich erheblich zur öffentlichen Diskussion
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beige-
tragen und den Wandel der Bedeutung dieses
Themas auch für und in Unternehmen positiv ge-
fördert. Auch die Aktivitäten der Bertelsmann-
Stiftung zum Vergleich der Leistungen für Fami-
lien und Kinder im europäischen Kontext und die
Arbeiten der Bosch-Stiftung in diesem Bereich
sind ausgewählte Beispiele für das private Stif-
tungsengagement. Das Engagement dieser priva-
ten Stiftungen im Forschungsbereich erscheint
uns auch deswegen so wichtig zu sein, weil diese
eher als die großen Forschungseinrichtungen
Projekte initiieren können, in denen die Wissen-
schaft auch anwendungsbezogen arbeitet. So hat
die amerikanische Sloan Foundation nach einer
fünfjährigen Förderungsperiode von Einrichtun-
gen zur Analyse und Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf ein Netzwerk im
Internet etabliert, das inzwischen eine Fülle von
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen für
Entwicklungen in diesem Bereich nutzen, um zu
dokumentieren, zu kommentieren und auch über
Projekte zu informieren. Das ist nur ein Beispiel
für mögliche Initiativen und ein Modell für eine
Aufgabe, die sicherlich nicht staatlich, sondern
eher zivilgesellschaftlich zu organisieren ist. 

Viele dieser Aktivitäten sind in den USA bundes-
staatlich angelegt. Das hängt auch damit zusam-
men, dass viele amerikanische Stiftungen in
Größenordnungen wie nur wenige deutsche Stif-
tungen agieren können. Hier stellt sich allerdings
die Frage, ob nicht ein solches zivilgesellschaftli-
ches Engagement auch in Zukunft verstärkt von
Stiftungen in kommunalen und regionalen Kon-
texten zur Evaluation kommunaler und länderspe-
zifischer Aktivitäten bei der Entwicklung neuer
integrativer Infrastrukturen genutzt werden
könnte. Stiftungen haben in der Regel ein großes
Interesse an einem nachvollziehbaren Effekt der
von ihnen zur Verfügung gestellten Mittel, und so
würden kommunale und regionale Evaluations-
programme dazu beitragen können, dass die ge-
genwärtig große Vielfalt von Projekten und Pro-
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grammen nicht als eine vorübergehende Aktivität
erscheint. Ähnlich wie bei dem von der Sloan
Foundation geförderten Netzwerk können Eva-
luationen dazu beitragen, dass Projekte, die sich
in verschiedenen Kommunen bewährt haben und
evaluiert worden sind, als abrufbares Wissen für
andere Kommunen zur Verfügung stehen.

Besonders problematisch scheint die aktuelle
wissenschaftliche Diskussion und der wissen-
schaftliche Forschungsstand im Bereich der
Konsequenzen ökonomischer Benachteiligung
zu sein. Wir haben in diesem Bericht verdeut-
licht, dass die Ressourcen von Familien für die
Entwicklung ihrer Kinder wie aber auch die Un-
terstützungsleistungen für Familien durch Kom-
munen, Länder und den Bund nur in einem ge-
wissen Umfang durch finanzielle Faktoren
bestimmt werden können. Die internationale For-
schung kann eindeutig zeigen, dass ein ganzes
Bündel von Faktoren, die ihrerseits nur teilweise
ökonomisch bedingt sind, elterliche und kindli-
che Ressourcen beeinflussen. Hingegen konzen-
triert sich die aktuelle deutsche Diskussion fast
ausschließlich auf Fragen der ökonomischen Be-
nachteiligung. Diese Verkürzung hängt auch da-
mit zusammen, dass es der deutschen Forschung
weder im Bereich der Kindheits- und Sozialisa-
tionsforschung noch im Bereich der Familienfor-
schung gelungen ist, das Zusammenwirken un-
terschiedlicher Faktoren, wie etwa Wohnumfeld,
vorhandene Infrastruktur, Nachbarschaft, die so-
ziale und kulturelle Entwicklung einer Nachbar-
schaft in einer Gemeinde, im Rahmen von
Forschungsnetzwerken für die familiäre und
kindliche Entwicklung zu untersuchen. 

Unsere Analysen zu den Polarisierungstendenzen
in deutschen Städten und Gemeinden beruhen im
Wesentlichen auf demografischen Untersuchun-
gen und Studien zur Entwicklung familialer Le-
bensformen. Dazu liegen inzwischen von einer
Reihe von Kolleginnen und Kollegen ganz vor-
zügliche Beiträge vor und viele Kommunen ha-
ben entsprechendes Material aufbereitet. 

Die Kommission empfiehlt, die im Rahmen des
Bundesprogramms Armutsprävention bereits auf
den Weg gebrachten Forschungsinitiativen zur
Systematisierung und Angleichung der kommu-
nalen Armuts- und Sozialberichterstattung kon-
sequent weiterzuführen. Nur so wird es zukünftig
möglich sein, eine verlässliche und interkommu-
nal vergleichbare Datenbasis zur differenzierten
Erfassung und Entwicklung von Lebenslagen
und Ressourcen einzelner Bevölkerungsgruppen
vor Ort zu erhalten, sowie Maßnahmen und Pro-
gramme zur Minderung defizitärer Lebenslagen
auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Auch
gibt es inzwischen eine Reihe von Forschungsan-
sätzen, die das für die Ebene des Bundes ver-
gleichbar zu etablieren versuchen. So wichtig

und richtig solche Ansätze sind, so fehlt auch
hier ein Forschungsprogramm, das die Sozialisa-
tions- und Entwicklungseffekte für Kinder und
Familien zum Gegenstand hat. Solche Projekte
können nicht als Kleinprojekte in einer Stadt ini-
tiiert werden, weil erst durch den Vergleich von
Quartieren in mehreren Städten die Effekte auch
für die familiale und kindliche Entwicklung
geprüft werden können und nur so lässt sich ana-
lysieren, ob bestimmte neue Formen von Unter-
stützungsleistungen im nachbarschaftlichen
Kontext einen positiven Effekt auf die Ressour-
cen von Familien haben. Solche Netzwerke von
Wissenschaftlern in verschiedenen Kommunen
gibt es bisher in Deutschland nicht. 

Bisher fehlen dafür übergreifende Programme
und auch eine Infrastruktur, die solche Netz-
werke ermöglicht. Zieht man hier wiederum die
Vereinigten Staaten als Vergleich heran, dann be-
teiligen sich dort gerade die Spitzenuniversitäten
an solchen Programmen, weil der darin liegende
Anwendungsbezug als eine Herausforderung an
Forschung und Wissenschaft gesehen wird. Auch
ist zu wünschen, dass solche Netzwerke nicht nur
im nationalen, sondern im europäischen Kontext
gefördert werden, weil dann bestimmte Effekte,
die wir in diesem Bericht beispielsweise der
schwedischen oder finnischen Familienpolitik
oder auch der englischen kindzentrierten Politik
zugerechnet haben, mit den Strategien in
Deutschland verglichen werden können. Die hier
entwickelte Perspektive setzt allerdings zwei As-
pekte voraus. Zunächst muss der Anwendungs-
bezug im Sinne eines sozial-ökologischen Mo-
dells nicht nur im Grundsatz akzeptiert sein,
sondern auch als ein Kriterium bei der Auswahl
von Projekten angewandt werden. Zum Zweiten
müssen auf Dauer Strategien entwickelt werden,
die über die engen Grenzen einzelner Disziplinen
hinaus Forschungskooperationen und Netzwerke
dieser Art entstehen lassen. Der große Vorsprung
im angelsächsischen Raum liegt nicht zuletzt
auch darin begründet, dass dort die verschiede-
nen Sozialwissenschaften, nämlich Ökonomen,
Soziologen, Psychologen und Erziehungswissen-
schaftler mit Kinderärzten, Gesundheitswissen-
schaftlern und Stadtforschern in diesem Bereich
kooperieren, was in Deutschland eher die Aus-
nahme als die Regel ist.

Diesen Vorschlägen werden sicherlich viele zu-
stimmen, um sogleich mit dem Ausdruck des Be-
dauerns darauf hinzuweisen, dass in der gegen-
wärtigen Zeit für solche Projekte kein Geld
vorhanden sei. Die Familienberichtskommission
kann aus ihrer Sicht dazu nur konstatieren: Eine
solche Einschätzung ist Ausdruck der Tatsache,
dass die großen Forschungseinrichtungen, die
überwiegend aus öffentlichen Mitteln gefördert
werden, die Entwicklung und Förderung von Kin-
dern und Familien in modernen Gesellschaften
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bis heute nicht als Zukunftsaufgabe begriffen ha-
ben, während die Nachhaltigkeit als Basis von
Forschungspolitik etwa im Bereich der Klimafor-
schung längst akzeptiert ist. Erst wenn die großen
Forschungseinrichtungen, wie die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, die Helmholtz-Gesell-
schaft, die Leibnitz-Gesellschaft oder die Max-
Planck-Gesellschaft, die fast ausschließlich aus
Bundesmitteln gefördert werden, akzeptieren,
dass eine Forschungspolitik, die auch Kinder und
Familien als Zukunftsobjekte von Forschung be-
greift, werden auch in diesem Bereich wegen ei-
ner anderen Prioritätensetzung Mittel fließen.
Wenn sich der Bund und die Länder soeben da-
rauf verständigt haben, diesen großen For-
schungseinrichtungen in Zukunft ein jährliches
Steigerungspotenzial von 3 Prozent zuzubilligen,
wäre es schon ein großer Erfolg, wenn von diesen
zusätzlichen 3 Prozent nur ein halbes Prozent für
Forschungsperspektiven, wie sie hier skizziert
sind, zusätzlich für kinder- und familienbezogene
Fragestellungen zur Verfügung gestellt würden.
Das wäre aus unserer Sicht eine wirkliche Zu-
kunftsforschung und eine nachhaltige Investition
in Zukunft, die jeder Klimaforschung und jeder
Suche nach neuen Technologien nicht nur gleich-
kommt, sondern vermutlich darüber hinaus er-
heblich ertragreicher ist. Dadurch könnte das
Kernelement einer Gesellschaft, nämlich das Hu-
manvermögen selbst, gesichert und entwickelt
werden.

Doch hier sind nach unserer Auffassung nicht
nur die großen Forschungseinrichtungen in der
Pflicht, sondern auch die Universitäten. In den
letzten Jahren und Jahrzehnten haben die Univer-
sitäten in Deutschland, die recht frei bei der
Entscheidung über die Ausrichtung ihrer
Schwerpunkte sind, relativ einstimmig die hier
angesprochenen Forschungsbereiche bis auf
wenige Ausnahmen deutlich zurückgefahren.
Demografie-, Familien-, Bildungs- und Soziali-
sationsforschung, pädagogische Psychologie und

Erziehungswissenschaften gehören nicht zu den
expandierenden Gebieten, sondern fast immer zu
den als erstes gekürzten Bereichen. Eine Zu-
kunftsorientierung, wie oben ausgeführt, ist in
dieser Art von Universitätspolitik nicht zu erken-
nen.

Wir fänden es begrüßenswert, wenn sowohl die
Forschungspolitik wie auch die Schwerpunktbil-
dung an den einzelnen Universitäten gerade un-
ter der Perspektive von Zukunftsfähigkeit noch
einmal daraufhin untersucht würden – insbeson-
dere wenn es um große Investitionen geht – ob
und inwieweit die Konzentration auf naturwis-
senschaftliche Disziplinen als sinnvolle Zu-
kunftsorientierung ausreicht.

Es wäre auch begrüßenswert, wenn sich die wis-
senschaftlichen Akademien in Deutschland ähn-
lich wie die amerikanische Akademie der Wis-
senschaften stärker mit den hier diskutierten
Themen befassen könnten, und sei es nur um zu
prüfen, ob nicht die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen von Familien und Kindern, die Neu-
organisation des Lebenslaufs und der Alltagzeit,
die Neukonstituierung von Infrastrukturen und die
Verbesserung der Zielgenauigkeit von ökonomi-
schen Transferleistungen die Zukunftsfähigkeit
dieser Gesellschaft deutlich verbessern könnte.
Die amerikanische Akademie der Wissenschaften
beruft zeitlich befristet zu bestimmten Themen
die wichtigsten Kollegen und Kolleginnen der je-
weiligen Disziplinen in Arbeitsgruppen, die dann
interdisziplinär den Wissensstand aufbereiten.
Dort arbeiten dann Biologen, Psychologen, Me-
diziner, Volkswirte, Soziologen und Pädagogen
in einer vorgegeben Zeit das zentrale Wissen des
jeweiligen Themas auf und formulieren Empfeh-
lungen für die politische Praxis. Eine nachhaltige
Familienpolitik stellt einen zentralen Bestandteil
der Zukunftssicherung unserer modernen Gesell-
schaft dar, die solcher wissenschaftlicher An-
strengungen bedarf.
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